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a b te ilu n g  des D eu tschen R ech tsve rlages, L e ip z ig  C 1, In s e l
straße 10, o d e r an das zus tänd ige  P o s ta m t od e r an d ie  nächste 
B u ch h a n d lu n g . •  Beschwerden : w egen u n re g e lm ä ß ig e r L ie 
fe ru n g  oder v ö ll ig e n  A usb le ibens d e r Z e its c h r if t  s ind  zuerst an 
das zuständ ige  P o s ta m t bzw . an d ie  lie fe rn d e  B u c h h a n d lu n g  zu 
r ic h te n . E rs t  w enn  das zu k e in e m  E r fo lg  fü h re n  so llte , b it te n  
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z ig  N r .  7 4 2 4 2 , fü r Anzeigenbeträge nur a u f das P ostscheck
ko n to  des D eu tschen  R ech ts  Verlages G m b H ., B e r l in  N r .  45x75.
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Handels- und Wirtschaftsrecht 
§ 18 Abs. 2 HGB. Phantasieworte, die auf 

„ag“ endigen, deuten in einer Firma auf 
eine Aktiengesellschaft hin und sind deshalb 
bei einem in anderer Rechtsform bestehen
den Unternehmen nur zulässig, wenn es min
destens früher von einer Aktiengesellschaft 
betrieben worden ist. KG.: DR. 1942, 1057 
Nr. 1

114, 125, 139 HGB. Ist in dem Gesell
schaftsvertrag einer OHG. bestimmt, daß die 
Gesellschaft beim Tode eines Gesellschafters 
mit dessen Erben fortgesetzt werden solle, 
und hatte der verstorbene Gesellschafter die 
Vertretungsbefugnis, so haben, wenn sich 
nicht aus dem Gesellschaftsvertrage aus
drücklich oder stillschweigend etwas ande
res ergibt, grundsätzlich auch dessen ein
zelne Erben diese Befugnisse, selbst wenn 
ein anderer Gesellschafter davon ausge
schlossen ist. RG.: DR. 1942, 1057 Nr. 2 

291, 10 HGB.; § 1486 ABGB. Der Lauf 
der Verjährungsfrist für eine bestrittene 
Einzelforderung einer Kontokorrentrech
nung beginnt mit dem Ablauf der Konto
korrentrechnungsperiode. RG.: DR. 1942,
1058 Nr. 3

§ 15 Abs. 5 GmbHG.
Die Abtretung von Geschäftsanteilen einer 

GmbH, kann von der Zustimmung des je
weiligen Inhabers einer anderen Firma ab
hängig gemacht werden.

Das Registergericht muß dafür sorgen, 
daß mehrdeutige Bestimmungen des Gesell
schaftsvertrages, die auch für dritte Perso
nen wichtig sind, vor der Eintragung in das 
Handelsregister klargestellt werden. KG.: 
DR. 1942, 1059 Nr. 4

§ 1 KartVO. Treurabattverträge mit Aus
schließlichkeitsklausel zwischen einem Kar
tell und einem einzelnen Unternehmer fal
len unter § 1 der KartVO. RG.: DR. 1942,
1059 Nr. 5

§ 11 KartVO. v. 2. Nov. 1923; § 826 BGB. 
Die Bestimmungen der KartVO. finden auf 

die Kohlensyndikate keine Anwendung.
Es verstößt nicht gegen die guten Sitten, 

wenn sich ein in Monopolstellung befind
licher Großwirtschaftsverband, ohne in 
Schädigungsabsicht zu handeln oder damit 
die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen 
zu vernichten, weigert, mit einem jüdisch 
versippten Großhändler in Geschäftsverbin
dung zu treten. RG.: DR. 1942, 1060 Nr. 6

UnlWG.
Zum Begriff „Fabrik“  und „Dental-Fa

brik“ .
Die Darlegungs- und Beweispflicht dafür, 

daß in dem Verhalten der Gegenseite eine 
Beinträchtigung des eigenen Gewerbes liegt, 
trifft den Angreifer. Hinsichtlich des Um
fanges der festgestellten Beeinträchtigung 
besteht dagegen eine Auskunftspflicht des 
Verletzers. RG.: DR. 1942, 1062 Nr. 7

¡j§ 3,13 UnlWG. Wirkung eines einer deut
schen Mundart entnommenen Namens für 
ein Nahrungs- oder Genußmittel (Kroatz- 
beere für Fruchtbranntwein) als örtliche 
Herkunftsbezeichnung. RG.: DR. 1942, 1063 
Nr. 8

§ 21 UnlWG.; § 852 BGB. Bei einem Zu
sammentreffen unlauteren Wettbewerbs und 
unerlaubter Handlung unterliegen die sich 
ergebenden • Ansprüche einer eigenen Ver
jährung gemäß § 21 UnlWG. und § 852 BGB. 
Die Entsch. v. 6. April 1937, II 257/36 (JW. 
1937, 2654 17) steht dem nicht entgegen. RG.: 
DR. 1942, 1064 Nr. 9

§§ 6, 8 PatG.
Grundsätzliche Gegenüberstellung der Be

griffe „Gegenstand der Erfindung“  und „a ll
gemeinerer (erweiterter) Erfindungsgedan
ke“ und der Voraussetzungen ihrer Schutz
fähigkeit.

Offenkundige Vorbenutzung kann auch 
durch im Haushalt des Herstellers erfolgende 
Benutzung durch Hausgehilfen, die im all
gemeinen nicht zur Verschwiegenheit ver
pflichtet sind, erfolgen.

Die Versendung eines Gegenstandes in 
verschlossenen Kisten an einen inländischen 
Empfänger und die anschließende Ausfuhr 
ins Ausland ohne Änderung der Verpackung 
stellen kein Indenverkehrbringen im Inlande 
dar, selbst wenn der Absender mit einem 
inländischen Verkauf durch den ersten Emp
fänger rechnete. RG.: DR. 1942, 1065 Nr. 10

§ 47 PatG. Handelt es sich nicht mehr um 
die Feststellung des Schutzumfangs, sondern 
lediglich um die Ermittlung der wirtschaft
lichen Bedeutung des Patents als Grundlage 
für die Bemessung der dem Verletzten als 
Entschädigung zu zahlenden Lizenz, so ist 
dafür zwar grundsätzlich auch der gesamte 
Stand der Technik zu berücksichtigen, es 
können aber Entgegenhaltungen, die trotz 
ihres technischen Wertes nicht in konstruk
tionsreifem Zustand greifbar sind, zurück
treten. RG.: DR. 1942, 1066 Nr. 11

Ausschaltung der Juden
§ 9 VO. d. RProt. f. Böhmen und Mähren 

üb. d. jüd. Vermögen v. 21. Juni 1939. Für
(Fortsetzung Seite 10)
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dar Fabrik diam . pharm. Präparate

H .O . ALBERT WEBER
Magdeburg-W., Belforter Str. 23
war u. a. für Sie bisher das Zeichen des 
Vertrauens für meine bewährten Kräuter
tabletten H. W. M. 86, deren Herstellung 
z. Z. in der alten zuverlässigen Qualität 
nicht mehr möglich ist. Im Interesse der 
Verbraucher ist deshalb bis auf weiteres 
die Fabrikation meiner Kräutertableiten 
H. W. M. 86 eingestellt worden.

Ich bitteSie jedoch, meinenKräutertabletten 
H. W. M. 86 Ihr Wohlwollen zu erhalten, 
deren Lieferung in unveränderter Qualität 
ich zu gegebener Zeit zusichere.

>■ ■

r \  f l  | / T f |  n  ¡ur„ rer. pol. sowie 
U v K l U K  Diplom-Volkswirt. 
Auskunft, Rat, mündl. oder Fernvor
bereitung. Dr. ¡ur. S tegm üller, 
Innsbruck, Bürgerstraße 21, part. 
Prospekte. Beste Referenzen von Per
sönlichkeiten aus dem Berufsleben.

mtm E uropa h
Schone länderweise Auswahlen gegen Re
ferenzen. Auch an V ereine, soweit Vorrat, 
irich Boden, Postfach 45, Braunschwelg.

Fero-Repeiitorimn
Dr. jur.W. Franzen

B erlin  N W  40 Fernruf 35*38 49

Oberall wo man über Arzneimittel, Chemi
kalien und Reagenzien spricht, genießt der 
Name MERCK besondere Wertschätzung^

nm riVTlsraF. FA B R IK  • DARMSTADT . SEIT 1827

Amlsfraditen
fü r Juristen u. justizbeamte 

; nach den neuen Vorschriften 
— Hoheitszeichen —

j empfiehlt zu billigen Preisen. 
[ Muster u. Preise kostenlos. 

Teilzahlung gestattet.
HL B E C K

BER LIN SO 3 6
D resd ene r S tr. 127

( U - B a h n  K o t t b u s s e r  To r )  
Fernruf: 61 33 91.

D e t e k t e i  R e x
A l t e s  W e l t i n s t i t u t
Ermittlungsbüro. Jede Vertrauens
sache, Beobachtung, Auskunft.
P o t s d a m e r S t r a ß e 1 2 ä
(Biilowbahnhof). Fernspr. 270443

Gemälde A n- und Verkauf 
Leipziger Straße 103, Ruf 112417

fMoieti
und andere gebrauchte Jagdwaffen

kauft
Waffenfrankoma Würzburg

Gliederschmerzen, 
Rheuma,Ischias,
monieren Sie schnell fort mit „Rheatino- 
w « g " . Fragen Sie Ihren A rit, e r wird 
Rheumaweg gern verordnen, weil es hitlt. 
Erhältlich in Apotheken, wo auch das be
währte FußkroOmittel „ • • w r o l"  gegen 
Ermüdung, kolte Füße und alle Fußübel 
erhältlich ist. Achten Sie derauf. daß jede 
Flasche den Nomer *“  '

D e r  N a d i l a ß r i d i l e r
u n d  s e i n e  A b t e i l u n g

Von Amtsgerichtsrat D r. Boschan 

268 Seiten 2. erweit. Aufl. Kart. RM 7.50
Der Verfasser, der über eine langjährige Erfahrung als Nachlaßrichter 

verfügt, gibt in dieser Schrift eine übersichtlich geordnete Darstellung 
der vielfältigen Tätigkeit des Richters, des Rechtspflegers und des 
Urkundsbeamten in Nachlaßsachen. Die in den verschiedensten Rechts- 
auellen niedergelegten Vorschriften sind zum Teil in ausführlichen 
Auszügen verwertet. Das sehr brauchbare Buch w ird in mancher 
alltäglichen Frage m it Nutzen zu Rate gezogen werden können. 

D r. Eschenberg in  „ Deutsche F re iw illige  Gerichtsbarkeit , M arz W M

Zu b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vo m  V e r la g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin/  Leipzig / Wien
B erlin W  35, HUdebrandstr. 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G .m .b.H ., W ie n l, Riemergasse 1

Soeben is t erschienen

Die Neugestaltung des Liegensdiaftsrechtes
Von Prof. Dr. Eugen Locher

192 Seiten Kart. RM 4.50
Das Buch liefert einen wichtigen Beitrag zum künftigen Volksgesetzbuch. 
Es behandelt die zum Teil lebhaft umstrittenen Fragen des sog. materiellen 
Grundbuchrechtes. W er Immer aus praktischen oder w issenschaft
lichen Gründen an dem künftigen Schicksal unserer deutschen 
Grundbuchverfassung interessiert ist, wird sich m it dem Buche 
befassen müssen. Es geht jeden, der mit Liegenschaftsverkehr und 
Immobiliarkredit zu tun hat, ebenso an wie den Bodenpolitiker und 

den Theoretiker des Bodenrechts,

Z u  b e z ie h e n  d u rc h  den B u c h h a n d e l o d e r d i r e k t  vo m  V e r l a g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin-Leipzig Wien
B erlin  W 35, Hildebrandstraße 8 

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1
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F. W  BORCHARDT
WEINHAUS UND HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.E 

(VORMALS KEMPIŃSKI)

*
B E R b I
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Reiner Genuß

K O S M O S  D R E S D E N
SM

dßfasßeicßu/etideH
I Bluthochdruck, Ohrensausen, Schwindelgefühl und ahn 
I liehe Vorboten der Arterienverkalkung bekämpfen Sie mit

j  s s v i s c o p h y l l - * * " “

il und ahn- 
pfen Sie mit I

_ Perlen u. I  
Tropfen J

Der Kampf
um die deutsche Erneuerung

(früher „Die geschichtl. Grundlagen des Nationalsozialismus“ )

von Prof .  Dr.  J o h a n n  v o n  L ee rs
2. Auflage

Heftl der Schriftenreihe „Rechtspflege und Verwaltung"
Herausgeber: Prot. Dr. W. Siebert

Umfang: 128 Seiten Preis: RM 2.40 hart.

„A uf das vortreffliche Buch des bekannten Verfassers wurde bereits 
in seiner ersten Auflage . . .  an dieser Stelle hingewiesen. Die nun
mehrige zweite Auflage entspricht im wesentlichen im Aufbau und 
Inhalt der ersten Auflage. Der Verfasser führt dem Leser in knapper, 
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Dr. Meiners, der am 24. Januar 1896 in Osnabrück geboren ist, nahm schon am Weltkrieg teil, zuletzt als 
Führer einer Maschinengewehrkompanie, und wurde mit dem EK. I I  und EK. I  und dem Hausorden von Hohen
zollern ausgezeichnet. Jetzt ist er Bataillonskommandeur an der Ostfront. In der Verlautbarung des OK.Wf zur 

Verleihung des Ritterkreuzes heißt es:
M ajor Dr. Otto Meiners hat von November 1941 bis in den Januar hinein m it seinem Bataillon in der vor

dersten Sicherungslinie fast täglich, mehrmals starke Angriffe, die die Sowjets ort in Stärke eines Regiments gegen 
den Stützpunkt vortrugen, erfolgreich in Abwehr und Gegenstoß abgewiesen. In seiner Division als „ d e r  
r u h e n d e  P o l  a u f  d e m  S c h l a c h t f e l d e “  bekannt, hat er sich immer wieder durch seine energische, 
mitreißende Persönlichkeit und seine durch nichts zu erschütternde Zähigkeit als ein wahrer Vorkämpfer seiner 

Mannschaft ausgezeichnet.

Bewegungen in der industriellen Marktordnung
(Marktordnungs- und Leistungsgemeinschaften, Dachkartelle, Lenkungskartelle, Reichsvereinigungen) 

Von Dr. M ax  M e t’z n e r, Leiter der Abteilung Marktordnung und Betriebswirtschaft der Reichsgruppe Industrie, Berlin

1. Es wäre besser gewesen, wenn man sich 1933 bei 
dem Übergang von dem Kartellwesen zur Marktordnung 
auf industriellem Gebiete entschlossen hätte, den grund
legenden Wandel auch äußerlich dadurch zum Ausdruck 
zu bringen, daß man das Wort „Kartell“  verlassen hätte. 
Viele wissenschaftliche Untersuchungen und praktische 
Prüfungen der industriellen Marktregelung leiden unter 
dem Vorurteil und der Abneigung gegen Kartelle. Hier 
sollen ohne Rücksicht auf den Namen und ohne Vor
urteil nach sachlichen Gesichtspunkten die neuesten Be
wegungen in der industriellen Marktordnung untersucht 
werden, wobei auch die Vergangenheit mit berücksichtigt: 
werden soll.

D ie  K a r t e l l e  wollten seit jeher den Markt regeln. 
Dieses Ziel gelang ihnen im Einzelfall mehr oder weni
ger. Stets haben sie aber insgesamt einen bedeutenden 
Einfluß auf den Markt ausgeübt. Dabei b e s c h r ä n k 
t en  s i e  s i ch n i c h t  au f  d i e  M a r k t r e g e l u n g ,  
s o n d e r n  g r i f f e n  m i t t e l b a r  und u n m i t t e l b a r  
auch au f  d i e  Beeinflussung der P r o d u k t i o n  über .  
Die grundlegende Definition in § 1 der „Verordnung 
gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen“  vom 
23. Nov. 1923 spricht von Verträgen und Beschlüssen, 
welche Verpflichtungen über die Handhabung der Er
zeugung und des Absatzes enthalten, wobei mit Absicht 
eine eindeutige Begriffsbestimmung des Wortes „Kar
tell“  vermieden wurde. Diese frühzeitige Feststellung 
des Produktionseinflusses der industriellen Marktrege
lungen ist für die Beurteilung der heutigen Bewegungen 
auf diesem Gebiet wichtig.

Wenn ein Kartell die Lieferfristen, die Mängelrügen 
und andere Punkte der Geschäftsbedingungen, die Preise, 
äe Quoten und den Verkauf überhaupt regelt, so er
geben sich aus einer solchen Einwirkung auf den Markt 
zwangsläufig wesentliche Rückwirkungen auf Gang und 
Ergebnis der Produktion. Somit übt jedes Kartell in 
seiner Markttätigkeit mittelbar einen Produktionseinfluß 
aus. Verschiedene Kartelle gingen seit jeher auch un
mittelbar darauf aus, die Produktion zu bestimmen, und 
zwar durch die mannigfaltigsten Maßnahmen, die je nach 
den vorliegenden Verhältnissen hier und da auf einzelnen 
oder mehreren Wegen durchgeführt wurden. Die haupt
sächlichsten Kartellmaßnahmen und -einriehtungen un
mittelbarer Produktionsbeeinflussung sind Normung, 
Typung, Spezialisierung, Verständigungen über Produk
tionsprogramme, Durchführung technischer und kauf
männischer Betriebsvergleiche, Erfahrungsaustausch, Aus
tausch von Spezialarbeitern, Ingenieuren und Kaufleuten, 
gemeinsame Erprobung neuer Rohstoffe, gemeinsame 
Konstruktionen, Arbeitsverfahren, gemeinsame Montage
werkzeuge und Monteure, gemeinsame Projektierungs
und Konstruktionsbüros, gemeinsame Produktionseinrich
tungen, Schaffung von Qualitätsmarken, Aufstellung von 
Quaiitäts' und Leistungsnormen, Zusammenlegung bzw. 
Stillegung von Betrieben, Schaffung von Lizenz-, Paient- 
und Versuchsgemeinschaften und ähnliche Maßnahmen.

Als zum ersten Male in prägnanter Form in den Jahren

1928 und 29 durch die damalige Spitzenorgamsation der 
Industrie, den Reichsverband der Deutschen Industrie, 
auf derartige Maßnahmen der Kartelle als Produktions
förderer unter Beibringung von Belegen hingewiesen 
wurde, sprach man allgemein von einer wichtigen Ent
deckung, leider auch in Verkennung dieser Hinweise von 
einem Wesenswandel der Kartelle. Nicht allein Presse 
und Literatur des Inlandes, sondern sogar große Teile 
des Auslandes brachten diesen Vorgängen, ein erhebliches 
Interesse entgegen, bis die Aufmerksamkeit schließlich, 
wie erwartet, einmal nachlassen mußte, um nach einer 
gewissen Zeit wieder Angriffen auf die Kartelle Platz 
zu machen. Wer Gelegenheit hatte, das Kartellwesen viele 
Jahre und Jahrzehnte hindurch zu beobachten, konnte 
feststellen, daß fast periodisch die günstigen mit den 
ungünstigen Beurteilungen des industriellen Kartellwesens 
abwechselten.

Tatsache ist, daß Kartelle, solange sie bestehen, näm
lich in allen bekannten Wirtschaftssystemen, sogar schon 
im Mittelalter und im Altertum, immer vermöge ihrer Kon
struktion und ihres Aufgabengebietes direkt und indirekt 
einen Einfluß auf die Produktion ausgeübt haben. Die 
Stärke dieses Einflusses hing von dem Kräfteverhältnis 
der Kartellfirmen zu den Außenseitern ab. Wohlgemerkt 
handelte es sich aber bei der Produktionsbeeinflussung 
der Kartelle immer nur um eine zweitrangige Aufgabe, 
da die Marktregelung im Vordergrund steht.

2. Diese M a r k t r e g e l u n g  ist i n i h r e m  Ke r n  auf 
e i ne  R e g e l u n g  der  P r e i s e  gerichtet, da in der 
früheren Wirtschaft der Wettbewerb sich in erster Linie 
auf den Preis erstreckte. Wenn Kartelle sich darauf be
schränken, lediglich über Geschäftsbedingungen Verein
barungen zu treffen, so ist eine solche Beschränkung, 
die nebenbei in Einzelpunkten auch die Preise berührt, 
in der Regel darauf zurückzuführen, daß auf Grund der 
vorliegenden Verhältnisse eine umfassende Preisregelung 
praktisch nicht möglich ist oder ein Bedürfnis hierfür 
nicht vorliegt. Auch wenn Kartelle Quoten festsetzen oder 
gar den Verkauf zentral vornehmen, so bezwecken sie 
mit derartigen Maßnahmen in erster Linie eine Regelung 
der Preise, indem sie das Angebot beschränken oder 
Umgehungen oder Verletzungen der Verbandsverpflich
tungen bei Einzelverkäufen vermeiden. Derartige Quoten
festsetzungen und ein solcher zentraler Verkauf hindern 
natürlich nicht, daß solche Maßnahmen gleichzeitig ander
weitige Auswirkungen zeigen. In allen Fällen schließen 
sich die beteiligten Unternehmungen zusammen, um 
bessere Preise und damit auch bessere Gewinne zu er
reichen. Der Anlaß hierzu war um so stärker, je mehr 
im Wettbewerb die Preise gedrückt wurden.

Ab 1933 trat auch auf diesem Gebiet ein grundlegender 
Wandel ein. Der Führer befahl eine Haltung der Löhne 
und Preise, um auf dieser gesicherten Grundlage die 
Produktion. aufzubauen. Im Jahre 1.934 wurden bereits 
Preiserhöhungen der Kartelle genehmigungspflichtig und 
im Jahre 1936 wurden mit Einsetzung des Preiskom
missars sämtliche, Preise gestopt. Auf dem Preisstop ent
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wickelte sich im Laufe der Zeit ein ^engmaschiges Preis
system, das den Firmen und Verbänden kaum noch 
irgendeine Bewegungsfreiheit auf dem Preisgebiet ge
stattet. Preissenkungen traten infolge der Preisregelung 
und der immer mehr um sich greifenden Vollbeschäfti
gung höchst selten ein, es sei denn, ,daß es sich um 
Preissenkungsaktionen handelte, die von dem Preiskom
missar selbst in irgendeiner Form in die Wege geleitet 
wurden.

Wenn heute noch von den Kartellen Preisfragen be
arbeitet werden, wie z. B. vereinzelte Preiserhöhungs
anträge, Preissenkungsvorschläge, Regelung von Export
preisen und andere, so handelt es sich ;fast immer nur 
um Fragen zweiter Ordnung, da die Preisregelung aus 
den Händen der privaten Verbände und Firmen in die 
öffentliche Hand des Reichskommissars für die Preis
bildung übergegangen ist. Damit ist den Kartellen ihre 
bisherige Hauptfunktion genommen worden. Wenn sie 
trotzdem noch leben und wirken und entgegen, verschie
dener Angriffe und Unterdrückungsmaßnahmen stellen
weise, insbesondere bei beteiligten Behörden noch ge
halten und gepflegt werden, so .liegen hierfür besondere 
Gründe vor.

3. An Stelle der früheren h a b en  d i e  K a r t e l l e  in 
den letzten Jahren neue A u f g a b e n  e r ha l t en .  Die 
zuständigen Behörden bedienten sich gern der Kartelle 
bei der marktmäßigen E i n g l i e d e r u n g  der neu hin
zugekommenen G e b i e t e ,  und zwar des Saargebiets, der 
Ostmark, des Sudetengaues, des Protektorats Böhmen 
und Mähren, der Ostgebiete und der eingegliederten 
Westgebiete. In denjenigen Fällen, in denen Kartelle 
bestanden, konnte die marktmäßige Eingliederung ver
hältnismäßig reibungslos vorgenommen werden. In den 
anderen Fällen mußte man ersatzweise zu Gebietsschutz
anordnungen der beteiligten Gruppen greifen, die aber 
nicht so erfolgreich funktionieren konnten, da die Grup
pen nicht über einen eingespielten Verwaltung^- und 
Kontrollapparat verfügten. Wenn die wirtschaftliche Ein
gliederung dieser groiien und bedeutungsvollen Gebiete 
verhältnismäßig rasch und ohne besondere Erschütte
rungen vollzogen werden konnte, so ist die Erfüllung 
dieser Aufgabe zu einem erheblichen Teil den Kartellen 
zu verdanken.

Ferner haben die Reichsstellen im Einvernehmen' mit 
den Wirtschaftsgruppen die Kartelle im Laufe der Zeit 
immer mehr in die Durchführung der R o h s t o f f v e r 
s o r g u n g  eingespannt und ihnen damit ein neues Ge
biet öffentlicher Aufgaben gegeben. Wenn gegenwärtig 
eine grundlegende Rationalisierung der gesamten Roh
stoffbewirtschaftung und Kontingentierung geprüft wird, 
so kann man wohl damit rechnen;, daß auf Grund des 
Prüfungsergebnisses auf diesem Gebiet den Kartellen 
wichtige öffentliche Aufgaben verbleiben werden.

Die zunehmende Verknappung begehrter Waren, ins
besondere auf dem Gebiete der zivilen Güterproduktion, 
führte in immer mehr Fällen dazu, auf Grund besonderer 
Anordnungen den Kartellen die V e r t e i l u n g  der Waren 
in der Form zu übertragen, daß die Auftragsannahme 
und  die Lieferungen ihrer G e n e h m i g u n g  unterstellt 
wurden. Derartige Aufgaben wurden insbesondere Kar
tellen der keramischen und Glasindustrie erteilt.

Seit mehreren Jahren haben sich viele Kartelle auf 
Grund besonderer Empfehlungen des Reichswirtschafts
ministers und der Organisation im Einvernehmen mit 
den Prüfstellen der E x p o r t p r e i s r e g e l u n g  ange
nommen. Hierbei haben sie vor allem dafür zu sorgen, 
daß im Export unnötige und unwirtschaftliche Preis- 
schleudereien deutscher Konkurrenten untereinander ver
mieden werden. Diese Aufgabe ist in neuester Zeit immer 
mehr zurückgetreten, da im Export Gefahren von.Preis- 
schleudereien weniger oder kaum noch auftreten. Es 
haben sich mit der gesamteuropäischen wirtschaftlichen 
Entwicklung grundlegende Änderungen in der Preis
stellung ergeben. Fast alle europäischen Staaten sind 
heute bemüht, mit Hilfe eines Preisstops oder in anderer 
geeigneter Weise den überall zu beobachtenden Preis
steigerungen entgegenzutreten. Dabei haben w ir ein be
sonderes Interesse daran, bei A u f t r a g s v e r l a g e r u n 
gen  und sonstigen Einfuhren unangemessene Steige
rungen der Importpreise soweit wie irgend möglich zu

unterbinden. Auch hier betätigen sich verschiedene Kar
telle auf dem Wege von Sammelauftragsverlagerungen 
oder in anderen geeigneten Formen.

In demselben Maße, wie die militärische und politische 
Entwicklung die Staaten des europäischen Kontinents 
zusammenführt und zusammenschweißt, erwächst den 
Kartellen die große Zukunftsaufgabe, durch entsprechende 
Vereinbarungen mit den: Industrien der beteiligten euro
päischen Länder die wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
der Richtung der Schaffung einer e u r o p ä i s c h e n  
M a r k t o r d n u n g  zu fördern. Diese Arbeiten vollführen 
die Kartelle im engsten Einvernehmen mit den zuständi
gen Behörden. Erfreulicherweise hat sich im Laufe der 
Zeit das Verhältnis der auf sichtführenden Behörden zu 
den Kartellen so günstig entwickelt, daß formelle Ge
nehmigungen auf diesem Gebiet vermieden werden können 
und trotzdem von den ersten Plänen und Erwägungen 
an über alle Stadien der .Verhandlungen bis ,zu den end
gültigen Vereinbarungen eine ständige Fühlungnahme 
der betreffenden Industrien mit ihren zuständigen Fach
referaten, insbesondere des Reichswirtschaftsministeriums 
und des Preiskommissariats, besteht. Außer den Grup
pen sind die Kartelle die wichtigsten Träger der im Ent
stehen begriffenen industriellen Marktordnung Europas.

Schließlich gehört zu den neuen wichtigen öffentlichen 
Aufgaben der Kartelle auch die R a t i o n a l i s i e r u n g ,  
die in einzelnen Teilgebieten bereits früher ausgeübt 
wurde. Der Unterschied gegenüber früher besteht vor 
allem darin, daß die vielen Hemmungen, die sich aus der 
Freiwilligkeit derartiger Maßnahmen und aus den Störun
gen durch das Außenseitertum immer wieder ergaben, 
heute ausgeschaltet sind, indem die Außenseiter praktisch 
ihre Rolle ausgespielt haben und derartige Aufgaben auf 
Grund besonderer Anordnungen und Weisungen unter 
Beteiligung aller Firmen durchgeführt werden. Um Miß
verständnisse über Abgrenzungen und Zuständigkeiten 
auszuschließen, sei ausdrücklich hervorgehoben, daß alle 
angeführten Aufgaben, soweit sie nicht eindeutig markt
regelnder Art sind, von Kartellen nur im Einvernehmen 
mit ihren übergeordneten Gruppen, wie insbesondere 
den Reichs- und Wirtschaftsgruppen, ausgeführt werden.

Wenn 1928/29 irrtümlicherweise auf einen F u n k 
t i o n  s w a n d e l  de r  K a r t e l l e  in der Öffentlichkeit hin
gewiesen wurde, so handelt es sich heute in der Tat um 
einen solchen Wandel grundlegender Art und in wei
testem Umfange. Ob er nur eine Kriegserscheinung ist, 
die in kommenden Friedenszeiten wieder aufhören wird, 
oder ob es sich um eine Dauererscheinung handelt, 
darüber brauchen w ir uns heute bei der Ungewißheit der 
zukünftigen Entwicklung den Kopf noch nicht zu zer
brechen. Der Wandel ist heute in weiten Kreisen, erkannt. 
Er wird unter den verschiedensten Schlagworten in zahl
reichen öffentlichen Erörterungen gekennzeichnet, wie 
z. B. „Das Ende der alten Kartelle''* oder „Von1 der 
Markt- zur Produktionsordnung“  oder „Kartelldämme
rung“  u. ä. Die alten Aufgaben der Kartelle sind auf 
jeden Fall erstarrt und überlebt, die neuen, und zwar 
vorwiegend öffentlichen Aufgaben sind in ständiger Zu
nahme begriffen.

4. Wenn heute von einer R a t i o n a l i s i e r u n g  des 
Ka r  t e i l  wes ens  in dem Sinne gesprochen wird, daß 
ein Teil der Kartelle — etwa 10—20«/o — im Zuge der 
allgemeinen Rationalisierung aufgelöst werden müßte, so 
sieht eine derartige Forderung an der tatsächlichen Lage 
und Entwicklung vorbei. Rechnet man die Zahl der in
dustriellen Kartelle in Deutschland einschließlich Ostmark 
und Sudetengau mit rund 2000 (die etwas- über 400 Kar
telle des Protektorats Böhmen und Mähren sollen hier 
nicht berücksichtigt werden, da sie bis heute noch ein 
Eigenleben führen und mit den Kartellen des Reiches 
in manchen Fällen nur durch Querverträge verbunden 
sind), so kann man davon ausgehen', daß von dem ge
kennzeichneten Wandel nur etwa die Hälfte betroffen 
wird, während die andere Hälfte im Laufe des Krieges 
jegliche praktische Tätigkeit so gut wie gänzlich ein
gestellt hat.- Diese etwa 1000 oder mehr Industriekartelle 
existieren heute eigentlich nur noch auf dem Papier. Es 
ist nicht nötig, sie formell aufzulösen. Die beteiligten 
Unternehmungen wünschen dies auch nicht. Seit jeher 
war es so, daß die einzelnen Kartelle je nach den vor
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liegenden Verhältnissen und Bedürfnissen ein regeres Le
ben zeigten und sich immer intensiver entwickelten oder 
umgekehrt in ihrer Tätigkeit immer mehr zurückgjngen 
bis sie schließlich kaum noch Lebenszeichen' gaben. So 
wechselten Aufstieg mit Untergang. Eine formelle Liqui
dation der betreffenden Kartelle wurde vermieden. Wer 
das Kartelleben kennt, weiß, daß es praktisch ist,, auch 
bei einer Einstellung jeglicher Tätigkeit die Rechtsform 
zu erhalten, um ohne besondere rechtliche und auch tat
sächliche Schwierigkeiten eine Neubelebung vollziehen 
zu können.

5. Dem gekennzeichneten Funktionswandel der in Tätig
keit verbleibenden industriellen Kartelle entspricht das 
Bestreben, die neuen Aufgaben auch in der Form und im 
Namen zum Ausdruck zu bringen. So entstanden neue 
Namen wie „Markt- und Leistungsgemeinschaft“ , „Dach
kartell“ , „Lenkungskartell“  und „Reichsvereinigung“ . Die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wurde auf diese neuen  ’ 
m a r k t r e g e l n d e n  G e b i l d e  durch die Reichsvereini- 
gungen gelenkt. Die neuen Aufgaben und Bewegungen 
auf dem Marktregelungsgebiet werden deshalb auch kurz 
mit dem Schlagwort „ Re i c hs  Ver e i n i g u n g “  gekenn
zeichnet, da gerade dieser Name in der Öffentlichkeit am 
eindrucksvollsten hervorgehoben wurde. Wie überall ist 
auch hier nicht der Name entscheidend. Gemeint sind in 
Wirklichkeit alle neuen Bestrebungen und Versuche auf 
dem Marktregelungsgebiet, wie sie zum sachlichen Ver
ständnis hier kurz beleuchtet wurden.

6. D ie  e i n z e l n e n  n euen  G e b i l d e  z e i g en  i n  
i h r e r  E n t s t e h u n g ,  in ihrer F o r m  und  in ihrer 
T ä t i g k e i t  e r h e b l i c h e  A b w e i c h u n g e n .  Im fol
genden soll mit kurzen Strichen auf einige besonders hin
gewiesen werden.

Zunächst lenkte die „ M a r k t -  und L e i s t u n g s 
g e m e i n s c h a f t  H o h l g l a s “  die öffentliche Aufmerk
samkeit auf sich. Die außerordentliche Zersplitterung in 
dieser Industrie war die Ursache dafür, daß alle Be
mühungen der privaten Wirtschaft in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten, eine straffe Marktregelung herbeizu
führen, scheiterten. Erst der besondere Auftrag des 
Reichswirtschaftsministers, der mit weitsichtiger und 
energischer Hand in Angriff genommen wurde, führte 
zu bemerkenswerten Erfolgen. Die praktische Tätigkeit 
dieser neuen Gemeinschaft ist in ihren ersten Anfängen 
darauf gerichtet, vor allem durch eine neuartige Preis
regelung die Rationalisierung der Industrie energisch zu 
betreiben. Der Grundgedanke besteht darin, die Preise 
so zu stellen und abzustufen, daß sie einen starken An
reiz für eine Zusammenfassung der Aufträge zu Groß
aufträgen und damit zur Serienfabrikation mit entspre
chender Kostensenkung ausüben. Außerdem ist diese 
Markt- und Leistungsgemeinschaft mit großem Erfolg be
müht, marktregeinde Vereinbarungen in geeigneter Form 
mit allen Produktionsländern Europas herbeizuführen.

Andere Züge weist der D e u t s c h e  Z e m e n t v e r 
band  auf. Hier sind in der Öffentlichkeit seit Jahren 
und Jahrzehnten die Kämpfe der bezirklich abgegrenzten 
Syndikate mit den Außenseitern und auch gegeneinander 
bekannt. Es lag deshalb das Bedürfnis vor, ein Dach zu 
schaffen, das die gemeinsamen marktregelnden1 Aufgaben 
der gesamten deutschen' Zementindustrie wahrnimmt und 
unnötige Reibungen und Kämpfe vermeidet. Ähnliche 
Dachkartelle entstanden auf Veranlassung und im Ein
vernehmen mit dem Reichswirtschaftsministerium auf den 
Gebieten der D r a h t i n d u s t r i e ,  der Pappe ,  des 
P a c k p a p i e r s ,  der P h o s p h a t e ,  der Sa l z -  
i n d u s t r i e  u. a.

Weitere Gebilde wurden ausdrücklich mit dem Namen 
„Reichsvereinigung“  belegt. Im Einvernehmen mit der 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft wurde die 
„ R e i c h s v e r e i n i g u n g  K o h l e “  gegründet, die die 
Funktionen der Reichsstelle übernahm und in erster 
Linie Verteilungsaufgaben erfüllt. Sie fungiert auch als 
Zusammenschluß der Kohlensyndikate, nachdem der 
Reichskohlenverband aufgelöst wurde. Die Aufmerksam
keit der Öffentlichkeit wurde insbesondere gelegentlich 
der Gründung der „ R e i c h s v e r e i n i g u n g  C h e 
mi sche  F a s e r n “  erweckt, als man diesen Anlaß dazu 
benutzte, Notwendigkeit, Ziel und Aufgaben der Reichs
vereinigungen besonders prägnant herauszuheben. Diese

Reichsvereinigung umfaßt die Firmen und Verbände der 
neuesten Textilgebiete, wie Kunstseide und Zellwolle. 
Sie will eine Synthese von Marktordnung und Leistungs
steigerung herbeiführen und sich gleichzeitig der Aus
dehnung der Marktordnung auf ganz Europa widmen. 
Eine der ältesten R e i c h s v e r e i n i g u n g e n  besteht auf 
dem Gebiet der B a s t f a s e r ,  wo es darauf ankam, im 
Zuge der Rohstoffunabhängigkeit den eigenen Anbau 
und die Aufbereitung entsprechend der landwirtschaft
lichen Marktordnung in einem vertikalen Gebilde zu för
dern. Auf dem Textilgebiet sind ferner die R e i c h s 
v e r e i n i g u n g e n  der B i e l i t z e r  T u c h m a c h e r  und 
der V e r e d l u n g s i n d u s t r i e  zu verzeichnen. Bei den 
Bielitzer Tuchmachern handelt es sich um eine örtliche 
Sondergründung. Dieses Gemeinschaftswerk verfolgt vor 
allem die Aufgabe, den hohen Ständ und das Ansehen 
des dortigen Tuchgewerbes auch für die Zukunft, ins
besondere durch Qualitätspflege, zu erhalten. In der 
Textilveredlungsindustrie geht es darum, die nebeneinan
der bestehenden, verwandten etwa 50 Sonderkartelle, die 
bisher schon über ein gemeinsames Dach verfügten, ab
zulösen durch eine Einheitsorganisation als totale Markt
ordnung mit einer lückenlosen Preisbindung.

Die neueste Gründung ist die R e i c h s v e r e i n i g u n g  
Ei sen.  Anlaß hierzu bot die außergewöhnliche Bedeu
tung der Eisen schaffenden Industrie auf dein Rüstungs
gebiet. Die beabsichtigten Höchstleistungen sollen in Ver
bindung mit einer Vereinfachung der betrieblichen und 
verbandsmäßigen Verhältnisse erreicht werden. Die W irt
schaftsgruppe bleibt bestehen. Sie wird in der Person 
des Leiters in Personal-Union mit der Reichsvereinigung 
verbunden. Im folgenden werden einige Sonderheiten der 
Reichsvereinigung Eisen hervorgehoben.

Es handelt sich um ein vertikales Gebilde, ini dem 
Eisenerzbergwerke, Hochöfen, Stahl- und Walzwerke ein
schließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe sowie der dazu
gehörende Handel vereint werden. Das Aufgabengebiet 
ist umfangreich abgesteckt, indem außer der Marktrege
lung Planungen und Durchführungen, in; der Förderung, 
der Roh- und Hilfsstoffe sowie der Brennstoffversorgung, 
auf dem Erzeugungsgebiete, in Ein- und Ausfuhr und 
auf dem Verkehrsgebiet vorgesehen sind. Auch die 
technisch wissenschaftlichen Arbeiten, wie sie bisher 
im Verein deutscher Eisenhüttenleute gepflegt wurden, 
werden in die Vereinigung einbezogen. Die Reichsver
einigung kann sogar Mitgliedern die Betätigung unter
sagen. Zu den Organen gehört außer dem Vorsitzer und 
den zwei Stellvertretern ein Präsidium bis zu acht M it
gliedern.

Allein diese stichwortartige Kennzeichnung der be
kanntesten neuen marktregelnden Gebilde genügt dem 
Kenner der Verhältnisse, ihre wesentlichen Unterschiede 
zu erfassen und eine zutreffende Beurteilung zu finden. 
Insgesamt handelt es sich darum, auf neuen Wegen eine 
stärkere Durchschlagskraft von Bestrebungen zu er
reichen, die schon früher versucht und verfolgt wurden, 
den gewünschten Erfolg aber bei der Unzulänglichkeit 
der Verhältnisse nicht erreichen konnten. Entscheidend 
wird es sein, ob es gerade in den schwierigen Lebens
und Arbeitsbedingungen der Kriegszeit gelingt, die Auf
gaben und Erwartungen zu erfüllen, die mit der Grün
dung dieser Gebilde verknüpft werden. Der erwartete 
Erfolg wird maßgebend davon abhängen, ob die Auf
gaben ohne bürokratischen Apparat durchgeführt und 
die Eingliederung in das volkswirtschaftliche Gesamt
gefüge bald vollzogen werden können.

7. über die Rechtsnatur der neuen Gemeinschaften soll 
hier im einzelnen nicht gesprochen: werden1). Es sollen 
nur einige w e s e n t l i c h e  w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  
o r g a n i s a t o r i s c h e  M e r k m a l e  beleuchtet werden, 
die teilweise mit der Rechtsnatur eng verwandt sind.

Wenn gelegentlich darauf hingewiesen wurde, daß für 
diese neuen Gebilde wie bei den Marktzusammenschlüs
sen des Reichsnährstandes die v e r t i k a l e  F o r m  üblich 
werden soll, so ist eine Einheitsorganisation der be
teiligten Stufen in der Nährstandsform bisher lediglich in 
Einzelfällen, wie z. B. bei den Reichsvereinigungen Bast
faser und Eisen, verwirklicht worden. Auch in der In- i)

i) Vgl. darüber unten den Aufsatz von B e r i n g e :  DR.  
1942, 1047.
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dustrie sind die Marktregelungen vertikal abgestimmt, 
da jede Regelung des Marktes vertikal ausgerichtet sein 
muß. Den großen Unterschieden landwirtschaftlicher und 
industrieller Produktion entsprechend erfolgt aber die 
vertikale Abstimmung in der Regel auf anderen Wegen. 
Je nach den Sonderverhältnissen arbeiten in der Industrie 
die aufeinanderfolgenden Stufen u. a. in der Form loser 
Aussprachen, von ¡Umsatzregelungen, Treurabattverpflich-! 
tungen, Exklusivverträgen, Preisregelungen der folgenden 
Stufen zusammen. Eine schematische Uniformierung würde 
den tatsächlichen Bedingungen Gewalt antun und damit 
dem Sinn und Zweck organisatorischer Maßnahmen wider
sprechen.

Ein wesentliches unterscheidendes Merkmal von Kartell 
und Gruppe ist d^e freie Mitgliedschaft des marktregeln
den Verbandes, die sogar mit einem besonderen Recht 
der fristlosen Kündigung ausgestattet ist und die Z w a n g s - 
m i t g l i e d s c h a f t  der Gruppe. Die neuen marktregeln
den Gebilde haben das Prinzip der freiwilligen Mitglied
schaft verlassen und wie die Gruppe die Zwangsmitglied
schaft angenommen. In der Regel sind auf Grund be
sonderer Anordnung alle beteiligten Unternehmungen 
und die in Frage kommenden Verbände Mitglieder. In 
denjenigen Fällen, in denen der Zusammenschluß frei
w illig zustande kommt, werden die wenigen Unternehmun
gen, die sich der Freiwilligkeit verschließen, zwangsweise ' 
angeschlossen. Diese Zwangsmitgliedschaft ist durchaus 
zu verstehen und hat ihren guten Grund. Der Außen-, 
seiter, der bei dem früheren Kartell eine entscheidende 
Rolle spielte, wurde seinerzeit vom Staate noch gehegt 
und gepflegt. Er hielt das Kartell vermöge seines Außen- 
seitertums insbesondere durch Unterbietung der Preise 
stets im Zaume und übte damit eine Karfellaufsicht aus, 
die schärfer war als die heutige Staatsaufsicht. Durch 
die sog. Sperrpräv.entivzensur wurde ihm ein besonderer 
Schutz zuteil. Heute hat er seine Rolle ausgespielt, ln 
der Zeit der Vollbeschäftigung verlor er seine Macht 
und seine Gefährlichkeit. M it Preisdruck kann er nicht 
mehr operieren, da er damit den Verbandsmitgliedern 
gegenüber keine Mehrbeschäftigung erreicht. O ft kommt 
es sogar vor, daß er höhere Preise drsfrebt als die unter 
Kontrolle stehenden Verbandsmitglieder, Wenn heute die 
positive Aufgabe der Leistungssteigerung auch bei den 
Kartellen im Vordergrund steht, so ist ihre Erfüllung 
allen zuzumuten. Deshalb ist die Zwangsmitgliedschaft 
auch auf dem marktregelnden Gebiete die gegebene 
Form.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem 
Kartell früherer A rt und den • neuen marktregelnden 
Organisationen liegt in dem, Umstand, daß das Kartell 
seine Tätigkeit auf Mehrheitsbeschlüssen aufbaut, wäh
rend in den heutigen Gebilden mehr' oder weniger das 
F ü h r e r p r i n z i p  m i t  w e i t g e h e n d e m  W e i s u n g s 
r e c h t  im Vordergrund steht und damit auch hier eine 
Regelung getroffen wurde, die der Struktur der Gruppe 
nahekommt. Es handelt'sich allerdings zunächst noch um 
einen Versuch, dessen praktische Bewährung abgewartet 
werden muß. Bei den Gruppen hat sich diese Einrichtung 
als richtig erwiesen. Bei ihrer Beurteilung sind die unter
schiedlichen Aufgaben zu berücksichtigen. Der Gruppe 
obliegt nur die Beratung und Betreuung der Mitglieder 
in allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, wie z. B. handels
politischen Fragen, generellen Marktordnungsfragen, Ver
kehrsfragen, sozialwirtschaftlichen Fragen usw. Maßnah
men auf markt regelndem Gebiete greifen dagegen1 viel tiefer! 
in die Tätigkeit und sogar in die Lebens- und Existenz
bedingungen der Unternehmungen ein. Es ist ein wesent
licher Unterschied, ob durch eine Weisung des Leiters 
die Mitgliedschaft geändert wird, ob ein neuer Konten
rahmen bei den Mitgliedern eingeführt wird oder ob ein 
Leiter neue Kontingente festsetzt oder die Erlöse regelt 
oder gar bestimmt, ob, was, wie und für wen produziert 
werden darf. Selbstverständlich bedürfen in einer ge
lenkten Wirtschaft auch Erzeugung und Markt staatlicher 
Anordnungen und Eingriffe. Bei dem Führerprinzip auf 
dem Gebiete der wirtschaftlichen Selbstverwaltung er
scheint es aber in normalen Zeiten geboten, in existenz
entscheidenden Fragen möglichst Anordnungen eines 
Wettbewerbers zu vermeiden. Die erfolgreiche Führung 
beruht in erster Linie auf dem Vertrauen der Geführten.

Wenn der Führer in seiner Haltung noch so tadellos auf- 
tr itt und vermöge seines Charakters allen Versuchungen 
gegenüber gewappnet ist, soll man gerade auf w irt
schaftlichem Gebiete trotzdem jede Möglichkeit unrecht
mäßiger Eingriffe von vornherein unterbinden. Deshalb 
können in so schwerwiegenden Fällen das Führerprinzip 
und das Weisungsrecht nur bedingt und mit Vorbehalt 
angewandt werden. Sie müssen zunächst durch die 
zwangsweise Vorsehung eines Beratungsorgans beschränkt 
werden. Sie sollten sich in den dringendsten Fragen der 
Produktion und Markttätigkeit auf ein Vorschlagsrecht 
und eine Vorschlagspflicht beschränken und dem Staat 
die endgültige Entscheidung überlassen.

Selbstverständlich sind derartige Vorbehalte und Be
schränkungen im Einzelfalle unterschiedlich1 zu handhaben. 
So sieht z. B. die Satzung des Deutschen Zement-Ver
bandes vor, daß in denjenigen Fällen, in denen der Bei- 

. rat mit Dreiviertelmehrheit gegen die vom Vorsitzen
den beabsichtigte Entscheidung Stellung nimmt, dieser 
die Entscheidung des Reichswirtschaftsministers einzu
holen hat. In der Satzung der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Drahtindustrie ist eine ähnliche Regelung ge
troffen. Die Reichsvereinigung Chemische Fasern zählt zu 
ihren Organen nicht wie sonst üblich einen Vorsitzer 
mit entscheidenden Befugnissen, sondern ein Präsidium, 
das aus dem Vorsitzer, seinem Stellvertreter und sechs 
Mitgliedern besteht. In der Reichsvereinigung Eisen ent
scheidet bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb des 
Präsidiums, die eine Übereinstimmung verhindern, der 
Vorsitzer nach eigenem Ermessen unter Vorlage des 
Protokolls an den Reichswirtschaftsminister. In allen 
wichtigen Angelegenheiten ist das Präsidium zu hören. 
Die Stellungnahme der Mitglieder des Präsidiums ist auf 
Wunsch in der Niederschrift zu Protokoll zu nehmen. 
Zur Erledigung der organisatorischen Formalitäten be
steht ein Verwaltungsrat, der mit einfacher Stimmenmehr
heit Beschlüsse faßt.

So weichen die Konstruktionen der neuen marktregeln
den -Gebilde im einzelnen bei der Wahrung des Führer
prinzips und des Weisungsrechts voneinander in der an
gedeuteten Richtung erheblich ab. Wohlgemerkt ist das 
Führerprinzip in der Wirtschaft der Kriegszeit anders zu 
beurteilen als in normalen Friedensverhältnissen. Die 
dringenden Erfordernisse der Kriegslage können es ver
langen, das autoritäre Prinzip auch in marktregelnden 
Maßnahmen schärfer durchzuführen als im reibungslosen 
Friedensablauf. Es mag einer späteren Zeit Vorbehalten 
bleiben, diese wichtigen Organisations- und Rechtsfragen 
im einzelnen zu prüfen, um künftig darauf diejenigen Ent
scheidungen aufzubauen, die der Wirtschaft des Volkes 
am besten genügen.

8. Die Fragen, die heute bei der Beurteilung der neuen 
marktregelnden Gebilde, insbesondere der Reichsvereini
gungen, im Vordergrund stehen, sind die B e z i e h u n 
g e n  u n d  A b g r e n z u n g e n  zu d e n  ü b r i g e n  
O r g a n i s a t i o n e n  der  W i r t s c h a f t  und ihre E i n 
g l i e d e r u n g  in das G e f ü g e  der  W i r t s c h a f t s 
o r d n u n g .  Auf das Verhältnis der Reichsvereinigungen 
zu den R e i c h s s t e l l e n  braucht und kann hier nicht 
näher eingegangen werden. Diese Organisationen, die in 
erster Linie der Rohstoffbewirtschaftung dienen, unter
stehen dem Reichswirtschaftsminister. Zur Zeit finden 
eingehende Untersuchungen über eine Rationalisierung 
dieser Rohstoffbewirtschaftung statt. Das Verhältnis der 
Reichsvereinigungen zu den Reichsstellen wird deshalb 
künftig in erster Linie von dem Schicksal der Reichs
stellen überhaupt abhängen. Auf jeden Fall ist damit zu 
rechnen, daß in irgendeiner Form soweit wie irgend 
möglich die Reichsvereinigungen auch in die Bewirt
schaftung der Rohstoffe eingeschaltet werden.

Ebenso sind die Beziehungen der neuen marktregeln
den Gebilde zu der neuen Organisation des Reichs
ministers für Bewaffung und Munition, nämlich den 
Au s s c h ü s s e n  und  R i n g e n ,  noch ungewiß. Es steht 
fest, daß diese Rüstungsorgane sich in erster Linie mit 
der Rationalisierung der Rüstungsproduktion befassen. 
Rationalisierungsaufgaben der neuen Marktregelungs- 
Organisationen können deshalb nur im Aufträge bzw. in 
Ergänzung der Rationalisierungsaufgaben der Rüstungs
ringe und -ausschüsse ausgeübt werden.
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Von akuter Bedeutung sind die Beziehungen der K a r 
t e l l e  zu den hier erörterten Marktregelungsorganen. In 
gewisser Hinsicht können die Dachkartelle, Leistungs
kartelle, Marktordnungs- und Leistungsgemeinschaften 
und Reichsvereinigungen als Nachfolger und Vollender 
der Kartelle aufgefaßt werden. Da die meisten dieser 
neuen Gebilde irgendeine Art Dachkartellcharakter tra
gen, entstehen sie in der'Regel in denjenigen Fällen, in 
denen Kartelle bisher für verwandte Erzeugnisse be
standen, die sowohl in der Erzeugung als vor allem in 
den Marktbeziehungen enge Verbindungen aufweisen. 
Hieraus ergaben sich in vielen Fällen Überschneidungen 
in dem Wirkungsbereich der Kartelle. Dieser Zustand 
führte bereits frühzeitig zu mehr oder weniger wirk
samen Kartellgemeinschaften verwandter Kartelle. Ebenso 
wie in der freien Wirtschaft die Kartelle ihre schon 
damals bestehenden gesunden Ziele der Marktregelung 
und Rationalisierung auf der ganzen Linie nicht hundert
prozentig verwirklichen konnten, litten auch derartige' 
Kartellgemeinschaften unter den Mängeln und Hinder
nissen dieser Wirtschaftsfreiheit. So kam es vor, daß der
artige nahestehende Kartelle jedes für sich die gleichen 
Aufgaben und Ziele aber unter begrenzten Wirkungs
möglichkeiten verfolgten und sogar einen erheblichen 
Teil ihrer Kraft in gegenseitigen Reibungen und Kämp
fen verschwendeten. Aus diesem Tatbestand heraus sind 
die neuen Marktgebilde gewachsen. Sie haben sich nach 
ihrer Gründung mit den Kartellen ihres Bereichs aus
einanderzusetzen. Hier bestehen drei Möglichkeiten: ent
weder bleiben die bisherigen Kartelle unter dem neuen 
Dach- oder Lenkungsorgan bestehen oder sie werden in 
geänderter Form in die neue Gemeinschaft überführt 
oder sie werden bei radikalem Vorgehen wie z. B. auf 
dem Gebiete der Textilveredlung in absichtlichem Bruch 
mit der Vergangenheit aufgelöst und durch ein neues, 
allumfassendes Gemeinschaftsorgan ersetzt.

Allein aus diesen Entstehungsgründen kann man schlie
ßen, daß künftig mit weiteren" derartigen Gebilden zu 
rechnen sein wird. Es ist aber entschieden übertrieben, 
wenn man annimmt, daß von dieser Seite her nunmehr 
endgültig das Ende der Kartelle gekommen sei. Eher ist 
anzunehmen, daß eine Klärung, Reinigung und Rationali
sierung des gesamten Kartellwesens aus dem schon seit 
Jahren bestehenden grundlegenden Problem der B e 
z i e h u n g e n  von  G r u p p e  zu K a r t e l l  kommen wird. 
Zu diesem umfassenderen Organisationsproblem sollen 
im folgenden stichwortmäßig einige Worte gesagt wer
den, da die Stellung der neuen Marktgebilde im der ge
samten Wirtschaftsordnung ohne eine solche Klärung 
nicht verstanden werden kann.

Abgesehen von den klar und verhältnismäßig stetig 
organisierten Rohstoffindustrien in Verkaufssyndikaten 
und daneben stehenden fachlichen und technisch-wissen
schaftlichen Verbänden, konnte man vor 1933 auf den 
großen Gebieten der Halbfabrikat- und Fertigindustrien 
die Beobachtung machen, daß in Zusammenhang mit der 
Konjunkturentwicklung auf dem Organisationsgebiete all
gemeine Fachverbände sich mit Kartellen in ständigem 
Wechsel ablösten. Nach 1933 wurde bekanntlich die fach
liche Gruppenorganisation als lückenloses Gefüge auf 
den Grundsäulen der Zwangsmitgliedschaft und des 
Führerprinzips aufgebaut. Diese Organisationsprinzipien 
waren — wenigstens damals — für die Marktregelung 
noch nicht geeignet. Dazu kam die Gefahr, daß mit 
einer Übernahme marktregelnder Aufgaben durch die 
Organisation eine Durchkartellierung der gesamten ge
werblichen Wirtschaft mit entsprechenden Preiserhöhun
gen erfolgt wäre. W ir müssen uns daran erinnern, daß 
die schweren Krisenjahre von 1929—1932 die Wirtschaft, 
insbesondere die Industrie, derartig ruiniert hatten, daß 
man auch auf wirtschaftlichem Gebiet den National
sozialismus als eine Erlösung ansah1 und annahm, daß 
nun zur Gesundung der Wirtschaft wieder angemessene 
Preise eingeführt werden könnten. Eine derartige Be
lastung hätte aber das deutsche Volk bei dem Aufbau 
des Nationalsozialismus nicht ertragen können. Deshalb 
vertröstete die Staatsführung die Wirtschaft auf eine all
mähliche Besserung ihrer Lage mit der Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit und der entsprechenden Auftragssteige
rung. Dieser Weg und seine organisatorische Auswirkung

in einer scharfen Trennung von Gruppe und Kartell war, 
wie w ir heute sehen, volkswirtschaftlich der richtige.

. Die Organisation darf, wie auch diese Erfahrung lehrt, 
nicht in Dogma oder Schematismus ausarten. Vielmehr 
erfüllt sie ihren Zweck nur dann, wenn sie sich den ge
gebenen Lebens- und Arbeitsbedingungen anpaßt. Heute 
haben sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen grund
legend geändert. An Stelle der' Arbeitslosigkeit besteht 
ein großer Mangel an Arbeitskräften. Die Aufträge sind 
bei weitem größer als die Produktionsmöglichkeiten. 
Die Gefahr von Preisschleudereien ist gänzlich zurück
getreten. Dagegen muß man ständig auf der Hut sein, 
Preisauftriebstendenzen entgegenzutreten. Unter diesen 
Umständen hat der Außenseiter seinen Sinn und Zweck 
verloren.

Eine Mitwirkung in den heutigen Produktions- und 
Marktgemeinschaften kann jedem Unternehmen zugemutet 
werden, es sei denn, daß es als überflüssig gänzlich be
seitigt wird. Sogar ein beschränktes Führerprinzip ist 
heute, wie schon früher erwähnt, auf marktregelndem Ge
biet möglich. Die Personalunion, die mit der seinerzeiti
gen Trennung von Gruppe und Kartell aufgehoben wurde, 
kann heute ohne Bedenken wieder zugelassen werden! 
Wegen des großen Mangels geeigneter führender Persön
lichkeiten gerade in der Kriegszeit ist sie sogar ein ge
eigneter Ausweg, um nebeneinander wirkende Organi
sationen zu verbinden und in einer Verschmelzuno- zu 
rationalisieren. 1

Wirtschaftlich und organisatorisch gesehen liegen zur 
Zeit auf weiten, wenn auch nicht auf allen Gebieten der 
Marktregelungen die Voraussetzungen vor, um die Tren
nung von Gruppe und Kartell aufzuheben und beide 
nebeneinander bestehenden Organisationsformen zusam
menzulegen. Dabei wäre es naheliegend, daß die seit 
1933 aufgebaute üruppenorganisation den Platz behauptet 
und das Kartell unter Abgabe seines Apparates seinen 
Namen aufgibt. Eine derartige Entwicklung hatte be
reits vor diesem Kriege angesetzt, indem das große Ge
biet der Geschäftsbedingungen im Begriff stand, auf die 
Gruppen übertragen zu werden, in immer mehr Fällen 
1 reisregelungen auf die Gruppen übergingen und die 
Gruppen sogar Träger internationaler Marktvereinbärun- 
gen wurden.

Wenn bisher die Übertragung der marktregelnden 
Funktionen auf die Gruppen der gewerblichen Wirtschaft 
trotz aller Voraussetzungen generell noch nicht durch
geführt wurde, so lag das in erster Linie daran, daß man 
eine derartig große Organisationsaufgabe nicht mitten 
im Kriege in Angriff nehmen wollte. Gerade die Ent
wicklung der neuesten Zeit hat aber im Zuge der Ver- 
einfachung der Verwaltung und der Rationalisierung auf 
allen Gebieten gezeigt, daß man auch vor revolutionieren
den Organisationsumwälzungen auf wirtschaftlichem Ge
biete nicht zurückschreckt. Deshalb erscheint es nicht 
ausgeschlossen, daß — falls der Krieg noch längere Zeit 
dauern sollte — auch dieses umfassende Problem einer 
Zusammenlegung von Gruppe und Kartell bald verwirk
licht wird. Damit würde man eine Lösung des Kartell- 
problems finden, die über die begrenzten Möglichkeiten 
eines Ersatzes von Kartellen durch neue marktregelnde 
Gebilde, wie insbesondere durch Reichsvereinigungen 
hinausgeht.

Im Zusammenhang mit dieser großen Organisationsauf
gabe steht die ebenfalls akute Frage des Verhältnisses 
von R e i c h s v e r e i n i g u n g  im Sinne der erwähnten 
neuen marktregelnden Gebilde zu d e r G r u p p e n 
o r g a n i s a t i o n .  Es wird schwer sein, die Aufgaben
gebiete von Reichsvereinigungen und Gruppen so abzu
grenzen, daß beide über ausgiebige Lebens- und W ir
kungsmöglichkeiten verfügen. Im Einzelfalle wird es 
darauf ankommen, daß sich beide Organisationen ver
ständigen, um ein Nebeneinanderstehen oder gar ein Be
fehden zu vermeiden. Ähnlich wie bei Eisen könnte auch 
bei den übrigen Reichsvereinigungen die Brücke zwischen 
beiden zunächst durch eine Personalunion in der Leitung 
gefunden werden. Es ist damit zu rechnen, daß sich auf 
die Dauer aus der Tätigkeit und den Erfahrungen neue 
Lösungsmöglichkeiten ergeben werden.

In jedem Falle ist auf Grund der wirtschaftlichen und
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organisatorischen Bedingungen die Voraussetzung ge
geben, die Reichsvereinigungen im vorliegenden Sinne 
den höheren Gruppenbereichen, insbesondere den W irt
schaftsgruppen und den darüber stehenden Reichsgrup
pen, durch ein entsprechendes Weisungsrecht einzu
ordnen. Damit würden auch die Reichsvereinigungen: die 
Beratung und Betreuung der Organisation der gewerb
lichen Wirtschaft genießen. Ein solcher Weg könnte all
mählich zu einer völligen Einfügung der Reichsvereini
gungen in das Gewebe der Selbstverwaltungsteile der 
Wirtschaftsordnung führen.

9. Das E r g e b n i s  v o r s t  eh en der  U n t e r s u c h u n g ,  
die sich mit Rücksicht auf eine stichwortartige Beleuch
tung der großen Probleme beschränken mußte, kann in 
folgenden Sätzen zusammengefaßt werden:

a) Die industrielle Marktregelung befindet sich zur 
Zeit in einer starken Bewegung.

b) In der Form und nach außen kommt diese Be
wegung durch Gründung neuer Gebilde wie Markt- 
ordnungs- und Leistungsgemeinschaften, Dachkar
teile, Lenkungskartelle und Reichsvereinigungen zum 
Ausdruck.

c) In ihrem Inhalt zielt diese Bewegung dahin, die 
Marktregelung räumlich auf den durch den Krieg

zusammengeschweißten europäischen Raum auszu
dehnen und sachlich durch verstärkte Rationalisie
rung zu ergänzen.

d) Um die Vorteile einer solchen Entwicklung mit einer
Vermeidung von Nachteilen zu verbinden1, kommt es 
darauf an, eine geeignete Einfügung dieser neuen 
Bewegung in die gesamte Wirtschaftsordnung zu 
finden. -

e) Hierbei spielt das umfassende Problem des Verhält
nisses von Gruppe zu Kartell eine erhebliche Rolle.

f) Der grundlegende Wandel der Wirtschaft seit Be
ginn der nationalen Erhebung legt gerade im Zuge 
einer Vereinfachung der Verwaltung eine Zusam
menlegung von Gruppe und Kartell nahe.

g) Die neuen marktregelnden Gebilde können als Selbst- 
verwaitungskörper ihre Eingliederung in die W irt
schaftsordnung dadurch finden, daß sie zunächst in 
Personalunion mit der entsprechenden Gruppe treten 
und bald eine engere Verbindung mit ihr erstreben. 
Übergeordnete Gruppen üben ein entsprechendes 
Weisungsrecht. aus und stellen ihre Beratung und 
Betreuung zur Verfügung. So kann allmählich eine 
völlige Einfügung in die Wirtschaftsordnung er
reicht werden.

Kartell und „Reichsvereinigung“ *)
Von Rechtsanwalt v. B e r i n g e ,  Berlin1

Die Kartelle haben m a r k t r e g e l n d e  Funktionen. 
Der Grundgedanke ist, möglichst alle Angehörigen eines 
Wirtschaftszweiges („Branche“ ) zusammenzuschließen1, 
um so, geschlossen und unter Ausschaltung wechsel
seitigen Wettbewerbs, den Markt zu 'beeinflussen1). Die 
Kartelle unterscheiden sich nicht nur nach der „Branche“ , 
nach der praktischen Durchgriffsmöglichkeit, sondern 
auch in ihrer Z i e l s e t z u n g ,  in ihrem A u f g a b e n 
g e b i e t :  so gibt es K o n d i t i o n e n k a r t e l l e ,  die ihren 
Mitgliedern nur die Verwendung bestimmter „Geschäfts
bedingungen“  zur Pflicht machen; P r e i s k a r t e l l e  
(Unterart: Kalkulationskartelle), die ihren Mitgliedern die 
Einhaltung von „Mindestpreisen“  vorschreiben; G e 
b i e t s k a r t e l l e ,  welche die Absatzgebiete unter ihren 
Mitgliedern auf teilen; P r o d u k t i o n s k a r t e l l e ,  die die 
Produktion z. B. durch Erweiterungs- oder Vergröße
rungsverbote beschränken; V e r d i n g u n g s k a r t e l l e ,  
die den Wettbewerb in bezug auf Ausschreibungen bei 
öffentlichen Aufträgen segeln; F e r t i g u n g s k a r t e i l e ,  
die unter ihren Mitgliedern eine Spezialisierung auf be
stimmte Artikel vereinbaren; K o n t i n g e n t i e r u n g s 
k a r t e l l e ,  die für jedes Mitglied eine bestimmte Quote 
an der Gesamtproduktion festsetzen; V e r k a u f s  k a r -  
t e i l e  („Syndikate“ ), die ihren Mitgliedern die Produk
tion nach Maßgabe des Kontingents abnehmen und den 
Verkauf zentral und selbständig durchführen. Einen be
sonderen Platz nehmen schließlich1 die i n t e r n a t i o n a 
l en K a r t e l l e  ein (zuweilen auch „Komitees“  genannt), 
die über die Grenzen greifen und die internationalen 
Markt- und Wettbewerbs Verhältnisse regeln, sei.es durch 
unmittelbaren Zusammenschluß der Unternehmen in den 
einzelnen Ländern, sei es durch Abkommen zwischen den 
bestellenden nationalen Kartellen* 2).

Allen diesen Kartellen ist eins gemeinsam: sie haben 
sich die Durchführung w i r t s c h a f t l i c h e r  Aufgaben 
zum Ziel gesetzt. Das war gut und nützlich, solange die 
Wirtschaft sich selbst überlassen war. Inzwischen haben 
sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Der Staat 
hat die L e n k u n g  und G e s t a l t u n g  der Wirtschaft 
übernommen. Erst zögernd, dann zielsicher hat er sich 
in das Wirtschaftsleben eingeschaltet und die fast un
übersehbare Vielheit der Tatbestände ordnend in die

* )  Vgl. dazu oben M e t z n e r :  D R . 1942,1042.' .
P Vgl. H e d e  m a n n , „Deutsches Wirtsehaftsrecht“ , Berlin 

1939, S. 332.
2) H ier seien von internationalen Kartellen genannt z. B. das

„Internationale Röhrensyndikat“ , das ,,Internationale Walzdraht- 
kartell“ , das „Internationale Feinblechkartell“ , die „Internationale 
Rohstahlexportgemeinschaft“ („Ireg“).

Hand genommen. Auf dem Gebiet des Kartellwesens, 
dessen Bedeutung für die Gesamtwirtschaft gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden kann, mußte sich die 
Einflußnahme des Staates ganz besonders auswirken.:

Die E n t w i c k l u n g  de r  G e s e t z g e b u n g  veran
schaulicht sehr deutlich das allmählich immer stärker 
werdende Eingreifen des Staates: . . .

Die Kartelle waren im Laufe des 19. Jahrhunderts ent
standen, Schöpfungen der Eigenmächtigkeit der W irt
schaft, ohne gesetzliche Einengung oder Beschränkung. 
Es war deshalb etwas völlig Neuartiges, als Deutschland 
— als überhaupt erstes Land — mit der K a r t e l l  Ve r 
o r d n u n g  v. 2. Nov. 1923 (RGBl. I, 1067) die Kartelle 
rechtlich erfaßte und der Aufsicht des Staates unterstellte. 
Die VO., bezeichnenderweise „Verordnung gegen1 den Miß
brauch wirtschaftlicher Machtstellungen“  genannt, brachte 
zunächst eine allgemeine Begriffsbestimmung, indem sie 
in §1 die Kartelle definierte als „Vertrage und Beschlüsse, 
welche Verpflichtungen über die Handhabung der Er
zeugung oder des Absatzes, die Anwendung von Ge
schäftsbedingungen1, die Art der Preisfestsetzung oder 
die Forderung von Preisen: enthalten“ . Nach einer Reihe 
von Schutzbestimmungen1 zugunsten des einzelnen Kar
tellmitgliedes: Schriftform1 als Voraussetzung für die 
Rechtsgültigkeit des Kartellvertrages (§1), Verbot der Be
kräftigung durch Ehrenwort (§2), fristlose Kündigung bei 
„wichtigem Grund“  (§ 8), Kontrolle des Organisations
zwanges durch das Karfeilgericht (§ 9), ermächtigte die 
VO. den R e 1 c h s w i r t  s c h a f  t  s m i n i s t  e r z li m 
(mittelbaren) E i n s c h r e i t e n ,  wenn eine „Gefährdung 
der Gesamtwirtschaft oder des Gemeinwohls“  sich ergab. 
Die vorgesehenen Maßnahmen sind unterschiedlich, teil
weise einschneidender Art: Anforderung der getroffenen 
Vereinbarungen und Verfügungen, Anordnung des frist
losen Kündigungsrechtes zugunsten der Mitglieder, 
schließlich N i c h t i g e r k l ä r u n g  des gesamten Kartell
vertrages oder einzelner Kartellverpflichtungen3). Damit 
war der erste Schritt auf dem Wege zur Staatsaufsicht

3) Als praktische Eingriffe sind z. B. bekannt geworden: An
ordnung v. 5. Okt. 1925 gegen den Halleschen Verkaufsverein für 
Ziegelfabrikate AG. auf Grund des § 4 Ziff, 2 und 3 (RÄnz. 
N r. 234 v. 6. Okt. 1925); Anordnung v. 20. März 1926 gegen, die 
Freie Vereinigung der Kohlenhändler Lübeck e. V . auf Grund 
des § 4  Z iff. 2"' und 3 (RA'nz. v. 21. März. 1926); Anordnung: auf 
Grund des § 4 Ziff. 2 gegenüber dem Internationalen : .Kunst
seidesyndikat, durch die den deutschen Mitgliedern.: ein,,»Reeht 
zur fristlosen Kündigung eingeräumt wurde, (vgl. M ü l l e  ri- 
s i e f e n - D ö r i n k e l ,  „Kartellrecht“ , 1938, V I, 7).
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getan. Er wurde weitergegangen durch die sog. K a r 
t e l l n o t v e r o r d n u n g  v. 26. Juli 1939 (RGBl. I, 311), die 
die Nichtigsprechiung von Preiskartellen nunmehr unmittel
bar in die Hand der R e i c h s r e g i e r u n g  (bisher: Kar
tellgericht) legte. Zu einer völligen Umgestaltung (wenn 
auch nicht Neugestaltung) kam es nach der national
sozialistischen Machtergreifung im Jahre 1933. Das K a r 
t e l l ä n d e r u n g s g e s e t z  v. 15. Juli 1933 (RGBl. 1,487) 
übertrug die Ausübung der Staatsaufsicht auf den 
Re i chs  w i r t s c h a f t s m i n i s t e r .  Das bedeutete eine 
Verschärfung der Kartellaufsicht. Gleichzeitig erging das 
Z w a n g s k a r t e l l g e s e t z  v. 15. Juli 1933 (RGBl. I, 488), 
das den Reichswirtschaftsminister ermächtigte, Unter
nehmungen z w a n g s w e i s e  zu Kartellen zusammenzu
schließen oder an bereits bestehende Kartelle anzu
schließen i ). Die Kartelle, ursprünglich Gestaltungen der 
freien Initiative der Wirtschaft, waren damit zu In
strumenten staatlicher Wirtschaftslenkung und -politik 
geworden.

Hand in Hand mit diesen gesetzlichen Bestimmungen 
grundlegender Art erging eine Reihe von Verordnungen, 
die ebenfalls — wenn auch mehr mittelbar — eine Stär
kung der staatlichen Einflußnahme bedeuteten. So ins
besondere auf dem Gebiet des Preisrechts. Die M a r 
k e n w a r e n  V e r o r d n u n g  v. 16. Jan. 1931 (DRAnz, 
Nr. 14) und die P r e i s s e n k u n g s v e r o r d n u n g  vom 
8. Dez. 1931 (RGBl. I, 699) diktierten eine je 10°/oige Sen
kung aller gebundenen Preise. Die P r e i s b i n d u n g s 
v e r o r d n u n g  v. 11. Dez. 1934 (RGB!. I, 1248) stellte die 
Neugründung von Preiskartellen und die Veränderung 
von Preisbindungen unter Genehmigungszwang. Die 
P r e i s s t o p v e r o r d n u n g  v. 26. Nov. 1936 (RGBL I, 
955), die auf Grund des Gesetzes zur Durchführung des 
Vierjahresplans — Bestellung eines Reichskommissars für 
die Preisbildung — v. 29. Okt. 1936 (RGBl. I, 927) er
ging, brachte für das Gebiet der Kartellpreise mit dem 
allgemeinen Preiserhöhungsverbot einschneidende Maß
nahmen. Daneben wurde das A u f g a b e n g e b i e t  der 
Kartelle unmittelbar betroffen: die V e r d i n g u n g s 
k a r t e l l v e r o r d n u n g  v. 29. März 1935 schaltete die 
Verdingungskartelle aus dem Wirtschaftsleben praktisch 
aus. Eine weitere Einschränkung ergab sich durch den 
Aufbau der Organisation der Gewerblichen Wirtschaft 
(Eingangsgesetz v. 27. Febr. 1934 [RGBl. I, 185]), in des
sen Zuge der sog. K a r t e l l e r l a ß  des Reichswirt- 
schaftsministers v. 12. Nov. 1936 erging, der die Kartelle 
zunächst anerkannte und ihnen die m a r k t r e g e l n d e n  
Aufgaben übertrug. Diese Übertragung war aber, worüber 
der Reichswirtschaftsminister keinen Zweifel ließ, nur 
eine vorläufige, eine vorübergehende: eine Maßnahme, 
solange die „durch die Gemeinschaftsarbeit der Organi
sation der Gewerblichen Wirtschaft erstrebte losere Ord
nung nicht erreicht“  war.

Inzwischen ist die Entwicklung weitergeschritten. Ein 
neues Rechtsgebilde ist auf dem Gebiet der wirtschaft
lichen Zusammenschlüsse entstanden: das der „ R e i c h s 
v e r e i n  i g u n g  en“ 4 5). Ihre Vorläufer waren die Kohlen- 
und Kalisyndikate6) und — seit 1933 — die Zwangs
kartelle. Aber nur historisch gesehen, denn in ideeller 
Hinsicht sind die Reichsvereinigungen weniger eine Fort
setzung der bisherigen Zusammenschlüsse, als vielmehr 
deren Überwindung. Sie sind etwas vollständig Neues. 
Auch mit den bereits bestehenden wirtschaftlichen Ver
bänden, wie den Organisationen der Gewerblichen W irt
schaft oder den Marktverbänden des Reichsnährstands 
(z. B. Hauptvereinigungen) lassen sie sich nicht ver
gleichen. Während die Organisationen der Gewerblichen 
Wirtschaft nur die „Beratung und Betreuung“  ihrer Mit-

4) Eine Übersicht über die erfolgten wichtigeren Zwangszusam
menschlüsse und Zwangsanschlüsse befindet sich bei M ü l l e n -  
s i e f e n - D ö r i n k e l  a. a. O., X II ,  S. 46 ff. und 59 ff.

5)  .Zur Zeit bestehen fünf: 1. Reichsvereinigung Kohle, 2. Reichs
vereinigung Chemische Fasern, 3. Reichsvereinigung Bastfaser, 
4. Reichsvereinigung Textilveredlung, 5. Reichsvereinigung Eisen.

6) Wichtigste Gesetzesdaten: 1. Gesetz über die Regelung der
Kohlenwirtschaft v. 23. März 1919 (RGBl. I, 342); 2. Gesetz über 
die Regelung der Kaliwirtschaft v. 24. März 1919 (RGBl. 1, 413) 
mit DurchfVO. v. 18. Juli 1919 (RGBl. I, 663).

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

glieder7), die Marktverbände des Reichsnährstands im 
wesentlichen Aufgaben der Marktordnung durchzuführen 
haben, vereinigt das Betätigungsgebiet der Reichsver
einigungen, von notwendigen Abgrenzungen abgesehen, 
gewissermaßen beides: ihre Aufgabe ist die Schaffung 
einer Synthese zwischen Leistungssteigerung und Markt
ordnung. Damit ist schon dargetan, daß hier die üblichen 
Grenzen des ständischen Aufbaus keine Geltung- haben. 
Die Mitglieder der Reichsvereinigung kommen aus dem 
Reichsnährstand, aus der Gewerblichen Wirtschaft, aus 
der Reichskulturkammer (auch dies ist möglich, wenn 
auch noch nicht praktisch geworden). Die gesamte W irt
schaft wird so ordnend zusammengefaßt, nicht nur in 
einer bestimmten Wirtschaftsstufe, sondern jeweils auf 
einem ganzen Wirtschaftsgebiet (z. B. Textilveredlung, 
Kohle, Bastfaserwirtschaft). Die „Reichsvereinigungen“  
ziehen damit einen Schnitt v e r t i k a l  durch das W irt
schaftsgefüge: sie erfassen gleichermaßen Erzeuger, Her
steller, Verarbeiter, Bearbeiter, Händler, Verkaufs Ver
mittler, Lagerführer —■ kurz, alle Personen, natürliche 
wie juristische, die sich auf dem betreffenden Wirtschafts
gebiet in irgendeiner Form betätigen.

Das ist zunächst einmal der kennzeichnende Grund
charakter der Reichsvereinigung: die t o t a l e  Z u s a m 
m e n f a s s u n g  a l l e r  K r ä f t e  eines Wirtschaftsgebietes. 
Damit in engem Zusammenhang steht der Grundsatz der 
A u s s c h l i e ß l i c h k e i t :  es gibt keine Konkurrenzorgani
sationen. Zusammenschlüsse, die im Zeitpunkt der Grün
dung der Reichsvereinigung. bereits bestanden und sich 
einschlägig betätigt haben, werden als Mitglieder ange
schlossen. Die Mitgliedschaft ist nicht in die freie Ent
schließung des Einzelnen gestellt, sondern eine P f l i c h t 
m i t g l i e d s c h a f t .  Es kann infolgedessen — im Gegen
satz zu den Kartellen — keine Außenseiter geben. !n 
der inneren Organisation gilt das F ü h r e r p r i n z i p ,  
das jedoch eine gewisse Einschränkung erfährt durch 
den „Beirat“ , der vor wichtigen Maßnahmen zu hören 
ist, sowie durch das Aufsichts- und Eingriffsrecht des 
Reichswirtschaftsministers bzw. des sonst zuständigen 
Reichsministers (z. B. Ernährungsministers).

Das sind die hauptsächlichsten Grundzüge. E i n z e l 
h e i t e n  der Rechtsform, des Aufbaus und der Organi
sation der „Reichsvereinigungen“  ergeben sich anschau
lich aus der VO. über die Errichtung einer Reichsver
einigung Bastfaser v. 19. März 1942 (RGBl. I, 132). Nach
folgend soll ein kurzer, auf das wesentlichste beschränkter 
Umriß gegeben werden:

1. R e c h t s g r u n d l a g e
Die rechtliche Basis bilden in erster Linie das Zwangs- 

kartellG. v. 15. Juli 1933 (RGBL I, 488) und das Reichs- 
nährstandsG. v. 13. Sept. 1933 (RGBl. I, 626). Sie enthal
ten die Ermächtigung für den zuständigen Reichsminister, 
„Zusammenschlüsse“  zum Zwecke der Marktregelung 
oder — im Bereich des Reichsnährstands — der Markt
ordnung zu schaffen. Soweit es sich um die Durchfüh
rung von Aufgaben n i c h t  marktregelnder Art (z. B. 
Leistungssteigerurig) handelt, ergibt sich die Vollmacht 
des Reichswirtschaftsministers aus der VO. über Gemein
schaftswerke in der gewerblichen Wirtschaft v. 4. Sept. 
1939 (RGBl. I, 1621). Diese drei Einzelgesetze bezeichnet 
die VO. v. 19. März 1942 eingangs selbst als Rechts
grundlage für die „Errichtung einer Reichsvereinigung 
Bastfaser“ .

2. R e c h t s f o r m  und  O r g a n i s a t i o n  
Die Schaffung der Zusammenschlüsse kann im Wege 

der V e r f ü g u n g  (Verwaltungsakt) oder der V e r o r d 
n u n g  (Rechtsverordnung) erfolgen. Die zweite Mög
lichkeit ist in der Praxis die seltenere. Der Gesetzgeber 
hat von ihr bei der Errichtung der „Reichsvereinigung 
Bastfaser“  Gebrauch gemacht. In § 1 der VO. v. 19. März 
1942 heißt es: „Es wird eine Reichsvereinigung Bastfaser

7) Vgl. §16  der 1. DurchfVO. v. 27. Nov. 1934 (RGBl. I, 1194). 
Ferner den „Reformerlaß“ v. 7. Juli 1936, in dem der Reichswirt
schaftsminister eine Übersicht der den Gruppen übertragenen Auf
gaben gibt, allerdings mit dem ausdrücklichen Hinweis, „daß die 
Aufgaben einer Organisation wie derjenigen .der Gruppen der 
Gewerblichen Wirtschaft mehr durch das Leben und die Tages- 
arbei't als durch gesetzliche Festlegung erzeugt werden“ . °
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errichtet.“  Die Errichtung ist mit dem Zeitpunkt des In
krafttretens der VO. (1. April 1942) erfolgt, ohne daß es 
noch anderer Rechtshandlungen — wie der Eintragung 
in öffentliche Register — bedurfte. Der „Reichsvereini
gung Bastfaser“  ist durch die VO. R e c h t s f ä h i g k e i t  
verliehen; in anderen Fällen erfolgt die Verleihung durch 
den Stiftungsakt. Die Rechtsform ist klargestellt: die 
Reichs Vereinigungen sind j u r i s t i s c h e  P e r s o n e n  des 
P r i v a t r e c h t s .  Daraus folgt, soweit die Erfüllung der 
übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben nicht ent
gegensteht, die mindestens „sinngemäße“  Anwendung 
des Vereinsrechts: eigenes Vermögen, Haftung der Organe 
(§§ 30, 31 BGB.), selbständiges Auftreten usw. Im ein
zelnen bestimmen sich die Rechtsverhältnisse nach der 
S a t z u n g ,  die den Reichsvereinigungen regelmäßig 
gleich mit dem Stiftungsakt verliehen wird. Auch dies 
wieder eine typische Erscheinung der s t a a t l i c h e n  
Einflußnahme: die d i k t i e r t e  Satzung (Hedemann). 
Im Fall der Reichsvereinigung Bastfaser ist die Satzung 
als Anlage der StiftungsVerordnung beigefügt und im 
RGBl. (I, 134) veröffentlicht. Sie ist, wie §2 der VO. aus
drücklich betont, B e s t a n d t e i l  der VO. und damit 
g e s e t z l i c h e s  Recht8).

In der inneren Organisation ist der F ü h r e r g r u n d 
satz  bestimmend, der jedoch eine Abschwächung er
fährt durch das keinen Schranken unterliegende Auf- 
sichts- und Eingriffsrecht des Reichswirtschaftsministers 
(vgl. § 2 der VO. v. 19. März 1942) und durch die Ein
schaltung eines Beirats, der in bestimmten Fällen gehört 
werden soll. Organe der Reichsvereinigung sind: der 
V o r s i t z e n d e ,  der Führerstellung einnimmt, und der 
Be i r a t .  Sie sind e h r e n a m t l i c h  tätig. Der Vor
sitzende muß, wie es das Prinzip der Fachlichkeit ver
langt, dem Mitgliederkreis der Reichs Vereinigung ■ ange
hören. Er wird durch den Reichswirtschaftsminister be
stellt und abberufen (Grundsatz der staatlichen Be
stellung). Er hat die Stellung eines gesetzlichen Ver
treters, vertritt die Reichsvereinigung gerichtlich und 
außergerichtlich und ist für die Erfüllung der der Reichs
vereinigung übertragenen Aufgaben verantwortlich. Zur 
Durchführung dieser Aufgaben erläßt er die erforder
lichen Anweisungen, ln Fragen ve rwa l t ungsmäßi ge r  
Art (z. B. Festsetzung von Beiträgen, Genehmigung der 
Jahresrechnung) beschließt der Beirat mit einfacher Stim
menmehrheit. Für Einzelfragen können F a c h a u s 
schüsse  eingesetzt werden. Die laufenden Geschäfte 
werden von hauptamtlich angestellten' G e s c h ä f t s 
f ü h r e r n  wahrgenommen; der Hauptgeschäftsführer ist 
insoweit Vertreter des Vorsitzenden. Auch eine Dele
gierung der dem Vorsitzenden1 übertragenen Befugnisse 
auf den Hauptgeschäftsführer („ganz oder teilweise“ ) 
ist mit Zustimmung des Reichswirtschaftsministers möglich.

3. Z u g e h ö r i g k e i t
Die Mitgliedschaft ist eine P f l i c h t m i t g l i ed s c ha f t .  

Sie entsteht ohne weiteres, „automatisch“ , wenn die 
Voraussetzungen der Zugehörigkeit gegeben sind. Sie 
endet, wenn der Betrieb dauernd stillgelegt wird. Der 
Kreis der Pflichtmitglieder ist weitausgedehnt: er um
faßt sämtliche Unternehmer eines Wirtschaftszweiges, 
also der verschiedenen ineinandergreifeiiden Wirtschafts
stufen — wie z. B. Erzeuger, Hersteller, Verarbeiter, 
Weiterverarbeiter, Ausrüster, Händler einschließlich Ver
kaufsvermittler (Agenten, Kommissionäre, Mäkler, Ver
steigerer usw.). Aber nicht nur die Unternehmer als 
solche werden ergriffen, sondern auch deren markt
regelnde Zusammenschlüsse: die K a r t e l l e .  Sie werden 
also nicht aufgelöst, sondern kurzerhand der Reichsver
einigung eingegliedert und unterliegen damit deren An
weisungen, der Auskunftspflicht usw. (siehe unten 5). 
Andere Unternehmungen kann der zuständige Reichs
minister (in der Regel der Reichswirtschaftsminister) an
schließen. Welchen Wirtschaftsständen (z. B. Reichsnähr
stand, Organisation der Gewerblichen Wirtschaft) oder 
welchen Gliederungen innerhalb dieser Stände (z. B. 
Reichsgruppen Industrie, Handel, Handwerk usw.) die 
einzelnen Unternehmer bereits angehören, ist gleich
gültig. Die Reichsvereinigungen1 stellen damit weitge-

spannte Querverbindungen dar, die den gesamten (hori
zontalen) Wirtschaftsaufbau durchziehen.

4. A u f g a b e n
Während die Betätigung der Kartelle sich in der Markt

regelung oder besser: in der Marktbeherrschung er
schöpft, ist das Ziel der Reichsvereinigungen die u m - 
f a s s en de  O r d n u n g  des Ma r k t e s .  Aus der Sphäre 
des „Eigennutzes“ , des „Kartellegoismus“ 9) wird das 
Betätigungsfeld so in die Sphäre des G e m e i n n u t z e s  
hinaufgehoben. Neben das Rech t ,  die Marktverhältnisse 
zu regeln, tr itt die P f l i c h t ,  die Marktordnung durch
zuführen. Neben die (freiw illig übernommene) Aufgabe 
der M a r k t r e g e l u n g  die Pflicht der Markt V e r s o r 
g un g . In ihrem Grundcharakter ähneln die Reichsver
einigungen damit außerordentlich stark den „Marktver
bänden“  des Reichsnährstands (den „Hauptvereinigun
gen“ , „Wirtschaftsverbänden“  usw.). Auch bei ihnen 
kommt als weitere große Aufgabe das Ziel der L e i 
s t u n g s s t e i g e r u n g  hinzu. So haben die Reichs Ver
einigungen zwei Hauptaufgaben durchzuführen: Markt
ordnung und Leistungssteigerung. Im Vergleich zu den 
Kartellen ergibt sich damit, im' ganzem gesehen, eine un
geheure Erweiterung des Aufgabengebiets, eine Stärkung 
der s t a a t l i c h e n  Einflußnahme, eine weitgehende Über
tragung von Funktionen, die bisher durch staatliche Stel
len (insbesondere Reichsstellen) ausgeübt wurden.

Die praktische Durchführung dieser Aufgaben setzt 
notwendigerweise eine F ü l l e  v o n  E i n z e l m a ß 
n a h me n  voraus. Dem entspricht, daß der Aktionsradius 
der Reichsvereinigungen weit gezogen ist. Sie können, 
um nur einige Beispiele zu nennen, die Erzeugung, die 
Erfassung, die Ablieferung, den Absatz, die Bearbeitung, 
die Verteilung ordnen, Ablieferungs-, Abnahme- und 
Einlagerungspflichten auferlegen, allgemeine Geschäfts
bedingungen einführen, volkswirtschaftlich gerechtfertigte 
Preise und Preisspannen festsetzen (das alles als Maß
regeln der Marktordnung); sie können ferner Maßnahmen 
zur Förderung der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieds
betriebe1 treffen, Ausgleichsbeträge erheben, Marktverein
barungen mit dem Ausland abschließem usw. Sie sind 
sogar befugt, die (dauernde oder vorübergehende) S t i l l 
l e g u n g  von Mitgliedsbetrieben durchzuführen, aller
dings gegen Gewährung einer „billigen“  Entschädi
gung10). Alle diese Maßnahmen, die zum Teil von größ
ter Tragweite sind, haben v e r p f l i c h t e n d e  W i r k u n g  
für die Mitglieder der Reichsvereinigungen. Sie sind, wie 
sich von selbst versteht, nicht in  das „freie Belieben“  
der Zusammenschlüsse gestellt, sondern dienen ausschließ
lich der Ges a m t w i r t  s c h a f t  und dem G e m e i n w o h l .

5. O r g a n i s a t i o n s z w a n g
Zur Durchführung ihrer Aufgaben können die Reichs

vereinigungen allgemeine Anweisungen und Einzelanwei
sungen erlassen. Diese sind für die Mitglieder v e r 
b i n d l i c h .  Ihr Vollzug ist in zweierlei Weise gesichert: 
durch die Anwendung p o l i z e i l i c h e n  Z w a n g s  (vgl. 
§6 der VO. v. 19. März 1942) und durch die V e r 
h ä n g u n g  v o n  O r d n u n g s s t r a f e n .  Der polizeiliche 
Zwang setzt stets die Einschaltung des zuständigen 
Reichsministers (meist: Reichswirtschaftsminister) voraus; 
er ist das äußerste Mittel und kommt nur in den Fällen 
in Frage, wo die Ordnungsstrafe nicht zum Ziel führt. 
Die O r d n u n g s s t r a f e ,  regelmäßig in die Satzung ein
gebaut, ist ihrer rechtlichen Natur nach eine echte Ver
tragsstrafe (§§339 ff. BGB.)11). Sie wird (auch bei Ver
stößen gegen die Satzung) von dem Vorsitzenden der 
Reichsvereinigung festgesetzt; ihre Höhe ist „unbegrenzt“ . 
Gegen die Festsetzung ist binnen einer bestimmten Frist 
die Anrufung eines Schiedsgerichts vorgesehen. Aber 
auch die Reichsvereinigung muß zuweilen die Hilfe des 
Schiedsgerichts in Anspruch nehmen, z. B. dann, wenn die 
Zahlung der festgesetzten Vertragsstrafe nicht erfolgt. 
Die öffentlich-rechtlichen Befugnisse und Akzente sind, 
wie man hier wieder sieht, außerordentlich vorsichtig 
und sparsam verteilt: die Reichsvereinigungen haben

s) Vgl. B e c k e r  im Mönckmeierschen Jahrbuch S. 324. 
i°) Eine anschauliche Übersicht für die Eingriffsmöglichkeiten 

gibt die Aufzählung in. § 3  der V O . v. 19. März 1942.
11) Vgl. KG.: JW . 1937, 554; RG.: JW . 1937, 531.
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«) Vgl. RGZ. 157, 113.
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zwar weitgehend staatliche Aufgaben durchzuführen1, ihre 
Organisation wurzelt schon im öffentlichen Recht 
(Zwangsmitgliedschaft, diktierte Satzung!), aber im Ver
hältnis zu ihren Mitgliederni bleiben sie vorwiegend in 
der privaten Sphäre.

Während die Kartelle Schöpfungen der Privatinitiative 
der Wirtschaft waren, sind die „Reichsvereinigungen“  
I n s t r u m e n t e  der  s t a a t l i c h e n  W i r t s c h a f t s 
f ü h r u n g ,  von ihr ins Leben gerufen und von ihr plan
voll gelenkt. An die Stelle des vielfach zersplitterten 
Verbandswesens treten so im Zuge der wirtschaftsorga
nisatorischen Neuordnung umfassende Formationen, die 
im Dienst des Gemeinwohls und der Gesamtwirtschaft 
stehen.

Um den Übergang des Aufgabengebiets möglichst rei
bungslos zu gestalten, sind die Kartelle nicht aufgelöst, 
sondern als M i t g  1 i e d e r  den Reichsvereinigungen an
geschlossen worden. Das hat vor allem den Vorteil, daß 
die reichen und vielfältigen Erfahrungen, die die Kartelle 
im Laufe der Zeit auf ihren Fachgebieten gesammelt 
haben, den Reichsvereinigungen beim Aufbau der Markt
ordnung zur Verfügung stehen werden. Die Ausschal
tung der Kartelle wird sich so behutsam und allmählich, 
ohne Nachteil für die betroffenen Wirtschaftsgebiete voll
ziehen. Sie wird zunächst und auch in absehbarer Zeit 
keine totale sein, da die besondere Eigenart zahlreicher

Kartelle — man denke nur an die internationalen Kar
telle — eine Überpflanzung des Aufgabengebiets und des 
bestehenden Vertragssystems nicht immer ohne weiteres 
zulassen wird. Soweit Kartelle fortbestehen, unterliegen 
sie als Mitglieder jedoch der Anweisungsbefugnis der 
Reichsvereinigungen. Das bedeutet aber die restlose 
Überwindung des Kartellgedankens bisheriger Prägung 
auf den Wirtschaftsgebieten, auf denen die wirtschaft
lichen Kräfte in der Organisationsform der „Reichsver
einigungen“  zusammengefaßt werden12).

n) Die Errichtung weiterer Reichsvereinigungen ist, wie der 
Qeneralreferent im Reichswirtschaftsministerium, Präsident K e h r t ,  
auf der Gründungsversammlung der Reichsvereinigung Chemische 
Fasern mitteilte, vorgesehen. Es besteht jedoch nicht die Absicht, 
sämtliche Sparten der Wirtschaft in „Reichsvereinigungen“ zu
sammenzuschließen. Im ganzen gesehen, ist die Entwicklung noch 
im Fluß. Lockere Zusammenschlüsse, die im Grunde Marktarbeits
gemeinschaften darstellen, sind im Entstehen begriffen. Bezeichnend 
in dieser Richtung sind z. B. die Bestrebungen im Bereich der 
Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie, wo die Schaffung einer um
fassenden Marktordnung für Glühlampen einer „ G e m e in s c h a ft“ 
— einem freien Zusammenschluß, wenn auch unter staatlicher För
derung —  übertragen werden soll. Gleichzeitig wird die Bildung 
von sog. „ P r o d u k t i o n s r i n g e n “ angestrebt, die (an Stelle der 
bisherigen Kontingentierungskartelle) eine zweckmäßige Aufteilung 
der Glühlampenproduktion auf die einzelnen Hersteller ermög
lichen sollen. Die Abkehr von der „Kartellform“ wird damit überall 
deutlich, nicht nur Struktur- und organisationsmäßig, sondern auch 
betont nach außen.

Die zweite Durchführungsverordnung 
zur Dividendenabgabeverordnung

Von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. et rer. pol. F lugo  D i e t r i c h ,  Berlin

Die von mir im DR. 1041, 1514 ff. besprochene DAV. 
und ihre von mir im DR. 1941, 2081 ff. erörterte l.D AD V. 
hat durch die im RGBl. I, 261 ff. verkündete 2. DADV. 
eine weitere Ausgestaltung zum Teil unter Abänderung 
und Außerkraftsetzung von Bestimmungen der DAV. und
1. DADV. gefunden.

Auch die 2. DADV. übernimmt die in der DAV. und
l.D A D V . enthaltene Einteilung in Teil I: Beschränkung 
von Gewinnausschüttungen und Teil II: Die Berichtigung 
des Gesellschaftskapitals, jeder Teil mit den Abschnitten: 
Wirtschaftsrechtliche und steuerliche Vorschriften. I. 2 3 4

I. i
Durch § 43 der 2. DADV. sind außer Kraft gesetzt und 

durch eine Neuregelung ersetzt worden folgende Vor
schriften : i

1. §7 Abs. 2 a und b DAV., der als Ausschüttungen 
i. S. des § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 DAV. nur die ver
deckten Gewinnausschüttungen und Gewinnabführungen 
ausnahm, die auf Grund von vor dem' l.M ärz 1941 ge
schlossenen Verträgen erfolgten, und der in Auslegung 
des § 7 Abs. 2 a und b DAV. erlassene § 14 der 1. DADV.

2. § 3 der l.D AD V., der die Änderungen des Gesell
schaftskapitals nach Ablauf des letzten nicht unter die 
DAV. fallenden Geschäftsjahrs regelte.

3. §42 der l.D A D V . über die Kapitalberichtigung aus 
dem Zuwachs von Anteilsrechten.

4. §46 der l.D A D V . bzgl. der Anteile mit verschie
dener Einzahlung.

Hinsichtlich dieser Vorschriften tr ifft die 2. DADV. fol
gende Neuregelung:

Zu 1. Nach §7 Abs. 2 Satz 1 sind Ausschüttungen i. S. 
der DAV. ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung alle Vor
teile, die eine Kapitalgesellschaft ihren Gesellschaftern 
auf Grund des Gesellschaftsverhältnisses zuwendet.

a) Nach § 9 Abs. 1 der 2. DADV. gelten diese Vorteile 
als o f f e n e  Gewinnausschüttungen, wenn der Anteils
eigner auf sie einen Anspruch hat, der dem jeweiligen 
Eigner des Anteils auf Grund der Bestimmungen der 
Satzung über die Gewinnverteilung oder auf Grund eines 
schriftlichen Vertrags der Anteilseigner über die Gewinn
verteilung zusteht. Nach Abs. 2 ebenda gelten Vorteile

(§ 7 Abs. 2 Satz 1 DAV.), die einem Anteilseigner aus 
einem anderen als dem im Abs. 1 bezeichneten Rechts
grund oder ohne eine Verpflichtung dazu zugewendet 
werden, im Sinne der DAV. als v e r d e c k t e  Gewinn
ausschüttungen. Vorteile, die eine Kapitalgesellschaft 
ihren Anteilseignern nahestehenden Personen zuwendet, 
werden wie Zuwendungen an die Anteilseigner behandelt, 
wenn sie körperschaftssteuerlich als Ausschüttungen gelten.

Diese verdeckten Gewinnausschüttungen gelten nicht 
als Ausschüttungen im Sinne des Abschnitts 1 (Beschrän
kung der Gewinnausschüttungen) DAV., wenn sie auf 
Grund einer Verpflichtung erfolgen, die vor dem l.M ärz 
1941 in schriftlicher Form begründet worden ist. Für die 
Unterscheidung zwischen offenen und verdeckten Ge
winnausschüttungen ist es unerheblich, ob der Vorteil 
vor oder nach ordnungsmäßiger Ermittlung und Fest
stellung des Gewinns gewährt wird und wie die Aus
schüttung steuerlich gewertet wird.

b) Hinsichtlich der Gewinnabführungen g ilt jetzt § 10 
der 2. DADV., durch den, soweit sie an Kapitalgesell
schaften erfolgen, der in § 7 Abs. 2 b gesetzte Stichtag 
v. 1. März 1941 beseitigt worden ist. Nach § 10 der
2. DADV. ist die Abführung des Gewinns einer Kapital
gesellschaft aut Grund eines Gewinnausschließungsver
trags an eine andere Kapitalgesellschaft nicht als Aus
schüttung irn Sinne des § 7 DAV. anzusehen, wenn das 
für die abführende Gesellschaft zuständige Finanzamt vor 
der Abführung eine Bescheinigung des Inhalts erteilt hat, 
daß der Gewinnausschließungsvertrag für das Geschäfts
jahr, für das die Gewinnabführung erfolgt, k ö r p e r -  
s c h a f t s s t e u - e r l i c h  a n e r k a n n t  w a r  oder — im 
F a l l  e i n e s  r e c h t z e i t i g e n  A b s c h l u s s e s  — an
erkannt worden wäre. Weiter fo lgt aus dieser Bestim
mung, daß das Finanzamt alljährlich materiell festzu
stellen hat, ob ein körperschaftssteuerlich anzuerkennen
der Organvertrag voriiegt, und an diese Feststellung 
dann auch für dieses fragliche Jahr gebundeh ist.

Für die Abführung des Gewinns einer Kapitalgesell
schaft auf Grund eines Gewinnausschließungsvertrags an 
Einzelunternehmer und Personengesellschaften verbleibt 
es' bei dem bisherigen Stichtag v. 1. März 1941,. Sie gilt 
nur dann nicht als Ausschüttung im Sinne des § 7 DAV., 
wenn die Verpflichtung dazu vor dem 1. März 1941 be
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gründet und wenn sie körperschaftssteuerlich anerkannt 
worden ist.

Zu 2. Ist das Gesellschaftskapital nach Ablauf des 
letzten, nicht unter die Bestimmungen der DAV. fallenden 
Geschäftsjahrs erhöht worden, so bemessen sich nach 
§ 6 der 2. DADV. die zulässige Ausschüttung (§ 1 DAV.) 
und die zulässige Auszahlung (§ 2 DAV.) nach dem er
höhten Gesellschaftskapital und den Hundertsätzen auf 
das unberichtigte Kapital, die auf Grund der Ausschüt
tungen des letzten, nicht unter die DAV. fallenden Ge
schäftsjahrs zulässig waren. Eine Berichtigung nach Ab
schnitt II DAV. g ilt nicht als Erhöhung des Gesellschafts
kapitals im Sinne dieser Bestimmungen.

Ist das Gesellschaftskapital berichtigt worden und 
wird nach Verkündung dieser Verordnung das Gesell- 

'schaftskapital erhöht, so sind statt der im Abs. 1 be- 
zeichneten Hundertsätze die auf das berichtigte Kapital 
zulässigen Hundertsätze zugrunde zu legen. Folgt einer 
nach Verkündung dieser Verordnung vorgenömmenen 
Kapitalerhöhung eine Kapitalberichtigung, so sind die 
Hundertsätze zugrunde zu legen, die sich bei Durch
führung der Berichtigung vor der Erhöhung als zulässig 
ergeben hätten.

Zu 3. Für den Umfang der Kapitalberichtigung aus 
dem Zuwachs von Anteilsrechten g ilt jetzt an Stelle des 
§42 der 1. DADV. §22 der 2. DADV. Angesichts der 
großen Bedeutung, die die Heranziehung der Unter
bewertung von Wertpapieren insbesondere Beteiligungen 
zur Kapitalberichtigung hat, sollen die Auswirkungen des 
§ 22 der 2. DADV. näher behandelt werden.

a) Nach  §8 Abs . 2  D A D V .  i. Verb. m. §133 AktG, 
und §43 der 1. DADV. kann1 eine Aktiengesellschaft die 
ihr gehörigen Wertpapiere (Beteiligungen) und die etwai
gen ihr aus der Kapitalberichtigung der Gesellschaften, 
deren Anteile sie besitzt, zufließenden Zusatzanteile höch
stens zum Anschaffungspreis der Wertpapiere ( o h n e  
Aktivierung der Zusatzanteile) in der Berichtigungsbilanz 
aufnehmen. Dabei ist des weiteren zu beachten, daß 
nach § 8 Abs. 3 DAV. das Kapital höchstens auf einen 
Nennbetrag berichtigt werden kann, der durch den Stand 
des Vermögens nach der letzten Steuerbilanz begrenzt 
wird.

b) Diese Höchstgrenze entfällt bei einer Kapital
berichtigung aus dem Zuwachs von Anteilsrechten, die 
nach §22 d e r . 2. D A D V .  vorgenommen wird (vgl. 
§22 Abs. 3 letzter Satz der 2. DADV.).

Zwischen der nach §8 DAV. möglichen Kapitalberich
tigung aus Wertpapieren (einschl. ihren Zusatzanteilen) 
und der nach §22 der 2. DADV. gegebenen hat die Ge
sellschaft ein Wahlrecht -(vgl. das Wort „kann“  in: § 22 
Abs. 1 der 2. DADV.), jedoch mit der Maßgabe, daß 
eines das andere ausschließt. Wird die Berichtigungs
masse nach §22 der 2. DADV. errechnet, kann nicht zu
sätzlich auch noch nach § 8 Abs. 2 DAV. aus diesen 
Wertpapieren (einschl. ihren Zusatzanteilen) Berichti
gungsmasse geschaffen werden. Denn dann würden diese 
Anteilsrechte zweimal zur Schaffung von Berichtigungs
masse herangezogen werden. Eine solche doppelte Be
rechnung aber würde dem Sinn der DAV. widersprechen. 
Deshalb und allein, um das zu verhindern, bestimmt 
auch § 22 Abs. 3 Satz 3 der 2. DADV., wie der bisherige 
§42 zu b letzter Satz der 1. DADV., daß die aus den 
Wertpapieren nach den Vorschriften des §22 Abs. 1—3 
Satz 1 und 2 als Berichtigungsmasse gefundenen Unter
schiedsbeträge bei Ermittlung der nach §8 DAV. zu er
rechnenden Berichtigungsmasse — also =  Summe der 
offenen Rücklagen nach §8 Abs. 2a der DAV. p l us  
Summe der Unterschiedsbeträge nach § 8 Abs. 2 b DAV. 
— außer Ansatz zu lassen sind. Während nach §8’ Abs. 3 
der Gesamtbetrag aus der Addition der sich aus § 8 
Abs. 2a u nd  2b ergebenden Beträge nur höchstens im 
Rahmen des in der letzten Steuerbilanz ausgewiesenen 
Vermögens zur Kapitalberichtigung verwendet werden 
kann, findet diese Begrenzung auf die aus Beteiligungen 
nach §22 Abs. 1—3 Satz 1 und 2 gefundene Berichti
gungsmasse infolge des in § 22 Abs. 3 Satz 4 der 
2. DADV., genau wie in § 42 zu b letzter Satz der 
1 DADV., „insoweit“  enthaltenen Ausschlusses des § 8 
Abs. 3 DAV. — auch des §43 Abs.2 der 1. DADV. — 
keine Anwendung.

c) Nach § 22 Abs. 1 der 2. DADV. kann eine Kapital
gesellschaft die bereits in dein im Kalenderjahr 1938 
endenden Geschäftsjahr Anteilseigner einer anderen Ka
pitalgesellschaft war, wenn die andere Kapitalgesellschaft 
ihr Gesellschaftskapital berichtigt hat, die ihr damals ge
hörenden sowie die ihr darauf zusätzlich zugeteilten An
teilsrechte in ihrer Handelsbilanz neu bewerten und ihr 
Gesellschaftskapital insoweit auf Grund dieser Neubewer
tung berichtigen.

Bei der Narbewertung kann von den gesetzlichen Be
stimmungen über die Wertansätze für Wertpapiere und 
Beteiligungen in der H a n d e l s b i l a n z  (§133 AktG.) 
abgewichen werden, gleichviel ob die Anteilsrechte in 
Wertpapieren verkörpert sind oder nicht. Die Anteils
rechte sind nach dem Werte anzusetzen, der ihnen in 
dem Zeitpunkt beizulegen ist, auf den die Kapitalberich
tigung sfattfindet. Der Wertansatz der alten und der zu
sätzlich zugeteilten Anteilsrechte darf insgesamt weder 
den Buchwert der alten Anteilsrechte in der zu berich
tigenden Handelsbilanz noch ihren Nennbetrag, beides 
zuzüglich des Nennbetrags der zusätzlich zugeteilten An
teilsrechte, überschreiten. Die Gesellschaft darf die Neu
bewertung nur in dem Ausmaß vornehmen, in dem sie 
aut Grund der Neubewertung berichtigt.

Die Berichtigung kann nur bis zu dem Ausmaß er
folgen, in dem der neue Wertansatz der Anteilsrechte 
den Wertansatz in der Handelsbilanz des im Kalender
jahr 1938 endenden Geschäftsjahrs übersteigt. Die Be
richtigung ist auch dann zulässig, wenn der Zuwachs an 
Anteilsrechten erst nach dem Berichtigungsstichtag der 
Kapitalgesellschaft erfolgt. W ird nach diesen Vorschriften 
berichtigt, so sind etwaige Unterschiedsbeträge, die sich 
nach §8 Abs.2 Buchst, b DAV. bei diesen Anteilsrech
ten ergeben, bei der Berechnung der Berichtigungsmasse 
nach § 8 DAV. außer Ansatz zu lassen.

W ill man nun die Berichtigungsmasse errechnen, die 
nach § 22 der 2. DADV. aus dem Beteiligungskonto und 
seinem Anteilszuwachs gewonnen werden kann, so ist 
zu beachten:

aa) Die Anteilsrechte sind in der berichtigten Handels
bilanz nach dem Werte anzusetzen, der ihnen in 
dem Zeitpunkt beizulegen ist, aut den die Kapital
berichtigung stattfindet (§ 22 Abs. 2 Satz 2).

bb) Höchstwertansatz ist der Buchwert der alten An
teilsrechte in der zu berichtigenden Handelsbilanz, 
höchstens jedoch ihr Nennbetrag, beides zuzüglich 
des Nennbetrages der zusätzlichen Anteilsrechte 
(§ 22 Abs. 2 Satz 3).

cc) Auf keinen Fall darf die Gesellschaft die Neu
bewertung in einem höheren Ausmaß vornehmen, 
als sie auf Grund der Neubewertung berichtigt 
(§22 Abs.2 Satz 4).

Aus Vorstehendem folgt:
Zu aa. Der aus den Anteilen und ihren Zuwachsrech

ten gewonnene Berichtigungsbetrag kann, vorbehaltlich 
der Höchstgrenze der vorstehenden Ziffer cc, nicht höher 
sein als der Nennbetrag der alten und der zusätzlichen 
Anteile zusammen.

Zu bb. Bis zur Höhe des Nominalbetrages der An
teilsrechte können diese in der berichtigten Handels
bilanz neubewertet werden, sofern ihr Wert im Zeit
punkt der Kapitalberichtigung nicht geringer ist; in 
diesem Falle wäre der letztere Wert Höchstwert. Dieser 
Höchstwert hat dann Bedeutung, wenn, was bereits wie
derholt geschehen, der auf Prozente des berichtigten 
Kapitals umgestellte Börsenkurs unter 100»/o liegt.

Zu cc. Aus den Wertpapieren und ihren Zusatzanteilen 
kann dann die Berichtigung bis zu dem Ausmaß er
folgen, in dem der neue Wertansatz der Anteilsrechte 
den Wertansatz in der Handelsbilanz des im Kalender
jahr 1938 endenden Geschäftsjahres übersteigt (§ 22 
Abs. 3 Satz 1).

Zu 4. Für Anteile mit verschieden hoher Einlage gilt 
nunmehr §27 der 2. DADV. Dieser bestimmt:

Sind die Einlagen auf alle Anteilsrechte nicht in dem
selben Verhältnis geleistet, so nehmen auch die teil- 
eingezahlten Anteilsrechte entsprechend ihrem Nenn
betrag an der Kapitalberichtigung teil. Soweit sich jedoch 
einzelne Rechte, insbesondere die Beteiligung am Gewinn
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und das Stimmrecht nach der je Anteil geleisteten Ein
lage statt nach dem Nennbetrag bestimmen, stehen diese 
Rechte den Anteilseignern bis zur Leistung der noch aus- 
stehenden Einlagen nur nach Maßgabe des eingezahlten 
Betrags, erhöht um den auf den Nennbetrag des Grund
kapitals berechneten Hundertsatz der Kapitalberichtigung, 
zu. Werden weitere Einzahlungen geleistet, so erweitern 
sich diese Rechte entsprechend. Im Falle des §212 Abs. 3 
AktG, gelten die zusätzlich gewährten Anteilsrechte als 
volleir.gezahlt.

In der Bilanz ist der volle Nennbetrag des berichtig
ten Grundkapitals auszuweisen (§ 131 AktG.). In einer 
Vorspalte ist der vollberechtigte und der nicht voll
berechtigte Teil des Grundkapitals (dieser einschließlich 
des ausstehenden Teils) getrennt anzugeben. Bei weiteren 
Einzahlungen ändern sich die in der Vorspalte ausge
wiesenen Posten entsprechend dem vorzitierten Abs. 1 
des §27.

II.
Aus den sonst noch in der 2. DADV. enthaltenen 

neuen Bestimmungen sei festgehalten:
1. Nach §1 ist nunmehr das Stichjahr das Geschäfts

jahr, das vor dem 31. Dez. 1940 geendet hat.
2. Hat eine GmbH. Geschäftsanteile eingezogen, ohne 

zugleich ihr Stammkapital entsprechend herabzusetzen, 
so g ilt für die DAV. das Stammkapital als um den Nenn
betrag der eingezogenen Geschäftsanteile herabgesetzt 
(§4 der 2. DADV.).

3. Besonders interessant ist die in § 5 enthaltene Neu
schaffung des Begriffs der personenbezogenen Kapital
gesellschaften. Sie unterliegen nicht der Begrenzung der 
Ausschüttung nach Hundertsatz und Betrag gemäß § 1 
DAV. Personenbezogene Kapitalgesellschaften in der 
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
sind berechtigt, die Dividendenabgabe (§ 3 DA.) in der 
Weise zu berechnen, daß bei der Ermittlung des Hundert
satzes der Ausschüttung (§4 DAV.) das in der letzten 
Handelsbilanz ausgewiesene Eigenkapital (§ Oder 1. DADV.) 
zugrunde gelegt wird. Diese Bestimmungen finden jedoen 
keine Anwendung auf die im § 6 Abs. 2 DAV. bezeichne- 
ten kleinen Kapitalgesellschaften (AktG, unter 300000MM 
und GmbH.s unter 1 000 000 ¡UM).

Personenbezogene Kapitalgesellschaften sind:
a) Kapitalgesellschaften, deren Satzung bestimmt, daß 

die Anteilseigner einem Kreis von Personen ange
hören müssen, die miteinander durch Ehe, Verwandt
schaft, Schwägerschaft oder Annahme an Kindes 
Statt verbunden sind. Mindestens eine der Personen 
dieses Kreises muß hauptberuflich als gesetzlicher 
Vertreter der Kapitalgesellschaft tätig sein.

b) Kapitalgesellschaften mit nicht mehr als fünf An
teilseignern (einschließlich Einmanngesellschaften), 
wenn die Anteilseigner natürliche Personen sind und 
mindestens ein Anteilseigner hauptberuflich als ge

setzlicher Vertreter der Kapitalgesellschaft tätig ist. 
Die hauptberuflich für die Gesellschaft tätigen An
teilseigner müssen insgesamt mindestens 60 vom 
Hundert des Gesellschaftskapitals besitzen.

4. Die Kapitalberichtigung steht nunmehr auch den in 
§ 6 Abs. 2 DAV. bezeichneten Kapitalgesellschaften: zu, 
also Aktiengesellschaften unter 300 000 MM und GmbH.s 
mit einem: Eigenkapital (nach §29 der 1. DADV. Gesell
schaftskapital zuzüglich offene Rücklagen und des Ge
winnvortrags abzüglich der ausgewiesenen Verluste) 
unter 1 000000 MM. Sofern solche Kapitalgesellschaften 
ihr Kapital berichtigen, unterliegen sie fortan den Vor
schriften über die Begrenzung von Ausschüttung und 
Auszahlung sowie über die Dividendenabgabe. (Ab
schnitt I DAV. und Durchführungsverordnungen).

5. Für Anteilsrechte mit einer festen Vorzugsdividende, 
einem festen Anteil am Abwicklungserlös und Stimm
recht gilt: hier kann die Wahrung der Stimmrechtsver
hältnisse statt durch Zuteilung zusätzlicher Anteilsrechte 
(§47 Abs. 2 der l.D AD V.) durch Satzungsänderung nach 
§ 52 der 1. DADV. erfolgen. Die Schaffung oder Er
höhung von Mehrstimmrechten bedarf in diesem Falle 
nicht der Genehmigung nach § 12 Abs. 2 AktG.

6. Die Stückelung börsengängiger Aktien hat durch 
§ 30 eine Neuregelung ' erfahren.

7. Die Durchführung der Kapitalberichtigung bei 
GmbH.s ist durch § 31 erleichtert worden.

8. Durch § 34 ist eine zusätzliche Pauschsteuer bei 
nachträglicher Kapitalherabsetzung oder Auflösung ein
geführt worden. Hierfür dürfte der Gedanke maßgebend 
gewesen sein, die mißbräuchliche Ausnutzung der durch 
die DAV. und ihre DADV.en gegebenen Möglichkeiten zu 
verhindern z. B. Berichtigung um 100»/o, alsdann Kapital
herabsetzung um 50o/o und insoweit Rückzahlung berich
tigten Kapitals an die Gesellschafter.

9. § 38 regelt die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
neu. Er läßt maßgeblich sein (vgl. § 21 der 2. DADV.) die 
zu Ende des vor dem 31. Dez. 1940 ablaufenden Ge
schäftsjahrs — also, wenn dieses das Kalenderjahr, die 
am 31. Dez. 1939 geltenden Satzungsbestimmungen, unge
achtet späterer Änderungen. Bei Gewährung eines An
teils am Jahresgewinn berechnen sich die nach § 98 
Abs. 3 AktG, vorher vom Gewinn abzusefzenden 4»/o der 
geleisteten Einlagen von den auf das b e r i c h t i g t e  
Gesellschaftskapital geleisteten Einlagen. Doch gilt für 
das Geschäftsjahr, für das die Berichtigung des Gesell
schaftskapitals erfolgt, §70 der l.D AD V. weiter; für 
dieses werden also die 4o/o auf das unberichtigte Kapital 
bezogen.

10. Der Reichswirtschaftsminister kann im Einver
nehmen mit den nach §15 DAV. beteiligten Reichs
ministern Ausnahmen auch von den Bestimmungen der 
2. DADV. zulassen.

Rechtspolitik und Praxis
Kritisches Tagebuch

In DR. 1942, 545, hatten w ir nachdrücklich darauf hin
gewiesen, daß der R e c h t s w a h r e r  im Kriege wie 
kein anderer die Verpflichtung hat, v o r b i l d l i c h  zu 
sein, vorbildlich vor allem in der Beachtung aller kriegs
wirtschaftlichen Bestimmungen. Das „Schwarze Korps“  
hat inzwischen den Fall eines Rechtswahrers der Öffent
lichkeit unterbreitet, der alles andere als vorbildlich war. 
G l a u b e  k e i n e r ,  daß i hm d i e  B e f u g n i s  zur  
R e c h t s w a h r u n g  von der  G e m e i n s c h a f t  w e i 
t e r h i n  a n v e r t r a u t  w i r d ,  we n n  er  d i e  Gese t ze  
des k ä m p f e n d e n  V o l k e s  mi ßa c h t e t .  Wer als 
Rechtswahrer die Gesetze umgeht und die Gemeinschaft 
schädigt, hat sich schon selbst aus dem Rechtswahrertum 
ausgeschlossen; ihn tr if f t  die Strafe mit Recht mit ver
doppelter Schärfe.

Die B e l a n g e  der  zu r  W e h r m a c h t  E i n b e r u 
f enen  und ihrer Angehörigen verlangen, wie auf allen

anderen Gebieten, so auch auf dem des Rechtes, eine 
den wohlverstandenen Interessen der Einberufenen 
dienende besondere Betreuung. Dieses Gebot muß auch 
der Anwalt bei Maßnahmen gegen Einberufene bei seiner 
täglichen Berufsarbeit beachten. So ist es nicht angängig, 
wenn den Einberufenen im Schriftwechsel Fristen gesetzt 
werden, wie sie bei den Postverhältnissen im Frieden 
üblich waren. Für den Einberufenen ist es schon aus 
rein technischen Gründen oft völlig unmöglich, innerhalb 
der gesetzten Frist Stellung zu nehmen, weil ihn, ins
besondere wenn er im Einsatz an der Front steht, das 
Schreiben innerhalb der gesetzten Frist oftmals noch 
gar nicht erreicht hat. Gerade für den verantwortungs
bewußten Menschen ist es dann besonders peinlich zu 
erfahren, daß nach Ablauf der Frist irgendwelche Schritte 
gegen ihn unternommen würden. Auch bei Erinnerungs
schreiben ist auf diese Lage Rücksicht zu nehmen und 
nicht sofort zu unterstellen, daß der Betreffende bös
w illig  und aus Verschleppungsabsiehten die rechtzeitige 
Beantwortung unterlassen habe. Wenn dann noch Er-
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innerujigsschreibe n kommen, die wie üblich eine noch 
kürzere Frist setzen, wird die Lage noch schwieriger. 
Die Berufskameraden werden daher gebeten, diesen 
Tatsachen Rechnung zu tragen und den Schriftwechsel 
in geeigneter Form zu führen, dann können unliebsame 
Verärgerungen beider Teile vermieden werden. Auch 
bei den Angehörigen der zum Wehrdienst Einberufenen 
ist es heute unmöglich, mit Fristen von Tagen und 
einer Woche zu arbeiten. Es darf dabei doch nicht ver
gessen werden, daß diese Angehörigen wegen der ihnen 
meist fehlenden Sachkunde über die tatsächlichen Ver
hältnisse zu eigenen Entschließungen nicht ohne weiteres 
in der Lage sind, sondern erst Ermittlungen anstellen 
müssen, die naturgemäß eine geraume Zeit erfordern. 
Ganz allgemein muß es vornehmste Pflicht jedes Bundes
kameraden sein, bei einem Aufträge zur Androhung ge
richtlicher Schritte oder Zwangsmaßnahmen gegen Wehr
machtsangehörige oder deren Ehefrauen dem Auftrag
geber eine gütliche Einigung oder Rückstellung bis zur 
Entlassung des Gegners aus dem WehrmachtsVerhältnis 
nahezulegen, und, falls dies die besonderen Umstände 
nach Überzeugung des Anwalts erfordern, sogar den Auf
trag zurückzu weisen.

Dem Soldaten kann nach des VO. v. 1. Sept. 1939 ein 
P r o z e ß v e r t r e t e r  bestellt werden, wenn die Durch
führung eines Rechtsstreits trotz seiner Einberufung er
forderlich erscheint. Daß sich hieraus Schwierigkeiten 
ergeben, ist dem Gesetzgeber bekannt gewesen: Der 
Soldat kann aus der Ferne seine Rechte keinesfalls so 
wahrnehmen, wie es erforderlich wäre, der Prozeßver
treter muß ohne oder mit gänzlich unzureichenden In
formationen die Verantwortung für den Rechtsstreit 
übernehmen. Diese Schwierigkeiten sind bewußt in Kauf 
genommen worden, wenn nach verantwortungsvoller 
Prüfung der Rechtsstreit dringlich erscheint. Eine neue 
Schwierigkeit hat sich aber erst im Laufe der Zelt er
geben: .Das ergehende Urteil wird dem Vertreter zu- 
gestellt und mit dieser Zustellung beginnt die Berufungs
frist zu laufen. So kann es bei den langen Nachschüb- 
wegen kommen, daß das Urteil — sagen wir in einem 
Vaterschaftsprozeß — rechtskräftig ist, noch ehe der 
Soldat das Urteil überhaupt zu Gesicht bekommen hat. 
Oft erkennt er jetzt erst die ganze Bedeutung und sieht, 
daß er gegen die Gründe des Urteils Wesentliches vor
zubringen hätte. Es wird meist zu spät sein. Diesem Miß
stand könnte dadurch abgeholfen werden, daß die Zustel
lung jedenfalls des U r t e i l s  an den Betroffenen s e l bs t  
rechtswirksam erfolgen müßte.

M itte ilungen des Reichsrechtsamtes und des NSRB.

Aus der Berufsbetreuung des NSRB.
Der A r b e i t s e i n s a t z  der Rechtswahrer zeigt nach wie vor 

das gleiche günstige Bild, daß sich den wenig vorhandenen Be
werbern verhältnismäßig zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bieten. 
Allerdings meldeten sich in der letzten Zeit häufiger Bewerber, 
die im Zuge der Verwaltungsvereinfachung vor der Entlassung 
stehen und nun neue Stellungen suchen. Stellenaufträge gingen 
ein von Organisationen der gewerblichen Wirtschaft, behördlichen 
Dienststellen, Landesbauernschaften, Treuhandgesellschaften und 
industriellen Unternehmungen. Verlangt wurden Bewerber aus 
allen Rechtswahrer-Berufsgruppen. Der Jahreszeit entsprechend 
wurden auch viele Anwalisvertreter gesucht, die aber schon seit 
langem nur noch selten zu beschaffen sind.

Im Rahmen unserer W e h r m a c h t b e t r e u u n g  wurde den 
interessierten, im Wehrdienst stehenden Bundesmitgliedern wie
der ein „Feldpostbrief“ über Berufsfragen mit einer rechtskund- 
lichen Beilage aus dem deutschen Rechtsleben übersandt. Die im 
„Deutschen Recht“ Heft 7/8 v. 15. April 1942 aufgeführten berufs
fördernden Schriften des O K W . werden erst ab Ende August d.J. 
versandt.

Die Neuregelung für die Zulassung der Diplom-Volkswirte zur 
Regierungsassessoriaufbahn hatte viele Anfragen bei der R e i c h s 
a r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  d i e ' V o l k s w i r t e a u s b i l 
d u n g  veranlaßt. Nach den bei der zuständigen Stelle eingezoge- 
nen Erkundigungen können nur diejenigen Diplom-Volkswirte be
rücksichtigt werden, die ihre Diplomprüfung auf Grund der Prü
fungsordnung von 1937 abgelegt haben. Die Meldung ist an den 
zuständigen Regierungspräsidenten oder auch an den Reichsminister 
des Innern zu richten. Die Zulassung erfolgt zunächst zum Vor
bereitungsdienst für die allgemeine und innere Verwaltung, der 
in der Regel 3 Jahre beträgt. Nach Abschluß des Vorbereitungs
dienstes ist dann ungekürzt die Prüfung als Regierungsassessor 
abzulegen.

Die Kurse des Berliner A r b e i t s w e r k e s  zur Förderung des 
Berufseinsatzes der Rechtswahrer wurden im letzten Berichts
vierteljahr (Januar/März 1942) von 1589 Teilnehmern besucht; da
von entfallen auf das R e c h t s s e m i n a r  (Arbeits- und Sozial- 
recht) 443 Teilnehmer, auf das W i r t s c h a f t s r e c h t s s e m i n a r  
(betriebliches Rechnungswesen, Steuerrecht, Fachwochen für W irt
schaftstreuhänder) 381 Teilnehmer und auf das D o l m e t s c h e r 
s e m i n a r  mit 46 fremdsprachlichen Kursen 765 Teilnehmer. 
Gegenüber dem gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres hat sich 
die Beteiligung an den Arbeitswerkveranstaltungen fast verdop
pelt, ein Beweis für das Bedürfnis und die Güte dieser Berufs
fortbildungsmöglichkeiten. Das Programm für die Herbstkurse wird 
gegenwärtig bearbeitet und kann ab Ende August kostenfrei 
von der NSRB.-Berufsbetreuung, Berlin W  35, Tiergartenstr. 20/21 
(Fernsprecher 22 8961), bezogen werden.

Gründung einer Musikgemeinde
Das Berliner Rechtswahrer- und Ärzte-Orchester sowie der kürz

lich ins Leben gerufene „Neue Chor“ haben sich zu einer „Musik
gemeinde“ zusammengeschlossen, deren künstlerische Leitung 
B r. Julius K o p s  eh übertragen worden ist.

Die erste große Veranstaltung wird im Herbst d.J. in der Ber
liner Philharmonie stattfinden, wo Beethovens „Neunte Symphonie“ 
aufgeführt wird. Ferner wird die Musikgemeinde in der nächsten 
Zeit zu einer Morgenveranstaltung einladen und sich führenden 
Persönlichkeiten der Berliner Rechtswahrer und Ärzteschaft sowie 
einem Kreis geladener Gäste vorstellen.

An alle musikliebenden Rechtswahrer ergeht nochmals der Auf
ruf, dem Orchester oder dem Chor beizutreten und darüber hinaus 
auch in nahestehenden Kreisen zum Eintritt zu werben. Dieser 
Aufruf richtet sich besonders noch an die vielen musikbegabten 
Angestellten des Justizministeriums, der einzelnen Gerichte sowie 
der Anwaltskanzleien in Berlin und der näheren Umgebung.

Auskunft über die gemeinsamen Proben usw. erteilt Rechts
anwalt D r. K l i n z m a n n ,  Berlin W  35, Woyrschstraße 49.

Gau Mark Brandenburg
M it Wirkung vom 9. Juni d. J. ist Kammergerichtsrat Johannes 

G ö h r i n g ,  Berlin-Pankow, Hadlichstr. 20, zum Gauführer des 
Gaues Mark Brandenburg für die Dauer des Krieges bestellt 
worden.

Rechtsanwalt Dr. Hans Bleyer-Härtl f
Am 26. M ai d. J. verstarb an den Folgen einer schweren Er

krankung, die er sich im Feldzuge gegen Rußland zugezogen 
hatte, der Führer der Kreisgruppe W ien IX , Rechtsanwalt Dr. Hans 
Bleyer-Härtl.

Unterstützung von Büchereien
Für den Aufbau der Büchereien neuer Gerichtsbehörden in den 

West- und Ostgebieten des Reiches bittet der NSRB. seine M it
glieder um Unterstützung. Benötigt werden insbesondere vollstän
dige Reihen von RGZ. und RGSt., insbesondere RGSt. Band 52 
bis 74.

Mitteilungen erbitten wir an die Reichsdienststelle Berlin W  35, 
Tiergartenstr. 20. ________

Kriegsauszeichnungen
Es haben erhalten:

D a s  D e u t s c h e  K r e u z  i n  G o l d  
D r. Gerd H i l l g e r ,  SenPräs., Danzig /  Dr. Hans K i n z e l -  

b a c h , Syndikus, Stuttgart-Cannstatt.

D ie  S p a n g e  z u m  E i s e r n e n  K r e u z  I. K l a s s e  
W illy E b o c k ,  StA., Ilmenau /  Rudolf E r l e r ,  LG Dir., Gotha /  

Dr. Werner G ü n z e l ,  ORegR., Weimar /  D r. Gotthelf R o t h ,  
OLGR., Jena /  Dr. Georg S c h m i d t ,  Syndikus, Saalfeld /  Fritz 
S t o c k ,  Justlnsp., Zella-Mehlis /  D r. Erich W a g n e r ,  ÖLGR., 
Jena.
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D ie  S p a n g e n  z u m  E i s a r n e n  K r e u z  I. u n d  II. K l a s s e
Dr. Gerd H i l l g e r ,  SenPräs., Danzig /  D r. Hans K i n z e l -  

b a c h ,  Syndikus, Stuttgart-Cannstatt /  Siegfried K ö h l e r ,  RA. u. 
Notar, Blankenburg (Harz) /  Dr. Erich S c h l e g e l ,  RA. u. Notar, 
Zittau (Sa.).

D a s  E i s e r n e  K r e u z  I. K l a s s e  
Artur B e e l ,  AGR., Zella-Mehlis /  Carl B o eh m e , AGR.. 

Eisenach /  Heinz-Georg C a m m e r h o f f ,  GerRef., Nordhausen /  
Roland E h r h a r d t  f ,  Bankdir., Weimar /  Dr. Joachim H a n -  
k e l ,  Ass., Weimar /  Dr. Heinrich H e s s e ,  StA., Nordhausen /  
Wilhelm H  u s e , GerRef., Gotha /  Rudolf K r e m s i e r  f ,  Justlnsp., 
Zella-Mehlis /  Kurt K r i e g ,  AGR., Bleicherode /  D r. W alter L e u -  
f e r t ,  LGR., Weimar /  D r. Gustav L u c a e ,  Dipl.-Volksw., Berlin- 
Charlottenburg /  Friedrich L u f t ,  AGR., Gera /  Otto R o t t e  r ,  
Justlnsp., Zella-Mehlis /  D r. Hugo S c h i c k ,  RegR., Ilmenau /  Otto 
S c h l i c h t ,  LGR., Zoppot /  Karl S c h w a r z e n s t e i n  t ,  GerRef., 
Nordhausen /  Waldemar S i e b e r  t , GerRef., Rudolstadt /  Dr. N i
kolaus S i e b o l d t ,  AGR., Danzig-Langfuhr /  Gerhard W e f e l -  
s c h e i d  f ,  LGR., Eisenach /  D r. Fritz W a g n e r  -f, RA., Loben
stein /  Joachim W i ß w e d e l ,  Justlnsp., Erfurt.

D a s  E i s e r n e  K r e u z  I. u n d  II. K l a s s e  
Helmuth B r ö k e r ,  LGR., Itzehoe (Holst.) /  W alter J ä g e r ,  

Justlnsp., Stuttgart /  D r. M ax K r e u s c h , GerRef., Köln-Linden
thal /  Richard M a h l e r ,  Notar, Brackenheim /  Werner M a t t n e r ,  
Ass., Berlin-Friedenau /  Alfred M  i r u s , AGR., Markneukirchen /  
Otto P h i l i p p i ,  WirtschPr., Hamburg-Nienstedten /  D r. Joseph 
P ö s e n t r u p ,  LGR., Dortmund /  D r. Hans R o s e ,  RA., Berlin- 
Charlottenburg /  Kuno R o t h e ,  Ass., Allenstein /  Johannes S e i -  
n i g e ,  Bücherrev., Leipzig /  Karl W e s s e l ,  GerRef., Breslau /  
Dr. Erich W i g g e r t ,  LGR., Bremen-Burg.

D ie  S p a n g e  z u m  E i s e r n e n  K r e u z  II .  K l a s s e  
Georg Albrecht B i c k e l h a u p t ,  RA., Ravensburg /  Adalbert 

B u c h e r t ,  RA., Landshut /  D r. Friedrich F l ü g e ,  RA., Lahr 
(Baden) /  D r. Wilhelm G a t z e n ,  OAR., Düsseldorf /  Ernst G e n -  
n e r m a n n ,  Justlnsp., Hagen (Westf.) /  D r. Wolfgang G l a g e ,  
RA., Hamburg /  D r. W alter H a d e r ,  WirtschTreuh., Dessau /  Dr. 
Ernst H o c h ,  Syndikus, Berlin-Zehlendorf /  Carl K a d e 1 k a , Just
lnsp., W .-Elberfeld /  Dr. Otto K e m p t e r ,  Direktor, Geislingen- 
Steige /  Dr. Kurt K l a s s e n ,  MinR., Berlin-Zehlendorf /  Dr. Arno 
Felix K o c h ,  RA. u. Notar, Burgstädt /  Erwin L ä m m l e ,  AGR., 
Ravensburg-Weingarten /  D r. Ascan-Alfred L u t t e r o t h ,  RA., 
Hamburg /  Helmuth M e y e r ,  LGR., Halle (Saale) /  Heinrich 
M o h s ,  AGR., Reetz (Neumark) /  Ernst R e i t z e n s t e i n ,  Sen- 
Präs., Naumburg.

D a s  E i s e r n e  K r e u z  II .  K l a s s e  
Dr. Karl A u f f e n b e r g ,  RA., Paderborn /  Hans B i e d e n -  

b a c h ,  Justlnsp., Estlingen /  Eberhard B o r g m a n n ,  StA., T il
sit /  Otto B r a u n ,  JustOblnsp., Berlin-Spandau /  D r. Wolfgang 
B u s c h ,  Ass., Remscheid /  Dr. Helmut C l a u ß ,  RegR., Pader
born /  D r. Heinz C a p e l i a ,  GerRef., Düsseldorf /  D r. Helmut 
D  i e m e r , GerRef., Stuttgart /  Franz D i 11 n e r , Ger Ass., Dres
den /  Walther D  o e r i n g , Dipl.-Kfm., Breslau /  D r. Waldemar 
D r o s t ,  AnwAss., Berlin-Charlottenburg /  Franz E i p e l t a u e r ,  
Justlnsp., Kirchberg /  Dr. Wolfgang E n d r i ß , Ass., Mannheim /  
D r. Ludwig F l e i s c h m a n n ,  AGR., Zweibrücken /  D r. Max 
F r a n k ,  DiplKfm., Nürnberg /  Konrad F  ü c h s e 1, AGR., Berlin /  
D r. Christian G i e b f r i e d , Ass., Nürnberg /  Horst G o g o 1 i n , 
GerAss., Haynau /  D r. Fritz H a h n ,  Erster StA., München-Ober
menzing /  Erich H a m m e l ,  AGR., Stettin /  D r. W olf H a s s e ,  
Dipl.-Kfm., Königsberg (Pr.) /  Wilhelm H e n k e ,  StA., Berlin /  
Dr. W olfgang K a y s e r ,  Stadtrat, Hagen /  Wilhelm K ö r t e ,  Ass., 
Essen-Steele /  Dr. Wilhelm v. K r o s i g k ,  RegAss., Ingelheim /  
Hellmut L a n g e r ,  Ass., Potsdam-Babelsberg /  Friedrich L e i k e r t ,  
Erster StA., Traunstein /  Ferdinand M e n d e n ,  JustOblnsp., Köln- 
Nippes /  Wilhelm M e y e r - D e g e r i n g ,  Bürgermeister, Em den/ 
Gerhard M i t t o r p ,  Kef., Bad Godesberg /  Heinrich M ü l l e r ,  
Ass., Bremen /  Dr. M ax R h e i n ,  GerRef., Hannover-Kleefeld /  
Dr. Friedrich R i c h t e r ,  Dipl.-Volksw., Berlin-Wilmersdorf /  Max 
R u b e n b a u e r ,  Dipl.-Kfm., München /  Dr. W illy S c h in i d , RA., 
Stuttgart /  Carl-August S c h u l t z ,  AGR., Hamburg /  D r. Hans 
S c h u l z e ,  AGR., Dessau /  Wilhelm S o m m e r ,  RA., B itterfeld/ 
Karl Otto S p r e n g e r ,  Ass., Hamburg-Wandsbek /  Hasso T i m -  
l i n g ,  AnwAss., Löwenberg (Schl.) /  D r. Friedrich W e t z l  e r ,  
Bürgermeister, Bad Kreuznach. .

D as K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  I. Kl asse mi t  S c h w e r t e r n  
Dr. Ernst H o c h ,  Syndikus, Berlin-Zehlendorf /  Dr. Otto 

K e m p t e r ,  Direktor, Geislingen (W ürtt.) /  Dr. Georg S c h m i d t ,  
Syndikus, Saalfeld.

D a s  K r  i eg s v e r d i e n s t k r e u z I. u n d  II .  K l a s s e  
m i t  S c h w e r t e r n

W illy M  i o s g a , RegR., Berlin-Charlottenburg /  Otto R e i c h e ,  
StA., Braunsberg (Ostpr.) /  Friedrich Z s c h i e s c h e ,  ObPostdir., 
Halle (Saale).

D as  K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  II .  Kl asse mi t  S c h w e r t e r n  
Hans A p p e l ,  Justlnsp., Essen-Borbeck /  W alter B a c h ,  Just

lnsp., Cottbus /  Hermann Bames- ,  LG Dir., Ulm /  Karl B a r n 

s t e d t ,  AGR. a. D ., Bochum /  Peter B a r t e l s ,  Kaufmann,_ Ham 
burg /  D r. Georg B a r t s c h ,  RA. u. Notar, Brieg (Bez. Bre'slau) /  
D r. Ernst B a y e r ,  MagR., W ien /  Hans B e c k e r ,  RA., G ießen/ 
Theodor B e n d l e b ,  AGR., Sorau /  Friedrich B e r g ,  JustOblnsp., 
Siegen /  Johann-Jürgen B i o m e y e r ,  GerRef., Jena /  Rudolf 
B ö r n e r ,  LGR., Königsberg (Pr.) /  Ernst Dietrich v. B o r c k ,  
RA. u. Notar, Schwerin (Meckl.) /  Ferdinand B o s c h ,  LGDir., 
Tübingen /  D r. Hugo B r a n d e n b e r g e r ,  ¡Syndikus, Leitershofen/ 
Paul B r a n d t ,  AGR., Monheim (Schwaben) /  Dr. Klaus B r e d -  
no w , Amtsanwalt, Brandenburg (H .) /  D r. Wilhelm B r i a n ,  RA., 
Mosbach /  Fritz B r u n s ,  O LGR., Hamm /  Felix B u b ,  GerRef.. 
Obernau (Main) /  Richard B ü n g e r , AGR., Muskau / '  August 
B ü r d e ,  AGR., Arolsen /  D r. Karl C a n t e r ,  LG Dir., Frankfurt 
(Main) /  Hans C h r i s t i a n s ,  MarOblntendR., Kiel /  D r. Kurt 
C o s s e l ,  RegR., Reutlingen /  D r. Ottmar D e i t i g s m a n n ,  Sen- 
Präs., Karlsruhe/  Werner D e l p i n ,  RA., Leoben /  Karl D e m u t h ,  
JustOblnsp., Naumburg /  D r. Botho D e n  i c k e ,  ORegR., Berlin- 
Grunewald /  D r. Leo D i e k a m p ,  RA. u. Notar, Bochum /  Dr. 
Wilhelm D i t t u s ,  ORegR., Berlin-Lichterfelde /  D r. Albert D  ö r -  
1 i c h, Syndikus, Breslau /  D r. Friedrich E i c k e, AGR., Göttingen /  
Johannes v. E i c k e n ,  JustAmtm., Siegen (Westf.) /  D r. Claus 
v. E i c k s t e d t ,  ObLandwirtschR., Stettin /  Franz-Helmut E i ß -  
f e l d t ,  StA., Braunschweig /  D r. Waldemar E r n s t ,  ORegR., 
Berlin-Kleinmachnow /  Kurt F i s c h e r ,  RegR., Stuttgart /  Karl 
F l i c k ,  Justlnsp., Königsberg (Pr.) /  Alfred F ö r s t e r ,  RegR., 
München-Gladbach /  Dr. Ernst de la  F o n t a i n e ,  RA. u. Notar, 
Frankfurt (M ain) /  Fritz F o r k e l ,  Justlnsp., Bamberg /  Erwin 
F r e i s e w i n k e l ,  StA., Duisburg /  D r. Albert F r i e d e r i c h ,  
WirtschPr., Berlin-Friedenau /  Curt F r i e d r i c h ,  JustOblnsp., 
Königsberg (Pr.) /  Bruno F r i n g s ,  AnwAss., Berlin-Dalilem /  
Andreas F u c h s ,  LGR., München /  Oswald F  r h r. v. F ü r s t e n -  
b e r g ,  RegR., Schneidemühl /  Dr. Arnold F u l d a ,  Beigeordneter, 
Münster (Westf.) /  W alter F u n k e ,  JustSup., Dortmund /  D r. Bern
hard G ä t j e n , RA. ü. Notar, Bremen /  D r. Benno G a r s c h i n a ,  
RA. u. Notar, Bad Kreuznach /  D r. Paul G  a u t zs c h , Syndikus, 
Lüdenscheid /  Rudolf G e c k ,  LGR., Dresden /  Carl G e i ß l e r , 
WirtschRechtler, München /  Max G e o r g e s ,  Bücherrev., Voerde / 
D r. Bruno G e r c k e ,  Dipl.-Kfm., Berlin-Charlottenburg /  Walter 
G e r m e r ,  AGR., Braunschweig /  Richard G e  r te  n b a c h  , Ver
waltungsrechtsrat, W .-Elberfeld /  Friedrich G ö p p e l ,  Bücherrev., 
Memmingen /  Arthur G o l l a ,  Justlnsp., Haldensleben /  D r. Erich 
G o l t e r m a n n ,  LG Dir., Frankfurt (Main) /  D r. Fritz G r e i n e d e r ,  
RA., München-Gräfelfing /  Erich G r  e u e r ,  Ass., Berlin-Karls
horst /  D r. Heinrich G r ü t z n e r ,  StA., Neuruppin /  D r. Curt 
G r u s c h w i t z ,  Bücherrev., Plauen /  D r. Alfred G ü n k e l ,  StA., 
W eim ar/H an s  G ü n t h e r ,  OLGR., Kassel /  D r. Fritz H ä h n s e n ,  
Syndikus, Flensburg /  D r. Hanfried H  ag  e n a , AlarObintendR., 
Berlin-Schlachtensee /  Fritz H a m e s t e r ,  Rats-Ass., Dresden /  
Jacob H a n k a m e r ,  RA., Köln-Lindenthal /  Dr. Gerhard H a n k o ,  
Verwaltungsdir., Hamburg-Langenhorn /  Lothar H e i m  e r ,  Notar, 
Obernburg /  Josef H e i n t s c h e l ,  Dipl.-Kfm., Wien /  D r. Karl 
H e n t z s c h e l ,  RA. u. Notar, Bausten /  Anton H e r i n g ,  Just
Oblnsp., Weiden /  Kurt He s s e ,  LGR., Oberhausen /  Josef H i e r l ,  
Bürgermeister, Waldsassen /  Helmut H  i n c k e 1, LGR., Hannover /  
Gerhard H  i n z, GerRef., Berlin /  Dr. Karl H  o b e i n, RA. u. Notar, 
Apolda /  Max H o f f  m a n n ,  MinR., Hamburg-Fuhlsbüttel /  Karl 
H  o f h a n s 1, ObPostdir., W ien /  D r. Karl H o f m e i s t e r ,  MinR., 
Stuttgart /  Johannes H o l s t e ,  LG Dir., Berlin-Schlachtensee /  D r. 
Werner H o r t e n ,  RA., Köln /  Dr. Hans H u b e r ,  Handelskamm.- 
Gesch.-Führer, Mülhausen /  Karl H ü h n e r ,  Justlnsp., Torgau /  
D r. Josef H u r c k ,  LG Dir., Essen /  Fritz G r a f  v. I n g e l h e i m -  
E c h t e r ,  GerRef., Geisenheim /  W alter I s b r u c h ,  AnwAss., 
Dortmund-Bövinghausen /  Wilhelm I t t m a n n ,  RA. u. Notar, Die
burg /  Dr. Gustav J a c k s c h , GerRef., Oberleutensdorf /  Wilhelm  
J a c o b s ,  Genossensch.-Prüfer,. Donrath /  Dr. Rudolf J o 1 i t z, RA. 
u. Notar, Frankfurt (Oder) /  Friedrich-Karl K a r b e ,  RegDir., H il
desheim /  Dr. Reinhold K e p p l e r ,  AGR., Schwab. Gmünd /  Ger
hard Ke r n ,  Justlnsp., Berlin-Marienfelde /  Dr. Hermann K e ß l e r ,  
RA., Karlsruhe /  Rudolf K i s t e n b r ü g g e ,  RA. u. Notar, Arns- 
walde /  Martin K l e i n ,  Justlnsp., Gettorf /  Ernst K l e m e y e r ,  
RegR., Berlin /  D r. Felix K o c h ,  RA. u. Notar, Burgstädt /  Dr. 
Hans K o c h ,  RA. u. Notar, Berlin-Nikolassee /  Rudolf K o h l ,  
Justlnsp., Solingen-Ohligs /  D r. W alter K o l b ,  RegR., Ansbach /  
Wilhelm K ö r t e ,  Ass., Essen-Steele /  Wigand v. L a f f e r t ,  AGR., 
Boizenburg /  D r. Martin L a n g ,  Postrat, Karlsruhe (B.) /  D r. Ernst 
L a n g e ,  RA. u. Notar, Ballenstedt (Harz) /  D r. Franz L e  d l ,  
AGR., W ien /  Hans-Joachim L e h m a n n ,  AnwAss., Berlin-Frie
denau /  D r. Paul L e n k ,  Syndikus, Markneukirchen /  Heinz 
L i e b a u ,  LGR., Dresden /  Wilhelm L i n c k ,  Justlnsp., Kochem- 
Kond /  Werner L i n n , ObLandwirtschR., München /  Helmut L i n 
n e n  b r i n k , GerRef., Düsseldorf-Oberkassel /  Richard L i 11 e k , 
AGDir., Sensburg /  Karl E d l e r  v. L i t t r o w ,  ORegR., Rade
beul /  Hermann L o h r ,  Bücherrev., Konstanz /  Dr. Paul L o h 
w a s s e r ,  OAR., Marienburg (Westpr.) /  D r. Hans-Helmut L o 
r e n z ,  Ass., Hamburg /  Dr. W alter L u b e ;  RA. u. Notar, Sorau /  
D r. Hermann L u c a s ,  AGR., Warendorf b. Münster /  Johannes 
L u e r , Ass., Königsberg (Pr.) /  D r. Ascan L u t t e r o t h ,  RA., 
Hamburg /  Hermann L u z ,  Justlnsp., Tübingen /  D r. Ludwig 
M a n g e l ,  RegR., Berlin-Charlottenburg /  Heinrich M a r t i n ,  
Intend.-Rat, Kassel /  Rudolf M a s c h i n s k y ,  Ass., Liegnitz /  Dr. 
Robert M a y e r ,  OLGR., Frankfurt (Main) /  Dr. Otto M a y e r -  
F a l k ,  AGR., Danzig-Langfuhr /  Leo M a y e r - T h o m a ,  Ver- 
bands-Gesch.-Führer, Breslau /  Gustav M e h l. ,  AGR., Bad Kreuz
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nach /  Georg M  e i s e 1, ORegR., Schopfheim (Baden) /  Wilhelm  
M e i s t e r ,  Justlnsp., Frankfurt (Main) /  D r. Albert M e  H i n ,  
Landrat, Wanzleben b. Magdeburg /  D r. Friedrich M e r k e l ,  Ass., 
Freiburg (Br.) /  Kurt M e t z g e r ,  Steueramtmann, Halle (Saale) /  
August M i t t e r w a l l n e r ,  W irtschTreuh, Salzburg /  Dr. Hans 
M ö l l e r ,  Prof., Hamburg /  Heinrich M o h s ,  AGR., Beetz (Neu
mark) /  Karl M o r g e n s t e r n ,  Landrat, Fürstenfeld (Steierm.) /  
D r. Alfred M ü l l e r ,  Syndikus, Chemnitz /  D r. Horst M ü l l e r ,  
AGR., Chemnitz /  D r. Wolfgang N  a r j e s , GerRef., Hannover /  
Gerhard N a u m a n n ,  Stadt-Ass., Dresden /  Karl N e u e r ,  AGR., 
Kochern /  D r. Ernst Christian N e u g e b a u e r ,  RA., Koblenz /  
D r. Wolfgang N i c o l a i ,  RA. u. Notar, Dessau /  D r. Lothar N i e s -  
w a n d t ,  RA. u. Notar, Liebenfelde (Ostpr.) /  Wilhelm N o a c k ,  
AGR., Berlin-Neukölln /  D r. Johannes N o w o t n i k ,  Reg.-Bank- 
rat, Berlin-Köpenick /  D r. Richard P a r d u n ,  Volkswirt, Mann
heim /  D r. W illy P a r m e n t i e r ,  Ass., Karlsruhe /  Dr. Karl P a - 
schnn ger, O LGR., Wien /  Franklin P a t z e r ,  Justlnsp., Eisenach /  
W illy  P a t z k e , Justlnsp., Nordhausen /  Carl P e d e l l ,  Gesch.- 
Führer, Berlin-Siemensstadt /  D r. Josef P e i l e r ,  NotPrakt., Eger /  
D r. Hugo P e l z e  t e r ,  StA., Berlin /  Walter P e t e r h ä n s e l ,  
Justlnsp., Gera /  D r. Hans P e t z k e ,  Erster StA., Dresden-Bühlau /  
Werner P f e i l ,  Dipl.-Kfm., Saarbrücken'/ Hans P i e p k o r n ,  
Justlnsp., Berlin-Charlottenburg /  D r. Karl P i s k a ,  LGR., W ie n / 
Dr. Hermann P l o e t n e r ,  Krs.-Rechtsrat, Gotha /  W illi P o m p -  
l u h n ,  Steuerinsp., Hersfeld /  Georg Viktor P r a e f c k e ,  RA., 
Ravensburg /  D r. Mattias P r o b s t ,  Ass., Duisburg-Hamborn /  
Fritz R a b e ,  JustOblnsp., Cottbus /  D r. Hans R ä ß ,  ORegR., 
Nürnberg /F rie d rich  R a m s t e i n e r ,  Justlnsp., Karlsruhe (B.) /  
Dr. Eduard R a u c h ,  RA., Saarbrücken /  Dr. W olf R e e s e ,  RA. 
u. Notar Kiel /  Hans-Wilhelm R e i n p o l d ,  Ass., Hamburg-Blan
kenese /  Paul R e i s e n  e r ,  Justlnsp., Penzlin (Meckl.) /  Rudolf. 
Re i t z ,  LGR., Wiesbaden /  Dr. Leo R e u v e r ,  LGDir., Hoffnungs
thal b. Köln /  D r. Hermann R i c h t e r ,  RA., Dessau /  W alter 
R i n k e ,  Justlnsp., Hamm (Westf.) /  Dr. Wilhelm R ö m e r ,  RA.# 
u. Notar, Hagen (Westf.) /  Franz R o h m a n n ,  Revisor, Berlin- 
Charlottenburg /  Dr. Hans-Wolfhart R o s e n f e l d ,  StA., Jena /  
Peter R ü c k e r t , Amtsanwalt, Fürth /  D r. Gustav R ü h l e ,  RA., 
Stuttgart /  Erich S c h a i d t ,  RegOblnsp., Berlin /  Hermann S e h e -  
f e r , ORegR., Kassel /  D r. Arthur S c h i c k e r ,  Landrat, Schwä
bisch H all /  Hans S c h i e r ,  RegR., Wien /  D r. Albrecht S c h i l 
l i n g  , LG Dir., Frankenthal /  Dr. Erich S c h l e g e l ,  RA. u. Notar, 
Zittau /  Otto S c h m e i d l e r ,  ObKriegsgerR., Liegnitz /  Emil 
S c h m e l z ,  Justlnsp., M arburg/  Ludwig S c h m i d t ,  RA., Essen- 
Bredeney /  Dr. Hans S c h mi t t ,  RA., Bamberg /  Otto S c h mi t t ,  
LGR., Wuppertal-Barmen /  Dr. Otto S c h m i t z ,  RA., München /  
Joseph S c h n e e b e r g e r ,  AGR., Altenfurt b. Nürnberg /  
Dr. Alfred S c h n e i d e r ,  AGR., Königswusterhausen /  Johannes 
Sc hn e i d e r ,  RA. u. Notar, Meerane (Sa.) /  D r. Ludwig S c h n e i 
d e r ,  Justitiar, Coburg /  D r. Kurt S c h o b  e l ,  RA. u. Notar, Leip
zig /  D r. Karl S c h ö n a u e r ,  RegR., Deutschlandsberg /  Hans

Schöne ,  Ass., Ehrenfriedersdorf (Erzgeb.) /  D r. Hellmuth S c h ö n 
he r r ,  Dipl.-Kfm., Berlin-Tempelhof /  Bruno S c h o l l e n d o r f ,  Just
Oblnsp., Danzig /  Herbert S c h r o e d e r ,  Postdir., Hiidesheim /  
Dr. Paul S c h r o e d e r ,  AGR., Eschweiler /  D r. Otto v . S c h r o e -  
t e r ,  Ass., Berlin-Halensee /  Ernst S c h r o t t ,  Justlnsp., Karls
ruhe /  Kar! S c h u c h ,  Postrat, Berlin /  Arthur S c h u d e r ,  Just
Oblnsp., Könitz /  Gregor S c h ü p p e r t ,  OStA., Schweihfurt /  Fritz 
S c h u l t ,  LGR., Schwerin /  Ernst S c h u l t z - U l r i c h ,  Syndikus 
a. D., Berlin-Charlottenburg /  Dr. Fritz S c h u l z e ,  Krim.-Koni- 
missar, .Berlin-Weißensee /  Dr. Alfred S c h w a r z i n g e r ,  LGDir., 
Wien /  Dr. Oskar S e i d 1 e r , StA., Berlin-Schöneberg /  Jakob 
S i e b e n b o r n ,  AGR., Bensberg-Frankenforst /  Adolf S p o r e r ,  
Justlnsp., Augsburg /  Rudolf S t a m m  e r ,  Justlnsp., Stuttgart-Bad 
Cannstatt /  D r. Kurt S t a n g n e t h ,  Bürgermeister i. R., Berlin- 
Lichterfelde /  Otto S t a u c h ,  Bücherrev., Rudolstadt /  Hans 
S t e i n e r t ,  RA., W .- Elberfeld /  W alter S t e i n k o p f ,  Dipl.-Kfm., 
Leipzig /  Dr. Emil S t ö c k l e ,  Dipl.-Kfm., Stuttgart /  Johannes 
S t o l l e ,  Stadt. Rechtsrat, Chemnitz /  D r. Karl S t r a s s e r ,  Ger
Ref., Graz-Wetzelsdorf /  Otto S t r e u b e r ,  ORegR., Bernburg /  
D r. Hans-Wilhelm T a p p e ,  LGR., Dessau /  Heinrich T e b a r t z ,  
Ass., Kempen /  Hugo T h e  e s , Bücherrev., Schwerin /  D r. W alter 
T i e  m a h n ,  RegAss., Königsberg (Pr.) /  Dr. Herbert T r a i n e ,  
LGR., Wiesbaden /  W illy T r e p t o w ,  Justlnsp., Köslin /  D r. Ru
dolf U h l i g ,  RA., Dresden /  Fritz V o g t ,  Justlnsp., Beelitz 
(M ark) /  Theodor V o g t ,  RA. u. Notar, Havelberg /  Dr. Erich 
V o i g t ,  AGR., Jüterbog /  Dr. Kurt W a l t h e r ,  RegR., Schwein- 
furt 7  D r. Karl W a l t z i n g e r ,  RegR., Saarbrücken /  Joachim 
W e h n e r ,  Ass., Potsdam-Babelsberg /  August W e i c h  e r t ,  Just- 
InspAnw., Oranienburg /  Kurt W e i d e m a n n ,  RegR., Breslau /  
"Franz W e i d e n  b ac h  e r ,  Justlnsp., Nürnberg /  Georg W e i g t ,  
GerAss., Glogau /  D r. Wilhelm W e i ß  , RA. u. Notar, Berlin-Erk
ner /  W alter W e r n e r ,  Bergrat, Gleiwitz /  Fritz W  i e s e r , Bez.- 

1 Notar, Crailsheim /  Hermann W i l l e ,  GerRef., Wittenberge /  Fritz 
W i n k l e r ,  LandwirtschR., Berlin-Dahlem /  Paul W  ö r n e r , Not.- 
P rakt, Backnang /  Dr. Herbert W o l f f ,  Ass., Berlin-Pankow / 
D r. Fritz Z a p p e ,  RA., Breslau /  D r. W alter Z o r n ,  Abt.-Leiter, 
Saarbrücken.

D as  K r i e g s v e r d i e n s t k r e u z  II .  Kl asse ohne  S c h w e r t e r  
Karl E d e n ,  OStA., Düsseldorf /  Hermann F e h l e r ,  ORegR., 

Dombrowa (Oberschi.) /  Dr. Fritz G r a ß ,  Volkswirtschaftier, Ber- 
lin-Charlottenburg /  Werner H e u b e l ,  Reichsbahnrat, Münster 
(Westf.) /  D r. Erwin K l e i n b o e c k ,  RegR., Villingen /  Wolfgang 
M e i e r ,  Ass., Hamburg /  D r. Ulrich M ü l l e r ,  L G D ir, Kalisch 
(Warthel,) /  D r. Otto N e u f f e r ,  RegR., Stuttgart /  D r. Kurt 
S e h e n d e ! ,  RegR, Landsberg (Warthe) /  D r. Rudolf S c h r ä 
d e r ,  R egD ir, Hamburg-Niensteedten /  Dr. Hanns T  r i e b e 1, 
Landesoberverwaltungsrat, Kattowitz /  Dr. Albert W e h ,  O L G R , 
Krakau /  Felix W e i g e l t ,  R egD ir, Hannover /  Johannes 
W i e c k ,  Landrat, Wohlau (Schl.).

Für den Rech tswahre r  im K r iegse insa tz

Die ISntwicklung der Marktordnung im  Kriege
Von Dr. M e r k e l ,  Berlin

1. Die landwirtschaftliche Marktordnung hatte zunächst 
eine a g r a r  p o l i t i s  che.Aufgabe zu erfüllen. Sie sollte 
die zerrütteten landwirtschaftlichen Märkte ordnen, die zu
sammengebrochenen Erzeugerpreise auf einen auskömm
lichen Stand heben und die Absatzverhältnisse durchgrei
fend verbessern. Sehr bald zeigte sich, daß mit der neu- 
geschaffenen Marktorganisation und mit den Mitteln der 
neuentwickelten Markttechnik auch Fragen von w e h r 
w i r t s c h a f t l i c h e r  Bedeutung gelöst werden konn
ten1). So war es möglich, den friedenswjrtschaftlichen 
Marktaufbau auch für die kriegswirtschaftlichen Versor
gungsaufgaben nutzbar zu machen und die Friedenswirt
schaft ohne größere Reibungen in die Kriegswirtschaft 
überzuführen.

2. Bei Kriegsbeginn wurde die B e w i r t s c h a f t u n g  
eingeführt* 2 *). Die Bewirtschaftung geht in verschiedener 
Hinsicht über die Notwendigkeiten der Marktordnung 
hinaus. Durch die R a t i o n i e r u n g  werden die Haus
haltungen der Verbraucher stärker betroffen. Die B i n 
d u n g e n  des Erzeugers, Verarbeiters und Verteilers 
müssen im Hinblick auf die knappe Versorgungslage ver

1) Vgl. M e r k e l ,  „Kriegswirtschaft, Planwirtschaft, geordnete 
Marktwirtschaft“ , Odal 1934, S .747; M e r k e l ,  „Wehrwirtschaft“ , 
Odal 1936, S.936; M e r k e l ,  „Die Aufgaben des Reichsnährstan
des ln der Wehrwirtschaft“ in „Die nationale Wirtschaft“ 1936, 326.

2) V O . über die öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl. 1, 1521),

stärkt werden. Endlich nimmt auch der St aa t  einen 
stärkeren Einfluß auf den Wirtschaftsablauf.

T r ä g e r  der Bewirtschaftung sind die H a u p t  Ve r 
e i n i g u n g e n  und die ihnen unterstehenden Gebiets
zusammenschlüsse. Sie regeln auf Grund von Bevvirt- 
schaftungs- und Verteilungsplänen die Erfassung, Ver
wertung und Verteilung der bewirtschafteten Erzeugnisse. 
Diese gelten als beschlagnahmt. Die Beschlagnahme be
wirkt, daß über das Erzeugnis nur nach Maßgabe der 
geltenden Bestimmungen verfügt werden darf.

Bei jeder Hauptvereinigung kann eine Geschäftsabfei- 
lung errichtet werden. Diese hat die Aufgabe, für die 
Abnahme, Bezahlung und Unterbringung der zu über
nehmenden Erzeugnisse, für die Bereitstellung des Wehr
machtbedarfs und die Verwaltung der Vorräte zu sorgen. 
Soweit zur Lenkung der Einfuhr und der Vorratswirt
schaft Reichsstellen vorhanden waren, haben diese die 
Aufgabe einer Geschäftsabteilung übernommen. So wurde 
die Reichsstelle für Getreidie, Futtermittel und sonstige 
landwirtschaftliche Erzeugnisse Geschäftsabfeilung der 
Hauptvereinigung der deutschen Getreide- und Futter
mittelwirtschaft. Neu gebildet wurde z. B. die Geschäfts
abteilung der Hauptvereinigung der deutschen Kartoffel
wirtschaft. Für die verschiedenen Zweige der Ernährungs
wirtschaft wurde die öffentliche Bewirtschaftung durch 
eine Reihe von Einzelverordnungen v. 7. Sept. 1939 (RGBl. 
I, 1705 ff.) eingeführt. Die Hauptvereimgungen habe;;
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alsdann durch Einzelanordnungen die bis dahin geltenden 
Bestimmungen der Friedensmarktordnung auf die Kriegs
verhältnisse umgestellt. Die Anordnungen werden jeweils 
im Verkündungsblatt des Reichsnährstandes veröffentlicht.

3. Um die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten zu ver
stärken und um der Organisation der Ernährungswirt
schaft eine verstärkte Autorität zu sichern, wurde der 
Reichsnährstand stärker an die staatliche Wirtschafts
verwaltung herangerückt3). In der Mittelinstanz wurden 
die Landes- (Provinzial-) Ernährungsämter, in der Unter
instanz die Ernährungsämter gebildet. Der Reichsnähr
stand stellte diesen Dienststellen seine Organisation zur 
Verfügung. Die Dienststelle der Landesbauernschaft bildet 
die Abteilung Bedarfsdeckung des Landesernährungs
amtes, die Kreisbauernschaft die Abteilung Bedarfs
deckung des Ernährungsamtes. Die Kreisbauernschaften 
und Landesbauernschaften haben die Aufgabe, für die 
ordnungsmäßige Wirtschaftsführung in den Erzeuger
betrieben Sorge zu tragen und alle Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Viehhaltung, der Ernte und der recht
zeitigen Ablieferung von Erzeugnissen zu treffen. Die 
Hauptvereinigungen und ihre Untergliederungen sind 
bestehengeblieben. Sie lenken wie bisher den W irt
schaftsablauf. Der Sache nach handelt es sich also um 
die Fortführung der vom Reichsnährstand und seinen 
Gliederungen erfüllten Aufgaben in der durch die Kriegs
wirtschaft bedingten Verstraffung. Daneben obliegt den 
Landesernährungsämtern und den Ernährungsämtern die 
Aufgabe der Verbrauchsregelung. Hierfür sind die Be
hörden der inneren Verwaltung zuständig. Ihre Aufgabe 
ist es, den Bedarf festzustellen, Haushaltslisten aufzu
stellen, Bezugskarten auszugeben und für die ordnungs
mäßige Verteilung der Lebens- und Futtermittel zu 
sorgen.

4. Während des Krieges erkennt man wieder den Vor
rang des Nahrungsbedarfs, der täglich in gleicher Dring
lichkeit auftritt und gedeckt werden muß, und zwar bei 
Millionen von Einzelverbrauchern. Um die Versorgung 
in dem industrialisierten und verstädterten Deutschland 
durchführen zu können, wurde die R a t i o n i e r u n g  ein
geführt. Art und Umfang der Zuteilungen werden für 
jede Zuteilungsperiode durch Erlaß des Reichsministers 
für Ernährung und Landwirtschaft bekanntgegeben, der 
im „Deutschen Reichsanzeiger“  veröffentlicht wird. Grund
lage der Rationierung ist die Zuteilung an den Normal
verbraucher. Große Verbrauchergruppen sind jedoch im 
Hinblick auf ihren abweichenden Ernährungsbedarf gpnstir 
ger behandelt. -Schwer- und Schwerstarbeiter erhalten 
Zusatzkarten, Lang- und Nachtarbeiter bekommen Zu
lagen. Für bestimmte Arbeitnehmergruppen wird Voll
milch zugeteilt. Für werdende und stillende Mütter, 
Wöchnerinnen, kranke und gebrechliche Personen werden 
Zuteilungen gewährt. Die Zuteilungssätze für Kinder und 
Jugendliche bleiben hinter den Sätzen der Normalver
braucher zurück. Für Urlauber der Wehrmacht werden 
Urlauberkarten ausgegeben. Für die Verpflegung in Gast
stätten, Kantinen und ähnlichen Einrichtungen und auf 
Reisen können im allgemeinen die Einzelabschnitte der 
Haushaltskarten verwendet werden. Bei längeren Reisen 
ist ein Umtausch in Reisemarken (z. B. bei Fett) not
wendig oder möglich.

Eine besondere Stellung nehmen die Selbstversorger 
ein. Im wesentlichen handelt es sich um die Inhaber von 
landwirtschaftlichen Betrieben, um die Empfänger von 
Deputaten, Altenteilen u. dgl. Ihre Versorgungssätze wer
den gleichfalls durch Erlaß des Reichsministers für Er
nährung und Landwirtschaft geregelt.

s) V O . über Wirtschaftsverwaltung v. 27. Aug. 1939 (RGBl. 1 ,1483).

S c h l e g e l b e r g e r - H o c h e :  D a s  R e c h t  d e r  N e u z e i t ,  
1914— 1942. 17. Aufl. von Dr. W e r n e r  H o c h e ,  M inDirig. im 
R M dl. Berlin 1942. Verlag Franz Vahlen. 626 S. Preis geb. 10 31M. 
Die Übersicht ist nach den bisherigen Grundsätzen bis zum 

1. Jan. 1942 fortgeführt und ergänzt worden. Sie enthält nunmehr 
auch sämtliche Rechtsvorschriften des Reiches für die eingeglie
derten Ostgebiete. Schriftleitung.

Der Verbraucher gibt beim Warenbezug die Einzel
abschnitte der Lebensmittelkarten seinem Verkäufer. Bei 
der Bestellung einzelner Erzeugnisse ist ein Bestellschein 
abzugeben. Der Verteiler erhält vom Ernährungsamt in 
gleichem Umfang Bezugsscheine, die zum Bezug ent
sprechender Mengen vom Großverteiler, Hersteller, be
rechtigen. Die Höhe der Lebensmittelzuteilungen hängt 
von der Versorgungslage ab. Gewisse Änderungen brachte 
der Erlaß v. 24. Febr. 1942 (DRAnz. v. 19. März 1942).

Verstöße gegen die Verbrauchsgüterregelung stehen 
unter Strafe. Strafbar ist insbesondere der Bezug oder die 
Hergabe bezugsbeschränkter Erzeugnisse ohne Bezugs
berechtigung, die Erschleichung einer Bezugsberechti
gung, die Vorenthaltung bezugsbeschränkter Erzeugnisse 
gegenüber dem Verbraucher. Maßgebend ist die Ver
brauchsregelungsstrafverordnung v. 6. April 1940 (RGBl. 
I, 610) i. d. Fass. v. 26. Nov. 1941 (RGBl. I, 734),

5. Das Marktrecht und die Technik der Marktgestal
tung war bereits bei Ausbruch des Krieges in, einem um
fassenden und geschlossenen System entwickelt. Im ein
zelnen sind die hier maßgebenden Rechtsfragen dar
gestellt bei M e r k e l ,  „Die Marktordnung und ihr 
Recht“ , 1942. Die Entwicklung seit Kriegsbeginn hat im 
grundsätzlichen nichts geändert. Änderungen ergaben sich 
nur insoweit, als es durch die Notwendigkeiten der Er
zeugung oder der Versorgung bedingt war. So wurde 
auf die Q u a l i t ä t  einzelner Erzeugnisse Einfluß ge
nommen. Während des Krieges dürfen bestimmte Wurst
sorten nicht hergestellt werden. Der größte Teil der in 
den Verkehr kommenden Milch1 wird entrahmt. Der Fett
gehalt des Käse ist ebenso herabgesetzt wie das Stamm
würzegehalt des Bieres. Der Kaffee- und Tee verbrauch 
ist auf heimische Erzeugnisse umgelenkt. Bei der Her
stellung von Süßwaren und Trinkbranntweinen dürfen 
bestimmte Rohstoffe nicht oder nur in eingeschränktem 
Umfang verwendet werden. Der Ausmahlungsgrad von 
Getreide wurde stark heraufgesetzt. Diese Sparmaß
nahmen sind zeitbedingt.

Die R a t i o n a l i s i e r u n g  des M a r k t e s  und der 
Lieferungsbeziehungen wurde weiter fortgesetzt. Vor 
allen Dingen wurden die Absatzwege noch weiter be
reinigt und lebensunfähige oder volkswirtschaftlich un
nötige Betriebe ausgeschaltet, so auf dem Gebiet der 
Getreidewirtschaft und der Brauwirtschaft4). Auch die 
Margarineverteilung wurde im August 1940 durchgrei
fend vereinfacht.

Die P r e i s e  wurden weiter stabil gehalten. Nur wo 
es aus Gründen der Leistungssteigerung dringend ge
boten war, wurde eine Preisaufbesserung gewährt, um 
die gestiegenen Produktionskosten zu decken oder einen 
Anreiz zur verstärkten Ausweitung der Erzeugung zu 
gewähren, so bei Milch (VO. v. 27. Febr. 1940 [RGBl. I, 
422]) und Kartoffeln (Anfang 1942).

6. Anhangsweise ist endlich noch zu bemerken, daß 
die Rechtsgedanken der deutschen Marktordnung in1 ab
gewandelter Form auch im Protektorat und im Gouverne
ment angewendet weiden5). Auch im übrigen Europa 
zeigen sich teilweise Ansätze zu einem Neuaufbau der 
landwirtschaftlichen Märkte. In einzelnen Ländern wird 
hierbei auch auf das deutsche Vorbild zurückgegriffen6).

ä) Vgl. W i n k e l s t e r n ,  „Berufsbereinigung und Regelung der 
Lieferbeziehungen bei der Verteilung von Mehl und Brot“ : RdRN. 
1941,665; W i l k e ,  „Die Durchführung der brauwirtschaftlichen 
Flurbereinigung“ : RdRN. 1941, 409.

5) Vgl. R ä u b e r ,  „Die Rechtsgrundlagen zur Sicherung der 
Ernährung und zur Förderung der Landwirtschaft im General
gouvernement“ : RdRN. 1940, 426.

6) M ü l l e n b u s c h ,  „Organisationsentwicklung der Ernährungs
wirtschaft im Ausland“ : RdRN. 1942, 189.

Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g ,  Zwangsversteigerungsgesetz, Gerichts
verfassungsgesetz, Rechtsverkehr mit dem Ausland, Arbeits
gerichtsgesetz, Mieterschutzgesetz, Gerichtskostengesetz, Gebüh
renordnung für Rechtsanwälte mit Ergänzungs- und Durch
führungsvorschriften. Textausgabe mit Verweisungen und Sach
verzeichnis. 26., neubearb. Aufl. nach dem Stand vom 1. März 
1942. München und Berlin 1942. Verlag Beck. X X IV , 829 S. 
Preis geb. 4,80 3UI.

S c h r i f t t u m
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Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidung em
aus dem Wettbewerbsrecht S. 1062Jf. N r. 7, 8 ; Ausschaltung der Juden S. 1069 N r. 15

Zivilrecht

Handels- und Wirtschaftsrecht
1. KG. — § 18 Abs. 2 HGB. Phantasieworte, die auf 

„ag“ endigen, deuten in einer Firma auf eine Aktiengesell
schaft hin und sind deshalb bei einem in anderer Reclüs- 
form bestehenden Unternehmen nur zulässig, wenn es min
destens früher von einer Aktiengesellschaft betrieben wor
den ist.

Im Oktober 1941 wurde eine neu gegründete OHG. der 
Kaufleute Dr. Ra. und Direktor Ba. unter der Firma „Ra- 
bag, Inhaber Dr. Ra-----und'Direktor Ba. < . in das Han
delsregister eingetragen. Die Industrie- und Handelskam
mer hält diese Firma für unzulässig, weil das Firmenwort 
„Rabag“  auf eine Aktiengesellschaft hindeute, und be
treibt die Einleitung eines Amtslöschungsverfahrens aus 
§ 142 FGG. Das KG. hat entgegen der Auffassung der 
Vorinstanzen die Unzulässigkeit der Firma bejaht, und 
zwar aus folgenden Gründen:

Es ist anerkannt, daß ein Kaufmann zur Unterschei
dung seines Geschäftes von anderen Firmen nach Be
lieben Phantasiebezeichnungen wählen darf, vorausge
setzt, daß eine solche Bezeichnung niemanden täuschen 
kann. Die gewählte Firma muß also wahr sein. Ob sie 
dieser Forderung entspricht, ist nach der Verkehrsauf
fassung zu beurteilen. Hierbei kommt es nicht auf be
sonders scharfsinnige oder erfahrene Personen und nicht 
auf besonders unerfahrene an, sondern auf den Durch
schnitt.

Phantasieworte mit der Endung „ag“  werden nun er
fahrungsgemäß vornehmlich zur Abkürzung der Firma 
einer Aktiengesellschaft verwendet und deuten dem
gemäß auf eine Aktiengesellschaft hin (z. B.: Bewag, 
Gasag, Preußag, Wumag, "Bubiag). Das g ilt auch vo&n 
dem Zusatz „Rabag“ . Es ist allerdings richtig, daß die
ser Zusatz für sich allein niemals die vollständige Firma 
einer Aktiengesellschaft darstellen konnte, sondern nur 
die Abkürzung einer solchen. Es ist ferner richtig, daß 
infolgedessen die Firma „Rabag, Inhaber und usw.‘“ 
nicht von einer Aktiengesellschaft abgeleitet sein kann. 
Das ist aber nur für einen Kenner des Firmenrechtes 
ohne weiteres ersichtlich. Dagegen wird die große Mehr
zahl der in Betracht kommenden Personen geneigt sein, 
ohne gründliches Nachdenken aus dem Firmenworte „Ra
bag“  den Schluß zu ziehen, daß es mindestens früher ein
mal zur Firma einer Aktiengesellschaft gehört habe, deren 
Unternehmen von den jetzigen Inhabern fortgeführt werde. 
Das g ilt um so mehr, als das Firmenwort „Inhaber“ , wenn 
es auch zur Bildung einer neuen Firma verwendet wer
den darf, doch immerhin auch im Sinne von „Nachfolger“  
gemeint sein kann ( G r o s c h u f f :  J\V. 1936, 1791, 1792).

Die beanstandete Firma ist hiernach, was nach § 18 
Abs. 2 HGB. ein Einschreiten des Registergerichtes recht
fertigt, mindestens g e e i g n e t ,  das Publikum irrezu
führen.

(KG., l.ZivSen., Beschl. v. 5. Febr. 1942, 1 Wx 447/41.)
*

2. RG. — §§ 114, 125, 139 HGB. Ist in dem Gesell
schaftsvertrag einer OHG. bestimmt, daß die Gesellschaft 
beim Tode eines Gesellschafters mit dessen Erben fort
gesetzt werden solle, und hatte der verstorbene Gesell
schafter die Vertretungsbefugnis, so haben, wenn sich nicht 
aus dem Gesellschaftsvertrage ausdrücklich oder still

schweigend etwas anderes ergibt, grundsätzlich auch des
sen einzelne Erben diese Befugnisse, selbst wenn ein an
derer Gesellschafter davon ausgeschlossen ist.

Die Kh zu 1 ist eine OHG. Im Handelsregister stehen 
als Gesellschafter der Kaufmann G. und die KI. zu 2 
und 3, S. und seine Ehefrau, eingetragen. Es ist ferner 
vermerkt, daß die Kl. zu 3 von der Geschäftsführung 
ausgeschlossen und daß dem Bekl. Prokura erteilt wor
den ist. Am 25. Febr. 1919 nahm G. die Kl. zu 2 und 3, 
seinen Schwiegersohn und seine Tochter, in das bisher 
von ihm allein betriebene Geschäft als Gesellschafter 
auf. Nach § 3 des Gesellschaftsvertrages sind G. und S. 
zur Führung der Geschäfte berechtigt und allein ver
tretungsberechtigt. Frau S. ist nach der Anmeldung im 
Handelsregister von der Befugnis, die Gesellschaft zu 
vertreten, ausgeschlossen. Nach § 5 soll im Falle des 
Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft nicht auf
gelöst werden, sondern dessen Anteil seinen Erben zu
stehen.

G. ist am 10. Okt. 1933 gestorben. In seinem Testa
ment hat er u. a. bestimmt, daß sein Anteil an der Ge
sellschaft von 75o/o in Höhe von 25% an seinen Sohn 
Karl-Heinz G. und in Höhe von 500/0 auf seine Töchter, 
Ilse, Barbara und Ursula, unter sich zu gleichen Teilen 
übergehen solle, daß Geschäftsführer der OHG. sein 
Sohn, sein Schwiegersohn S, und der Bekl. Su. sein 
sollen und daß er den Bekl. zu seinem Testamentsvoll-' 
Strecker ernenne.

Nach dem Erbschein sind Erben des G. seine Ehefrau 
und seine fünf Kinder, darunter Frau Ilse H., geworden. 
Diese übertrug dem Bekl. durch Vertrag ihren Anteil am 
Nachlaß ihres Vaters. Unter den Parteien sind Meinungs
verschiedenheiten über die durch den Erwerb dieses Erb
anteils geschaffene Rechtslage entstanden. Sie sind zwar 
darüber einig, daß der Bekl. die Rechtssteilung eines Ge
sellschafters erworben habe; die Kl. bestreiten ihm aber 
das Recht zur Geschäftsführung und Vertretung der Ge
sellschaft.

Sie haben deshalb Klage erhoben und u. a. beantragt,
I. 1. den Bekl. zu verurteilen, dabei mitzuwirken, daß zum 

Handelsregister angemeldet wird: der Mitgesell
schafter Su. ist von der Führung der Geschäfte und 
der Vertretung ausgeschlossen.

2. hilfsweise: festzustellen, daß der Bekl. verpflichtet 
ist, dabei mitzuwirken, daß zum Handelsregister die 
obige Anmeldung erfolge,

3. ganz hilfsweise: festzustellen, daß der Bekl. an der 
Kl. zu 1 nicht geschäftsführungs- und auch nicht 
vertretungsbefugt sei.

Das LG. hat nach dem zweiten Hilfsantrag festgestellt, 
daß dem Bekl. die Führung der Geschäfte der Gesell
schaft nicht zustehe; den Hauptantrag und den ersten 
Hilfsantrag hat es abgewiesen. Beide Teile haben gegen 
dieses Urteil Berufung eingelegt, die Kl., weil nicht nach 
ihrem Hauptantrag erkannt ist, der Bekl., weil die Klage 
nicht ganz abgewiesen worden ist.

Das BG. hat die Berufung der KL zurückgewiesen und 
auf die Berufung des Bekl. auch den Antrag auf Fest
stellung, daß dem Bekl. nicht die Führung der Geschäfte 
der Gesellschaft und die Vertretung zustehe, abgewiesen.

Die Rev. der Kl. hatte Erfolg.
Die Parteien streiten darüber, ob der Bekl. Gesell

schafter der OHG. mit der Befugnis, deren Geschäfte zu 
führen (§114 Abs. 1 HGB.) und sie zu vertreten (§125 
Abs. 1 HGB.), geworden ist. Da der Bekl. seinen An
spruch in erster Linie auf den Erwerb des Erbanteils der
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Frau Ilse H. stützt, ist zunächst zu untersuchen, ob diese 
die Rechte der Geschäftsführung und der Vertretung ge
habt hat. Das führt zu der Frage, ob die Erben eines 
Gesellschafters, mit denen nach dem Gesellschaftsvertrag 
die Gesellschaft festgesetzt wird, diese Rechte haben. 
Das Gesetz regelt diese Frage nicht ausdrücklich. Das 
RG. hat im Urt. v. 5. Mai 1905, I 632/04: Holdheims- 
MSchr. 1905, 233 ausgeführt, wenn im Gesellschaftsver
trag ^bestimmt sei, daß die Gesellschaft mit den Erben 
fortgesetzt werde, so trete jeder einzelne Erbe auf Grund 
des Vertrages in die Gesellschaft und in die Rechts
stellung des Erblassers in der Gesellschaft ein, daraus 
folge an sich, daß er die Befugnis der Geschäftsführung 
und der Vertretung habe, die der Erblasser gehabt habe. 
Diese Auffassung wurde auch im Schrifttum überwiegend 
vertreten. Später sind gegen diese Meinung Bedenken er
hoben, und es ist die Ansicht vertreten worden, ob die 
Erben Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis hät
ten, richte sich nach dem Gesellschaftsvertrag; wenn nach 
diesem alle Gesellschafter diese Befugnis hätten, so hätten 
es auch die Erben; sei aber ein Teil der Gesellschafter 
davon ausgeschlossen, so gelte das auch für die Erben, 
gleichviel ob der Erblasser gerade zu den Ausgeschlos
senen gehöre oder nicht, weil das Recht zur Vertretung 
und Geschäftsführung persönliche Vertrauenssache sei. 
Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. 
Allerdings können dadurch, daß die Erben diese Befug
nisse erhalten, unter Umständen Schwierigkeiten ent
stehen. Sie können in den persönlichen Eigenschaften des 
Erben beruhen oder sich daraus ergeben, daß zahlreiche 
Miterben beteiligt sind, so daß sich die Zahl der ge
schäftsführenden und vertretungsberechtigten Gesellschaf
ter unzweckmäßig erhöht. Diese Schwierigkeiten können 
sich aber auch in dem Falle ergeben, wo alle Gesell
schafter Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 
haben. Diese Gründe sind deshalb nicht stichhaltig da
für, daß in dem Falle, wo ein oder mehrere Gesellschafter 
diese Befugnisse nicht haben, auch die Erben eines 
nichtausgeschlossenen Gesellschafters diese Rechte nicht 
haben sollen. Das muß namentlich deshalb gelten, weil 
der Ausschluß einzelner Gesellschafter manchmal nur in 
dessen persönlichen Verhältnissen begründet sein wird. 
Die genannte Auffassung läßt sich auch nicht damit be
gründen, daß §139 HGB. von der Nachfolge in diese 
Rechte nichts sagt; denn diese Gesetzesbestimmung 
regelt die Rechtsfolge des Eintritts des Erben nur unter 
dem Gesichtspunkt der Stellung eines Kommanditisten. 
Dazu kommt, daß mit den genannten Befugnissen wegen 
der damit verbundenen Pflichten gleichzeitig häufig be
sondere Vergünstigungen, insbesondere Gewinnanteile, 
verbunden sind. Es wäre einerseits unbillig, wenn der 
Erbe diese weiter beziehen würde, obwohl er von der 
Geschäftsführungspflicht frei ist; andererseits wäre es 
auch unbillig, wenn der Erbe, der zur Geschäftsführung 
geeignet und gewillt ist, auf den Gewinnanteil verzichten 
müßte, weil er zur Geschäftsführung nicht befugt ist. 
Endlich ergeben sich besondere Schwierigkeiten, wenn 
der einzige zur Geschäftsführung und Vertretung be
rechtigte Gesellschafter stirbt. Es ist zwar richtig, daß 
die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis persön
liche Vertrauenssache ist. Das kann aber nicht dazu 
führen, die Erben von der Geschäftsführung auszuschlie
ßen, weil z. B. ein Gesellschafter, der zu ihnen in keiner 
Beziehung steht, diese Befugnisse aus in seiner Person 
liegenden Gründen nicht hat. Sicher können sich auch 
dann Schwierigkeiten ergeben, wenn die Erben grund
sätzlich in die genannten Befugnisse des Erblassers ein
rücken. Sie lassen sich aber in einem gewissen Umfang 
einmal durch Anwendung der §§117, 127 HGB. beseiti
gen, wonach die Befugnis zur Geschäftsführung und zur 
Vertretung einem Gesellschafter auf Antrag der übrigen 
Gesellschafter durch gerichtliche Entscheidung entzogen 
werden kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Außer
dem kann der Gesellschaftsvertrag eine andere Regelung 
treffen. Das kann auch stillschweigend geschehen und 
wird in der Regel dann angenommen werden müssen, 
wenn einem oder mehreren Gesellschaftern gerade wegen 
ihrer besonderen Geschäftstüchtigkeit oder wegen be
sonderen persönlichen Vertrauens die alleinige Geschäfts
führungs- und Vertretungsbefugnis übertragen worden

ist. Daraus wird in der Regel der Wille der Gesell
schafter zu entnehmen sein, daß nur diese Gesellschafter 
die Befugnisse haben und deshalb sowohl ihre eigenen 
Erben wie die Erben anderer Gesellschafter von diesen 
Befugnissen ausgeschlossen sein sollen. Hiernach muß 
grundsätzlich daran festgehalten werden, daß die Erben 
in der Regel die genannten Befugnisse erhalten, wenn 
ihr Erblasser diese hatte, es sei denn, daß sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag das Gegenteil ergibt.

(RG., U. v. 30. März 1942, II 126/41.)

*

3. RG. -  §§ 291, 10 HGB.; § 1486 ABGB. Der Lauf der 
Verjährungsfrist für eine bestrittene Einzelforderung einer 
Kontokorrentrechnung beginnt mit dem Ablauf der Konto- 
korrentrechnungsperiode.

Die Wirkungen des Kontokorrentvertrages beruhen in 
der Veränderung des Rechtscharakters, den die einzelnen 
Zahlungen und Forderungen durch den Anspruch auf 
periodische Abrechnungen erhalten. Die einzelnen For
derungen können nicht früher geltend gemacht werden 
als nach Schluß der Abrechnungsperiode und gelten als 
bis dahin kreditiert, weshalb eine Verjährung vorher nicht' 
beginnen kann. Aber auch die einzelnen Zahlungen des 
Schuldners gelten nicht als auf bestimmte Forderungen 
gemacht und die Vorschriften über die Anrechnung von 
Zahlungen beim Vorhandensein mehrerer Forderungen 
(§§ 1415, 1416 ABGB.) finden keine Anwendung. Erst 
nach der Saldofeststellu.ng sind die bisherigen Einzel
forderungen in dem Saldo aufgegangen. Eine solche Sal
dofeststellung setzt allerdings voraus, daß es nicht nur 
zur Ziehung des Saldos gekommen ist, sondern daß 
auch das Saldoanerkenntnis vorliege. Die Saldoziehun°- 
ist die Aufstellung der Rechnung durch die rechnung^ 
führenden Teil und erfolgt zu der vereinbarten oder han
delsüblichen Zeit. Dieser Rechnungsabschluß muß aber 
dem anderen Vertragsteil zugehen und von diesem aus
drücklich oder stillschweigend anerkannt werden, wenn 
die Wirkung eintreten soll, daß alle Einzelforderungen in 
dem Saldo aufgehen und nur noch der Saldo als ein
ziger Schuldposten vorhanden sein soll. Kommt es aber 
zu einem solchen Anerkenntnis des Saldos und daher zu 
einer Saldofeststellung nicht, wie dies der Fall ist, wenn 
z. B. eine Einzelforderung des Rechnungsabschlusses be
anstandet wird, so hat dies zur Folge, daß diese Einzel
forderung ihre rechtliche Selbständigkeit behält, nicht in 
dem Saldo aufgeht, sondern gleichsam aus ihm heraus
genommen bleibt. Diese Einzelforderung ist auch nicht 
weiter im Sinne des Konfokorrentvertrages gestundet, 
und ihrer Geltendmachung steht das rechtliche Hinder
nis der Einrede aus dem Kontokorrentverhältnis nicht 
mehr entgegen. Denn das Charakteristische des Konto
korrentverhältnisses liegt eben darin, daß vereinbarungs
gemäß die beiderseitigen Leistungen bis zum Abschluß 
der abgemachten oder durch Gesetz oder Handelsbrauch 
bestimmten Abrechnungsperiode gestundet sein sollen, 
daher nicht früher geltend gemacht werden dürfen und 
nicht früher fällig werden. Der A b l a u f  d i e s e r  R e c h 
n u n g s p e r i o d e  b e s t i m m t  d ah e r  den T a g ,  von 
dem an d i e  V e r j ä h r u n g  zu l a u f e n  b e g i n n t  
(Entsch. des OGH. Wien v. 4. Juni 1929, GZ. 4 Ob 162/29 
veröffentlicht in der Zeitschrift „Die Rechtsprechung“’ 
Bd. 11 S. 128). Daß das Kontokorrentverhältnis nicht ge
kündigt, sondern fortgesetzt wird, ist in einem solchen 
Falle bedeutungslos, und die Stundung der bestrittenen 
Einzelforderung w irkt nicht über den Abschluß der 
Rechnungsperiode hinaus. Da ferner die Vorschriften des 
§1416 ABGB. keine Anwendung finden, kann daher auch 
nicht die Rede davon sein, daß eine solche bestrittene 
Emzelforderung durch die Verrechnung einer Zahlung 
untergeben konnte. Der Lauf der Verjährungsfrist für 
eine bestrittene Einzelforderung beginnt daher mit dem 
Ablauf der betreffenden Rechnungsperiode und richtet 
sich natürlich nach dem Charakter und der Art der selb
ständig gebliebenen und in einem Saldo nicht aufgegan
genen Einzelforderung.

(RG., U. v. 15. April 1942, V III 8/42.)

*
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* .  KG. — § 15 Abs. 5 GmbHG.
1. Die Abtretung von Geschäftsanteilen einer GmbH, 

kann von der Zustimmung des jeweiligen Inhabers einer 
anderen Firma abhängig gemacht werden.

2. Das Registergericht muß dafür sorgen, daß mehr
deutige Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, die auch 
für dritte Personen wichtig sind, vor der Eintragung in 
das Handelsregister klargestellt werden.

In einer notarischen Verhandlung vom 20. Dez. 1941 be
schloß der Kaufmann B., der alleinige Inhaber der Firma
H. Z., als Inhaber sämtlicher Geschäftsanteile einer GmbH., 
daß es zur Rechtswirksamkeit der Veräußerung eines Ge
schäftsanteils „der Genehmigung der Firma H. Z., Allein
inhaber B.“  bedürfe. Die Anmeldung dieser Satzungsände
rung wurde vom Registerrichter, wie folgt, beanstandet: 
Die Abtretung könne nicht an die Zustimmung einer Einzel
firma als solcher, sondern nur an die Zustimmung des Ein
zelkaufmanns B. selbst gebunden werden, da die Firma 
keine eigene Rechtspersönlichkeit habe und Inhaber der 
Geschäftsanteile nicht der jeweilige Inhaber der Firma, 
sondern der durch Zession ausgewiesene Rechtsnachfolger 
sei. Der beurkundende Notar machte demgegenüber gel
tend, daß die nach dem Beschlüsse erforderliche Zustim
mung nur von dem gegenwärtigen Alleininhaber der ge
nannten Firma B. persönlich zu erteilen sei. Eine Beschw. 
wurde vom LG. zurückgewiesen. Die weitere Beschw. hat 
Erfolg gehabt.

Auch das LG. meint, daß die Abtretung eines Geschäfts
anteils nicht von der Zustimmung einer Einzelfirmä als 
solcher, sondern nur von der Zustimmung des Einzelkauf
manns selbst abhängig gemacht werden könne. Hier solle 
aber die Firma die Zustimmung erteilen. Diese Stellung
nahme ist nicht zu billigen.

Nach § 15 Abs. 5 GmbHG. kann der Gesellschaftsvertrag 
die Abtretung von Geschäftsanteilen an bestimmte Vor
aussetzungen knüpfen, insbesondere an die Genehmigung 
der Gesellschaft, aber auch, da die Genehmigung der Ge
sellschaft im Gesetz nur beispielsweise angeführt wird, an 
die Genehmigung eines Gesellschafters oder eines Dritten. 
Hierbei muß die zur Erteilung der Genehmigung berufene 
Person so genau bezeichnet werden, daß sie jederzeit be
stimmbar ist, weil die Regelung andernfalls nicht durch
führbar wäre. Es besteht jedoch kein Grund zu dem Ver
langen, daß die Person darüber hinaus, d. h. ihrem Namen 
nach, schon von vornherein feststehen müsse. Es ist des
halb entgegen der Ansicht der Vorinst, nicht unzulässig, die 
Erteilung der erforderlichen Zustimmung zu einer Abtre
tung dem jeweiligen Inhaber einer Firma zu übertragen. 
Hieran kann der Umstand nichts ändern, daß ein dem 
gegenwärtigen Inhaber der Firma zustehender Geschäfts
anteil auf einen späteren Erwerber des unter der Firma 
betriebenen Geschäftes nicht ohne weiteres, sondern nur 
auf Grund einer besonderen Abtretung übergeht. Denn 
erstens braucht die Befugnis des Firmeninhabers zur Er
teilung der Genehmigung nicht an die Fortdauer seiner Ge
sellschaftereigenschaft gebunden zu sein, und zweitens be
steht immerhin die Möglichkeit, mit dem, Geschäftsvermö
gen der Firma auch den Geschäftsanteil des bisherigen In
habers auf den Erwerber zu übertragen.

Gleichwohl wird dem Anträge nicht ohne weiteres 
stattgegeben werden können. Das Registergericht hat 
dafür zu sorgen, daß Satzungsänderungen, wenigstens 
solche, die auch für dritte Personen wichtig sincf, nur 
dann in das Handelsregister eingetragen werden, wenn 
ihr Inhalt im wesentlichen klar ist und keinen Anlaß 
zu Zweifeln über seine Bedeutung gibt. An dieser Vor
aussetzung fehlt es hier in zwei Richtungen. Es ist 
nicht klar erkennbar, daß die Genehmigung zur Abtretung 
des Anteiles nur von dem Kaufmann B. erteilt werden 
soll, auch wenn er nicht mehr Inhaber der Firma H. Z. 
sein wird. Es ist ferner nicht ersichtlich, ob die neu 
aufgestellte Voraussetzung für die Abtretung eines Ge
schäftsanteils nur solange gelten soll, wie der Kaufmann B. 
(bzw. der jeweilige Inhaber der Firma H. Z.) noch Inhaber 
eines Geschäftsanteils und damit Gesellschafter ist, oder auch 
darüber hinaus. In beiden Punkten muß daher die Bedeu
tung des Beschlusses noch klargestellt werden. Hierzu ge
nügt die Erklärung des beurkundenden Notars nicht, da 
er sich über die Absichten des beschließenden Gesellschaf
ters irren kann. Es genügt aber, daß dieser selbst formlos

eine Erläuterung des von ihm gefaßten Beschlusses gibt, 
da der Beschluß auslegungsfähig ist und zu seiner Aus
legung auch ein außerhalb der notarischen Urkunde lie
gender Umstand, insbesondere eine nachträgliche, die Be
deutung der abgegebenen Erklärung klarstellende Äuße
rung des Erklärenden, verwertet werden kann. Es wird als
dann Sache des Registergerichtes sein, bei der Eintragung 
der Satzungsänderung durch die Fassung des Eintragungs
vermerks die nach dem Wortlaute des Gesellschafterbe
schlusses noch bestehenden Zweifel über dessen Bedeutung 
für den Registerverkehr auszuräumen.

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 28. Mai 1942, 1 Wx 123/42.)
*

5. RG. — § 1 KartVO. Treurabattverträge mit Aus
schließlichkeitsklausel zwischen einem Kartell und einem 
einzelnen Unternehmer fallen unter § 1 der KartVO.

Die KI. ist ein kartellmäßiger Zusammenschluß deut
scher Porzellanfabriken. Nach §35 des Gesellschaftsver
trages sind die Gesellschafter verpflichtet, keinerlei Ge
schäftsverbindungen u. a. mit Händlern anzuknüpfen oder 
fortzusetzen, die den in den Verkaufsverbindungen vor
gesehenen Revers der Gesellschaft nicht unterzeichnet 
haben. In dem Revers verpflichten sich die Händler, 
weiße und dekorierte Porzellangeschirrwaren nur bei 
Verbandsfabriken zu kaufen und sich derartige Waren 
weder unmittelbar noch mittelbar von anderen Porzellan
fabriken zu beschaffen. Weiter heißt es darin:

„An vorstehende Verpflichtungen sind w ir nur gebunden,
1. wenn die Verbandsfabriken nach den Verbands

bestimmungen die in dieser Erklärung bezeichneten Por
zellangeschirrwaren nach Deutschland nur an solche Kun
den verkaufen dürfen, die den Verbandsrevers oder eine 
gleichartige Erklärung wie die vorliegende unterschrieben 
haben;

2. wenn allen Kunden eine gleichmäßige Treuprämie 
auf alle zu den Verbandsbestimmungen berechneten 
Waren von den Verbandsfabriken gewährt wird. Auf 
Fehlporzellan (Bruch) findet eine Vergütung der Treu
prämie nicht statt.

Der Abzug der Treuprämie erfolgt bei Empfang der 
Faktura. Die endgültige Verrechnung der jeweils gekürz
ten Treuprämie wird von der am Schlüsse des Kalender
jahres dem Verbände abzugebenden Versicherung ab
hängig gemacht, daß w ir die vorstehend übernommenen 
Verpflichtungen erfüllt und insbesondere weiße oder 
dekorierte Porzellangebrauchsgeschirrwaren von außen
stehenden Fabriken weder gekauft noch bezogen haben.“

Für die Einhaltung der Bezugsverpflichtung wird den 
Händlern von den Fabriken eine sogenannte Treuprämie 
gewährt, deren Höhe sich nach ihrer Warenabnahme im 
letzten Jahr richtet. Diese Treuprämie wird bei jeder 
Warenrechnung vorab in Abzug gebracht; die endgültige 
Verrechnung erfolgt aber erst nach Jahresschluß, nach
dem der Händler eine von der KI. vorgeschriebene Auf
stellung aller bei den einzelnen Fabriken getätigten Be
züge und eine Versicherung der Richtigkeit dieser An
gaben eingereicht hat.

Die Bekl. ist ein Großhandelsunternehmen für Por
zellan, Steingut und Glas. Sie hat den Revers der KI. 
unterschrieben und für das Jahr 1937 die Erklärung ab
gegeben, daß sie nur bei Verbandsfabriken Ware be
zogen habe. Sie hat für das Jahr 1937 eine Treuprämie 
von 12323,43 iRM erhalten.

M it der Klage verlangt die Kl., die sich die Ansprüche 
der einzelnen Lieferfirmen hat übertragen lassen, die 
Rückzahlung dieses Betrages nebst Zinsen. Sie führt 
hierzu aus, die Bekl. habe entgegen ihrer Erklärung bei 
einem Außenseiter gekauft.

Das LG. hat die Klage nach Beweisaufnahme abgewie
sen. Das BG. hat die Berufung der KI. zurückgewiesen. 
Die Revision blieb erfolglos.

Der BerR. hat zu der Frage, wie der Revers, den die 
Bekl. unterzeichnet hat, rechtlich zu beurteilen ist, nicht 
Stellung genommen.

Die Kl. war jedenfalls für die hier in Betracht kom
mende Zeit ein in die Rechtsform der GmbH, gekleide
tes Preis- und Konditionenkartell Deutscher Porzellan
fabriken. Als Kartellverband hat sie mit der Bekl. den 
Reversvertrag abgeschlossen, der einen sogenannten Treu
rabattvertrag mit Ausschließlichkeitsklausel darstellt, also
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die Bekl. nach den im Revers einzeln festgelegten Be
stimmungen insbes. zum ausschließlichen Verbandsver
kehr verpflichtet. Das KartO. und späterhin das RWiG. 
erblicken in s o l c h e n  Reversverträgen, wenn sie von 
einem Kartellverband ausgehen, Verträge i. S. des § 1 
KartVO. Der erk. Sen. trägt keine Bedenken, dieser Auf
fassung beizutreten. Er hat schon in RGZ. 162,108 =  DR. 
1940,73111 unter Hinweis auf die Rspr. des KartG. aus
geführt, daß es im Gegensatz zu dem Fall der sogenann
ten autonomen Preisbindung der zweiten Hand durch 
Einzelverträge zweifelhaft sei, ob nicht ein solches ko l
lektiv von einem K a r t e l l v e r b a n d  durchgeführtes Re
verssystem unter § 1 KartVO. falle. In der Tat sprechen 
die im Schrifttum und in der Kartellrechtsprechung an
geführten Erwägungen für die Bejahung der Frage, eine 
Stellungnahme, die auch den wirtschaftlichen und macht- 
mäßigen Gegebenheiten in solchen Fällen am ehesten 
gerecht wird. Grundsätzlich fällt deshalb das von der KL 
aufgezogene Reverssystem m it Ausschließlichkeitsklausel 
unter § 1 KartVO.

(RG., II. ZivSen., U. v. 19. Febr. 1941, II 112/41.)
*

6. RG. -  § 11 KartVO. v. 2. Nov. 1923; § 826 BGB.
1. Die Bestimmungen der KartVO. finden auf die Koh- 

lensyndikate keine Anwendung.
2. Es verstößt nicht gegen die guten Sitten, wenn sich 

ein in Monopolstellung befindlicher Großwirtschaftsver- 
band, ohne in Schädigungsabsicht zu handeln oder damit 
die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen zu vernich
ten, weigert, mit einem jüdisch versippten Großhändler 
in Geschäftsverbindung zu treten.

Die verklagte GmbH., deren Vorgängerin das M ittel
deutsche Braunkohlensyndikat 1932 GmbH, war, hat sich 
mit den Besitzern der in einem begrenzten Gebiete M ittel
deutschlands gelegenen Braunkohlenbergwerke, Braun
kohlenbrikettfabriken und ähnlicher Anlagen zu einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Syndikatsgesellschaft 
genannt, zusammengeschlossen zu dem Zweck, die För
derung, den Selbstverbrauch und den Absatz der ihr als 
Mitglieder angehörigen Werksbesitzer für die im Gesell
schaftsvertrage (sogenannten Syndikatsvertrage) in der 
Fassung v. 12. März 1937 näher bezeichneten Erzeugnisse 
zu regeln. Nach1 § 14 des Syndikatsvertrages haben die 
Werksbesitzer ihre gesamte Erzeugung an Brennstoffen 
(mit gewissen Ausnahmen) d̂ er Bekl. zu überlassen; diese 
ist ihrerseits verpflichtet, die ihr auf diese Weise zur 
Verfügung gestellten Brennstoffe nach Maßgabe der Be
stimmungen des Syndikatsvertrages abzunehmen und im 
eigenen Namen für Rechnung der Werksbesitzer zu. ver
kaufen. Bis zum 31. März 1939 hat die Bekl. nur an 
Werkshandelsgesellschaften verkauft. M it Wirkung vom 
1. April 1939 an ist sie auf Veranlassung des Reichswirt
schaftsministers im Einvernehmen mit den zuständigen 
übergeordneten Organen der Kohlenwirtschaft und der 
Spitzenorganisation des Kohlenhandels Deutschlands dazu 
übergegangen, unter bestimmten Voraussetzungen auch 
freie, nicht werkgebundene Großhändler in den Kreis 
ihrer Abkäufer aufzunehmen, die sie als „Großhändler 
I. Hand“  bezeichnet. Für die Zeit vom 1. April 1940 an 
hat sie den Kreis der freien Großhändler I. Hand durch 
Herabsetzung des bisher erforderten Mindestumsatzes 
mitteldeutscher Briketts von 40000 t  (in der Zeit vom 
1. Okt. 1937 bis 30. Sept. 1938) auf 30000 t (in der Zeit 
vom 1. Okt. 1938 bis 30. Sept. 1939) erweitert. Das Recht 
zum unmittelbaren Bezug bei der Bekl. räumt dem Ab
nehmer I. Hand vor den nachgeordneten Händlern neben 
dem in einem größeren Rabatt bestehenden Handels
nutzen I. Hand wirtschaftlich den Vorteil ein, daß er 
über bestimmte Monatsmengen mit Sicherheit disponieren 
und somit seinen Abnehmern sowohl mengenmäßig wie 
zeitlich feste Zusagen über die Belieferung der Aufträge 
geben kann, da seine Lieferaufträge von der Bekl. im 
Monat mit einem Zwölftel der abgeschlossenen Jahres
menge, bezogen auf die jeweils zur Verfügung stehende 
Brennstofferzeugung der mitteldeutschen Werke, beliefert 
werden.

Gemäß § 26 Nr. 4 des Syndikatsvertrages hat die Ver
sammlung der Werksbesitzer Richtlinien für das Ge
schäftsjahr 1940/41 (1. April 1940 bis 31. März 1941) er
lassen, die nach einem späteren Beschluß für die Dauer

des Syndikatsvertrages in Geltung bleiben sollen, wenn 
auch — nach der Behauptung der Bekl. — mit der Maß
gabe, daß in den folgenden Jahren weitere Großhändler 
zum Handel I. Hand nicht mehr zugelassen werden; diese 
Richtlinien enthalten die folgenden Bestimmungen:

,,a) Allgemeine Richtlinien
Der freie Kohlengroßhandel wird auch weiterhin neben 

den bisherigen Abnehmern I. Hand zum unmittelbaren 
Bezug mitteldeutscher Brennstoffe beim Syndikat gleich
berechtigt zugelassen. Für die Zulassung gelten allgemein 
die nachstehenden Bestimmungen:

1. Die Zulassung als Großhändler zum unmittelbaren 
Bezug (Großhändler I. Hand) kann nur mit Wirkung 
vom Beginn eines jeden Geschäftsjahres an erfolgen. 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April eines jeden Jahres 
und endet am 31. März des folgenden Jahres. Der An
trag auf Zulassung ist spätestens bis zum 1. Jan. eines 
jeden Jahres für das nächste Geschäftsjahr zu stellen.

2. M it jedem als Großhändler zugelassenen Abnehmer 
ist ein jeweils für die Dauer eines Geschäftsjahres gel-. 
tender Kaufvertrag abzuschließen.“

M it Schreiben v. 30. Dez. 1939 hat der KL, der unter 
der Firma seines Namens den Großhandel 'mit Kohlen 
betreibt und in der Zeit vom 1. Okt. 1938 bis 30. Sept. 
1939 einen Absatz von mehr als 50 000 t  mitteldeutscher 
Briketts gehabt hat, an die Bekl. den Antrag gerichtet, 
auch seine Firma als Großhändlerin I. Hand zuzulassen. 
Hierauf forderte die Bekl. von dem KL mit Schreiben 
v. 4. Jan. 1940 „zur Vorbereitung eines eventuellen Ab
schlusses für das Geschäftsjahr 1940/41“  Aufstellungen 
über seinen Bezug an Briketts, Rohkohle und Grudekoks 
in der Zeit vom 1. Okt. 1938 bis zum 30. Sept. 1939. Nach
dem der KL 'die von ihm geforderten Aufstellungen der 
Bekl. eingereicht hatte, übersandte die Bekl. dem KL 
mit Schreiben v. 17. Febr. 1940 unter Bezugnahme auf die 
Absprache v. 12. Febr. 1940 zunächst den Entwurf eines 
Abschlußbriefs für das Geschäftsjahr 1940/41 mit der Bitte 
um baldige Einreichung der als Sicherheit in Aussicht 
gestellten Bürgschaft. Am 5. März 1940 übersandte die 
Bekl. dem KL den mit dem Entwurf übereinstimmenden 
Abschlußbrief selbst mit der Bitte, ihr baldigst die Ein
verständniserklärung zu dem Abschlußbriefe zugehen zu 
lassen. Noch bevor der KL der Bekl. die erbetene Gegen
bestätigung hatte zukommen lassen, focht die Bekl. mit 
Brief v. 9. März 1940 den unter dem 5. März 1940 „be
stätigten“  Abschlußvertrag wegen Irrtums über die ras
sische Abstammung der Ehefrau des KL nach § 119 Abs. 2 
BGB. an, da sie von dieser Tatsache erst jetzt durch eine 
Parteidienststelle (nämlich durch Schreiben der Kreis
leitung L. der NSDAP, v. 7. März 1940) Kenntnis erlangt 
habe. Der KL widersprach der Anfechtung mit einem 
undatierten, am 15. März 1940 bei der Bekl. abgegebenen 
Schreiben und übermittelte ihr gleichzeitig seine Einver
ständniserklärung mit dem Abschlußbriefe. Die Bekl. be
hände jedoch auf ihrer Weigerung, Brennstoff unmittel
bar an den KL als Händler I. Hand im Kohlenwirtschafts
jahr 1940/41 oder in der Folgezeit zu liefern. Unstreitig 
ist der KL seit 1910 mit einer Jüdin verheiratet; seine 
Ehefrau ist aber weder persönlich noch durch Kapital an 
seinem Gewerbebetriebe beteiligt. Die Firma des KI. ist 
deshalb im November 1938 vom Kreishauptmann zu L. 
als arische Firma anerkannt worden, indem eine vom 
Oberbürgermeister zu L. verfügte Eintragung der Firma 
in die Liste der jüdischen Gewerbebetriebe auf die Be
schwerde des KL aufgehoben wurde.

Der KL hat Klage erhoben mit dem Anträge, fest
zustellen, daß er bei der Bekl. für alle Kohlenwirtschafts
jahre vom 1. April 1941 ab, die während der Dauer des 
Bestehens der Bekl. als bezugsberechtigende Geschäfts
jahre laufen, zum unmittelbaren Bezüge mitteldeutscher 
Brennstoffe als Großhändler I. Hand berechtigt sei.

Die Revision gegen die klagabweisende Entscheidung 
des BG. blieb erfolglos.

Die Bekl. ist, in Verbindung mit der Syndikatsgesell
schaft, ein auf dem Kohlenwirtschaftsgesetz (KWG.) vom 
23. März 1919 (RGBL 342) und seinen Ausführungsbestim
mungen, insbes. denen v. 21. Aug. 1919 (RGBL 1449), be
ruhendes und besonderer behördlicher Aufsicht unter
worfenes Syndikat der kohlenerzeugenden Industrie, das 
die Aufgabe hat, innerhalb des ihm zugewiesenen Be
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zirks den Absatz der Braunkohlenförderung zu betreiben 
und zu regeln. Insoweit ist das Syndikat ein mit be
hördenähnlichen hoheitlichen Befugnissen ausgestattetes 
Organ der Kohlenwirtschaft. Es besteht gern. § 8 der 
AusfBest. z. KWG. v. 21. Aug. 1919 als Doppelgesellschaft. 
Während die in Form einer GmbH, errichtete Beki. die 
ausführende Verkaufsorganisation der zusammengeschios- 
senen Werksbesitzer ist, verfolgt die neben ihr als Ge
sellschaft bürgerlichen Rechts bestehende Syndikatsgesell
schaft, der neben den Werksbesitzern auch die Beki. als 
Gesellschafterin angehört, den Zweck, ohne eigene Ge
winnerzielung die Förderung, den Selbstverbrauch und 
den Absatz der ihr als Mitglieder angehörenden Werks
besitzer zu regeln. Das Syndikat untersteht dem Reichs
kohlenverband als Obersyndikat und dem Reichskohlen
rat als beschließendem Organ; über diesen übt der 
RWiM. als Vertreter des Reichs die Oberaufsicht aus. 
Der Syndikatsvertrag ist die Satzung der Syndikatsgesell
schaft; er wird durch die grundsätzlich alljährlich von 
der Versammlung der Werksbesitzer beschlossenen, aber 
erst durch Nichtbeanstandung seitens des RWiM. in Kraft 
tretenden (vgl. §111 AusfBest. z. KWG.; vgl. auch Aus
kunft des RWiM. v. 5. Nov. 1940) Richtlinien für den 
Weiterverkauf der der Beki. als Vertriebsgesellschaft 
überlassenen Erzeugnisse ergänzte. Die jeweils in Geltung 
befindlichen Richtlinien bilden insofern also einen Be
standteil des Syndikatsvertrages und sind für die Werks
besitzer ebenso wie für die Beki. selbst bindend.

Den im Reichskohlenverband zusammengefaßten Syn
dikaten steht auf seiten der Händler der Zentralverband 
der Kohlenhändler Deutschlands gegenüber, der kartell
mäßig organisiert ist. Diese beiden Verbände haben 
zur Regelung des Kohlenabsatzes das Generalabkommen 
(GA.) v. 15. Juni 1933 (geändert unter dem 27, Juli 1934) 
geschlossen, das durch Ausführungsbestimmungen vom 
gleichen Tage ergänzt ist. Danach werden vom Zentral
verband der Kohlenhändler Register des deutschen Kohlen
handels aufgestellt (§ 1 GA.). Die Syndikate sind ver
pflichtet, nur an solche Firmen zu liefern, die in einem 
Register stehen, und ihrem Handel die gleiche Ver
pflichtung aufzuerlegen (§ 2 GA.). Ober die Eintragung 
in das Register stellt der Zentralverband für Großhändler 
eine grüne, für Einzelhändler eine rote Kohlenhändler
karte aus (AusfBest. z. GA. § 1 11). Die Kohlenhändler
karte wird jeweils nur für die Dauer eines Kohlenwirt
schaftsjahrs (1. April bis 31. März) ausgestellt; die erst
malige Ausstellung begründet jedoch,keinen Anspruch auf 
Erteilung der Karte für die Folgezeit (AusfBest. z. GA. 
§ 1 IV). Sowohl die Entziehung der einmal erteilten 
Kohlenhändlerkarte als auch deren Verweigerung für die 
künftigen Kohlenwirtscfraftsjahre darf nicht ohne Ein
willigung des Vorsitzenden des KartG. erfolgen, da sonst 
eine nach §9  KartVO. v. 2. Nov. 1923 (RGBl. 1,1067) un
zulässige Sperre vorliegen würde. M it Rücksicht hierauf 
ist in § 1 I Abs. 2 der AusfBest. z. GA. auch vorgesehen, 
daß Personen oder Firmen, deren Aufnahme in ein Re
gister vom Zentralverband verweigert wird, von den 
Wirkungen des Generalabkommens (insbes. § 2 GA.) bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung des ■ KartG. über die 
verweigerte Aufnahme freizustellen sind.

Diese für den Kohlenhandel geltenden Bestimmungen 
legen die Erwägung nahe, ob nicht auch die Weigerung 
der Beki., den Kl. weiterhin als Großhändler I. Hand zu
zulassen und mit ihm für die weiteren Geschäftsjahre 
einen Kaufvertrag abzuschließen, auf Grund dessen er 
unmittelbar von ihr die Kohlen beziehen könnte, als 
mangels Einwilligung des KartG. unzulässige Sperre oder 
wenigstens sperrähnliche Maßnahme i. S. des § 9 KartVO. 
anzusehen ist. Dies könnte unter Umständen zur Folge 
haben, daß der Klaganspruch sich auf § 823 Abs. 2 BGB. 
i. Verb. m. § 9 KartVO. hätte stützen lassen. Aber tat
sächlich hat der Kl. dies als Klagegrund nicht geltend 
gemacht, hat auch die Revision nicht gerügt, daß das 
BG. einen derartigen selbständigen Klagegrund .nicht be- 
schieden habe. Im übrigen scheidet dies als Klagegrund 
im vorl. Falle auch deshalb aus, weil nach § 19 KartVO. 
die Bestimmungen dieser VO. nicht für Verbände gel
ten, deren Bildung in Gesetzen oder Verordnungen an
geordnet ist. Diesen Verbänden sind, neben den ähnlich 
geordneten Kalisyndikaten, auch die Kohlensyndikate zu
zurechnen, deren gesetzliche Grundlage oben geschildert

worden ist (vgl. Entsch. des KartG. v. 12. April 1924, 
abgedr. in der Amtl. Samml. unter Nr. 18; vgl. auch 
M ü l l e n s  i e f e n - D ö r i n k e l ,  „Kartellrecht“ , 3. Aufl. 
1938, zu XI 7 und zu XII 18f.; K e s t n e r - L e h n i c h ,  
„Organisationszwang“ , 2. Aufl. 1927, S. 320 ff.). Diese 
Sonderstellung, die vornehmlich die Kohlen- und Kali
syndikate betrifft, beruht auf der Erwägung, daß diese 
Zwangsverbände der in den Sondergesetzen jeweils ge
regelten Aufsicht unterliegen und daß eine Doppelaufsicht 
vermieden werden sollte. An ihr hat sich auch i dadurch 
nichts geändert, daß der § 2 KWG., durch den die Reichs
regierung angewiesen worden war, die Kohlenerzeuger 
bezirksmäßig zu Verbänden zusammenzuschließen, ebenso 
wie der § 5 AusfBest. z. KWG., wonach die Besitzer der 
Kohlenbergwerke jedes Bezirks sich zu einem Kohlen
syndikate zusammenzuschließen haben, in der 2. VO. des 
RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 
5. Juni 1931, 7. Teil, Kap. V II (RGBl. I, 313) insofern ge
mildert worden sind, als danach der RWiM. berechtigt, 
aber nicht mehr verpflichtet ist, einen Zusammenschluß 
oder einen Beitritt zu einem Syndikat herbeizuführen; 
denn die gesetzliche Grundlage der Kohlensyndikate und 
deren Sonderbeaufsichtigung wird dadurch nicht berührt. 
Nur für die auf dem Gesetz über Errichtung von Zwangs
kartellen vom 15. Juli 1933 (RGBl. I, 488) beruhenden 
Zwangskartelle ist im § 1 Abs. 2 dieses Ges. in Ab
weichung von § 19 KartVO., ausdrücklich angeordnet, 
daß auf diese Zwangskartelle die KartVO. — mit Aus
nahme von deren § 8 — Anwendung findet. Daß die 
Beki. als Kohlensyndikat nicht unter § 19 KartVO. fällt, 
hat im übrigen auch das RWiG. selbst in einem in der 
Revlnst. überreichten Schreiben an den Kl. v. 17. Jan. 1941 
zum Ausdruck gebracht.

Das BG. hat die Frage geprüft, ob die Beki. auf Grund 
ihrer Monopolstellung in Verbindung mit § 826 BGB. zum 
Abschluß von laufenden Kaufverträgen verpflichtet ist.

Das BG. läßt die im Schrifttum umstrittene und auch 
in der Rspr. noch nicht endgültig geklärte Frage offen, 
unter welchen Voraussetzungen der Mißbrauch einer 
rechtlichen oder auch nur tatsächlichen Monopolstellung 
(§ 826 BGB.) einen unmittelbaren Abschlußzwang zu be
gründen vermag. In dieser Beziehung wäre zu erwägen, 
ob nicht dem aus den §§823, 826 BGB. hergeleiteten 
Anspruch auf Unterlassung einer unerlaubten Handlung 
auch ein Anspruch auf ein positives Handeln an die Seite 
zu stellen wäre, falls die dauernde Unterlassung, sich als 
unerlaubte Handlung im Sinne dieser Vorschriften dar
stellt. Jedoch braucht diese Frage hier in der Tat nicht 
entschieden zu werden, weil das BG. ohne Rechtsirrtum 
verneint hat, daß die Beki. durch die Abschlußverweige
rung dem Kl. gegenüber ihre Monopolstellung mißbraucht 
und dadurch gegen die guten Sitten verstoßen habe.

Hierzu führt das BG. folgendes aus: Die auf der 
nationalsozialistischen Weltanschauung beruhenden sitt
lichen Anschauungen des deutschen Volkes forderten ge
bieterisch die Erhaltung der rassischen Grundlage un
seres Volkstums und stünden in einer unbedingten Gegner
schaft zum Judentum, das von jeher planmäßig auf die 
Zerstörung deutscher Wesensart hingearbeitet habe. Weite 
Volkskreise lehnten daher auch solche Männer ab, die 
als Arier mit einer Jüdin durch die Ehe aufs engste 
verbunden seien; auch solche Mischehen würden in den 
Kampf gegen das Judentum mit hineingezogen. Die Beki. 
aber sei ein großer Wirtschaftsverband, der im Brenn
punkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehe. Die Groß
händler, die er unmittelbar beliefere, nähmen im W irt
schaftsleben eine Vorzugsstellung gegenüber anderen 
gleichartigen Gliedern der Wirtschaft ein. Es liege daher 
nahe, daß sich ein Wirtschaftsverband von der Bedeu
tung, wie sie die Beki. habe, der abfälligen Beurteilung 
weiter deutscher Volkskreise aussetze, wenn er mit einem 
jüdisch versippten Großhändler in eine unmittelbare Ge
schäftsverbindung von längerer Dauer trete. Wenn sich 
der Verband unter diesen Umständen von einem solchen 
Manne abkehre, nachdem ihm dessen Verheiratung mit 
einer Volljüdin bekanntgeworden sei und nachdem be
reits eine einflußreiche Parteidienststelle, nämlich der zu
ständige Kreisleiter der NSDAP., wegen dieser Geschäfts
verbindung des Verbandes mit dem jüdisch versippten 
Großhändler Vorstellungen erhoben habe, so verstoße 
ein solches Verhalten unter Berücksichtigung aller Ver
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hältnisse nicht gegen das durch das nationalsozialistische 
Gedankengut geläuterte Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden. Es handele sich hier nicht um einen 
bloßen W illkürakt der Bekl. Sie habe nicht etwa in Schä
digungsabsicht gehandelt oder auch nur damit gerech
net, daß sie dem KI. durch die Weigerung, mit ihm in 
unmittelbare Geschäftsverbindung zu treten, lediglich 
Schaden zufügen werde. Vielmehr sei der Grund, aus 
dem sie sich weigere, an den Kl. künftig noch als Groß
händler 1. Hand unmittelbar zu verkaufen, als ein sach
licher anzuerkennen, wenn ihr auch aus der Geschäfts
verbindung mit dem KI. nicht gerade schwere Nachteile 
gedroht haben mögen. Es könne ihr nicht zugemutet 
werden, unter Hintansetzung ihrer eigenen Belange den 
Kl. zu beliefern, nur um dessen Fortkommen zu sichern. 
Im übrigen lasse sich auch nicht einmal feststellen, daß 
durch das Verhalten der Bekl. die wirtschaftliche Existenz 
des KI._ bedroht sei, wie dieser behauptet habe. Jeden
falls sei zur Zeit und auch solange noch die Kohlen
wirtschaft staatlich gelenkt bleibe — was voraussichtlich 
noch auf lange Zeit der Fall sein werde —, das w irt
schaftliche Fortkommen des Kl. nicht ernstlich gefährdet. 
Der KI. müsse im Rahmen der ergangenen behördlichen 
Anordnungen mit Kohle beliefert werden und werde auch 
dementsprechend beliefert. Die staatliche Lenkung der 
Kohlenwirtschaft werde aller Voraussicht nach erst dann 
fortfallen, wenn die geforderte Kohlenmenge ausreiche, 
das Bedürfnis an Kohlen auf dem allgemeinen Wirtschafts
markte wieder voll zu befriedigen; dann aber wiederum 
werde der KI. keine Schwierigkeiten mehr haben, wie 
bisher Kohlen in II. Hand vom Händler I. Hand zu be
ziehen.

Die Rev. bekämpft die allgemeinen Erwägungen, auf 
Grund deren das BG. die jüdische Versippung des KI. als 
einen beachtlichen Umstand ansieht, der der Annahme 
eines Mißbrauchs der Monopolstellung entgegensteht, als 
rechtsirrig. Die diesbezüglichen Ausführungen des BG. 
sind jedoch in keiner Weise zu beanstanden.

(RG., II. ZivSen., U. v. 9. Febr. 1942, II 101/41.)

7. RG. — UnlWG.
1. Zum Begriff „Fabrik“ und „Dental-Fabrik“.
2. Die Darlegungs- und Beweispflicht dafür, daß 

in dem Verhalten der Gegenseite eine Beeinträchtigung 
des eigenen Gewerbes liegt, trifft den Angreifer. Hinsicht
lich des Umfanges der festgestellten Beeinträchtigung be
steht dagegen eine Auskunftspflicht des Verletzers.

Die Parteien stehen auf dem Gebiete der Herstellung 
und des Vertriebes von Reinigungs- und Desinfektions
mitteln für künstliche Gebisse miteinander in Wettbewerb. 
Die Bekl. haben sich zu einer OHG. unter der Firma 
„H . & L., Dental-Fabrik, in G.“  zusammengeschlossen. Die 
Gesellschaft ist am 15. Okt. 1940 in das Handelsregister 
des AG. in Bonn eingetragen worden.

Die Kl. hat beantragt, die Bekl. zu verurteilen, es zu 
unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des 
Wettbewerbes ihren Betrieb als Fabrik zu bezeichnen, 
insbesondere das von ihnen vertriebene Präparat „Gebiß
pfleger“  mit der Firmenangabe „H . & L., Dental-Fabrik“ , 
zu versehen, und durch Vorlage eines Verzeichnisses dar
über Auskunft zu erteilen, in welchen Mengen, zu welchen 
Zeiten und an welche Abnehmer Waren mit der beanstan
deten Bezeichnung abgesetzt worden seien, und weiter, 
festzustellen, daß die Bekl. als Gesamtschuldner verpflich
tet seien, ihr allen durch die Zuwiderhandlungen gegen 
die Unterlassungspflicht entstandenen und noch ent
stehenden Schaden zu ersetzen.

Die KI. hat vorgetragen, die Bekl. betrieben ein Unter
nehmen von durchaus untergeordneter Bedeutung. Die 
Bezeichnung „Fabrik“  für ein solches Unternehmen im 
Geschäftsverkehr und insbesondere in Werbedrucksachen 
sei irreführend und verstoße gegen die Regeln eines lau
teren Wettbewerbs. —

Der Angriff der Rev. ist nicht begründet. Der Begriff 
der „Fabrik“  ist weder im Handels- noch im Wettbe
werbsrecht festgelegt; er hat sein Dasein in den w irt
schaftlichen Anschauungen des Verkehrs, dem er ange
hört (vgl. RGSt. 44, 258). An sich hat das Wort „Fa
brik“  je nach den Umständen, unter denen es angewendet 
wird, eine verschiedene Bedeutung. In g 98 Ziff. 1 BGB.,

wo von dem Zubehör einer Fabrik gesprochen wird, ist 
damit einf zum gewerblichen Fabrikationsbetriebe dauernd 
eingerichtetes Gebäude gemeint. Dagegen kommt für das 
Wettbewerbs- und Firmenrecht (§3 UnlWG.; §18 Abs. 2 
HGB.) eine andere Bedeutung des Wortes in Betracht, 
nämlich die eines Fabrikationsunternehmens nebst der 
zum Betriebe erforderlichen Einrichtung, ähnlich, wie 
man unter einem kaufmännischen' Geschäft ein handels
gewerbliches Unternehmen nebst Geschäftseinrichtung 
versteht (vgl. RGZ. 83, 54 [59]). Für den gegenwärtigen 
Fall ist die Bedeutung entscheidend, die dem Begriff 
„Dental-Fabrik“  von dem Personenkreis beigelegt wird, 
an den die Bekl. sich mit dieser Bezeichnung wendet. Das 
sind die breitesten. Volkskreise und alle Schichten der 
Bevölkerung; es ist mithin die allgemeine Verkehrsauffas
sung maßgebend. Diese stellt an ein Unternehmen, das 
im Geschäftsverkehr überhaupt als „Fabrik“  auftritt, ge
wisse Mindestanforderungen, gleichviel, welcher Art die 
Fabrik ist. Als Fabrik kann nur ein wirtschaftlich und 
technisch einheitlicher Betrieb bezeichnet werden, der die 
Fabrikation maßgebend beeinflußt und auch nach außen 
hin als Hersteller der Ware in Erscheinung tritt. An eine 
Fabrik ist jedenfalls weiter die Anforderung zu stellen, 
daß sie die von ihr vertriebenen Güter ganz oder zum 
wesentlichen Teil unter Verwendung von Maschinen er
zeugt und daß sie ihrem Umfange nach über den Betrieb 
des Handwerks hinausgeht (vgl. RG.: JW. 1933, 2647u> 
und DR. 1940, 2175u ). Zu verlangen ist vor allem eine 
gewisse Größe und Bedeutung des Betriebes; bei einem 
Zwergbetriebe ist die Bezeichnung „Fabrik“  in jedem 
Falle irreführend und damit unzulässig (vgl. RG.: MuW. 
1941, 112). Für den Umfang des Betriebes sind insbeson
dere die Zahl der darin tätigen Personen, die Größe der 
Betriebsräume und der erzielte Umsatz von Belang. Nach 
den Feststellungen des LG. und BG. werden in dem Be
trieb der Bekl. 13 Personen beschäftigt, die Bekl. be
treiben ihr Unternehmen in zwei gemieteten Gebäuden, 
in denen von ihnen zwei große und fünf mittlere Arbeits
räume, ein Pack- und ein Lagerraum und ein Büro be
nutzt werden, und der Umsatz des Betriebes hat sich von 
Jan. bis Nov. 1940 auf über 100000 belaufen. Nach die
sen Feststellungen betreiben die Bekl. zwar nur ein Unter
nehmen von geringerem Umfang, aber um einen Zwerg
betrieb, der die Bezeichnung „Fabrik“  von vornherein 
schon wegen seiner Geringfügigkeit nicht in Anspruch 
nehmen könnte, handelt es sich auch wieder nicht. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhänge, daß die Bekl. 
zum Betriebe ihres Unternehmens sich zu einer OHG. 
zusammengeschlossen haben, die in das Handelsregister 
eingetragen worden ist. Es handelt sich mithin um einen 
vollkaufmännischen Betrieb. Der Herstellungsbetrieb ist 
wirtschaftlich und technisch einheitlich, er beeinflußt die 
Erzeugung maßgebend und tr itt auch nach außen hin als 
Hersteller der Ware auf.

Eine Fabrik muß sich weiter nach Art und Umfang 
von einem Handwerksbetrieb unterscheiden. Für diese 
Unterscheidung wird dem U m f a n g  des Betriebes, von 
dem bereits in dem vorstehenden Absatz die Rede war, 
keine ausschlaggebende Bedeutung beigelegt werden 
können, weil die Grenzen zwischen einem großen Hand
werksbetriebe und einer kleinen Fabrik sich überschnei
den können. Auch insoweit wird deshalb von einer Fabrik 
nur gefordert werden können, daß es sich um ein Her
stellungsunternehmen von einiger Bedeutung und nicht 
um einen bloßen Zwergbetrieb handelt. Erfüllt der Be
trieb, der die Bezeichnung „Fabrik“  für sich in An
spruch nimmt, diese Voraussetzungen, so kommt es ledig
lich darauf an, ob seine A r t  von der eines Handwerks
betriebes verschieden ist. Solche Unterscheidungsmerk
male sind nach den Feststellungen des BG. vorhanden; 
sie bestehen in einer kaufmännisch geschulten Leitung 
durch den Bekl. L. unter Mitwirkung einer weiblichen 
Bürokraft, der Trennung der kaufmännischen Leitung 
von der technischen Leitung durch den Bekl. H., der 
weitgehenden Verwendung ungelernter Arbeiter, von 
denen jeder seine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat, 
und der Verwendung von Maschinen in größerem Um
fange. Alles das spricht dafür, daß das Unternehmen 
des Bekl. nach allgemeiner Verkehrsauffassung die Be
zeichnung „Fabrik“  für sich in Anspruch nehmen kann.
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Im Schrifttum und auch in der Rspr. wird aber die 
Meinung vertreten (vgl. Dr. Klein im Arch. fiir  Weit- 
bewerbsrecht 1940 S. 64 und RQ. ebenda 1937 S. 103), 
nach der Verkehrsauffassung bedeute eine „Fabrikation“  
die Umbildung eines Stoffes durch einen beachtlichen 
Herstellungsvorgang und ein Unternehmen, das sich auf 
allereinfachste Arbeitsvorgänge beschränke, die eine an 
sich gebrauchsfähige Ware nur unwesentlich veränderten, 
könne daher die Bezeichnung „Fabrik“  nicht für sich in 
Anspruch nehmen. Es kann dahingestellt bleiben, ob sich 
der Rechtsgrundsatz in dieser Allgemeinheit aufrechter
halten läßt, da im gegenwärtigen Falle das Parteivor
bringen in Verbindung mit den vorgelegten Urkunden 
jedenfalls erkennen läßt, daß es sich in dem Betriebe der 
Bekl. nicht um allereinfachste Arbeitsvorgänge handeln 
kann, und daß daher für diesen auch das Merkmal einer 
beachtlichen Weiterbildung von Erzeugnissen zur fertigen 
Ware gegeben ist.

Die Rev. macht in diesem Zusammenhänge geltend, 
daß das BQ. den Bekl. Auflagen dahin habe machen 
müssen, die entscheidenden tatsächlichen Verhältnisse 
ihres Betriebes zu beweisen. Sie nimmt insoweit in ent
sprechender Anwendung der Rechtsgrundätze über die 
Verpflichtung zur Auskunftserteilung eine Darlegungs
und Beweispflicht der Bekl. an und nimmt dafür auf die 
Entsch. des RO.: RQZ. 158, 377 =  GRUR. 1939, 494 
Bezug. Die Entsch. läßt sich in diesem Zusammenhänge 
aber nicht verwenden. In dem damaligen Rechtsstreit war 
auf Unterlassung gewisser Behauptungen, Auskunftsertei
lung darüber, wem gegenüber diese Behauptungen auf
gestellt waren, und auf Widerruf gegenüber den namhaft 
gemachten Personen geklagt. Der erk. Sen. hat dazu aus
geführt, der Gedanke, daß nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben dem Berechtigten ein Anspruch auf Auskunft 
bei Rechtsverhältnissen zu gewähren sei, deren Wesen 
es mit sich bringe, daß der Berechtigte entschuldbarer
weise über Bestehen und Umfang seines Rechtes im un
gewissen, der Verpflichtete hingegen in der Lage sei, un
schwer solche Auskunft zu erteilen, müsse auch dann 
Platz greifen, wenn es sich darum handele, einem An
spruch auf Beseitigung einer Beeinträchtigung zur Ver
wirklichung zu verhelfen, der unerfüllt bliebe, wenn der 
Verpflichtete nicht gehalten wäre, den U m f a n g  der  
B e e i n t r ä c h t i g u n g  zu offenbaren. Es handelte sich 
mithin um den U m f a n g  der Beeinträchtigung, nicht 
aber, wie hier, um die Frage, ob in dem Verhalten der 
Bekl. ü b e r h a u p t  eine Beeinträchtigung liegt oder nicht. 
Insoweit obliegt die Darlegungs- und 'Beweispflicht nach 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen dem Kl. Eine 
Durchbrechung dieses Rechtsgrundsatzes für die Fälle, 
daß dem Kl. ein unmittelbarer Einblick in1 den Betrieb 
der Bekl. fehlt, würde eine untragbare Gefahr des Ein
dringens in geschäftliche Geheimnisse der Mitbewerber 
mit sich bringen und deshalb auch aus allgemeinen Billig
keitserwägungen heraus nicht gerechtfertigt werden 
können. Die Wahrheitspflicht nach §138 Abs. 1 ZPO. 
entbindet die Gegenpartei nicht von der Behauptungs
und Beweislast; es kann den Bekl. nicht zugemutet wer
den, einem Wettbewerber auf bloße. Vermutungen hin 
selbst die tatsächlichen Unterlagen für die Führung eines 
Wettbewerbsstreits zu liefern.

Weiter führt die Rev. aus, die Bekl. bezeichneten 
ihren Betrieb nicht nur als „Fabrik“ , sondern als „Dental- 
Fabrik“ , und auch der Zusatz „Dental“  sei irreführend. 
Das ist jedoch nicht der Fall. Die Rev. verweist in die
sem Zusammenhänge auf die Entsch. in MuW. 1940, 69. 
Damals handelte es sich um den Gebrauch der Bezeich
nung „Spezialfabrik“ . Unter einer solchen ist ein fabrik
mäßig betriebenes Unternehmen zu verstehen, welches 
gerade die Herstellung des Erzeugnisses, das es als seine 
Spezialität bezeichnet, sich zur besonderen Aufgabe 
gemacht hat und die Herstellung gerade dieses Erzeug
nisses besonders pflegt, auf sie besonders eingerichtet ist 
und über die erforderlichen, gerade in der Herstellung 
des Spezialerzeugnisses notwendigen geschulten Arbeits
kräfte verfügt. Danach sind an eine Spezialfabrik beson
ders hohe Anforderungen zu stellen. Das g ilt aber nicht 
in gleicher Weise für eine „Dental-Fabrik“ . Der Zusatz 
„Dental“  weist lediglich auf die Art der hergestellten Er
zeugnisse hin, ohne, wie der Zusatz „Spezial“ , für den 
Betrieb eine Sonderstellung in Anspruch zu nehmen. Eine

Dental-Fabrik ist eine Fabrik, die sich mit der Herstel
lung von Erzeugnissen befaßt, die der Ausübung der 
Zahnheilkunde oder der Zahnpflege dienen. Das tr ifft 
auf die von den Bekl. erzeugten Warengattungen zu. Es 
ist auch nicht richtig, daß das Wort „Dental-Fabrik“  bei 
dem Leser und Hörer die Gedankenverbindung mit „Den
tal-Depot“  erweckt, und daß daraus notwendig die An
nahme folgt, die Bekl. stellten in großem Umfang Instru
mente und sonstige Behandlungsmittel für Zahnärzte und 
den für die Zahnbehandlung erforderlichen Bedarf, wie 
Zahnfüllungen, Gebisse usw., her. Es genügt, daß eine 
Dental-Fabrik sich ausschließlich oder überwiegend mit 
der Herstellung von Gegenständen zur Reinigung und 
Unterhaltung künstlicher Gebisse oder Zähne befaßt, 
auf die Anzahl der erzeugten Warengattungen, die gerade 
auf dem Gebiet der Zahnheilkunde und Zahnpflege sehr 
vielgestaltig sind, kommt es nicht an. ,

(RG., II. ZivSen., U. v. 23. März 1942, I I 102/41.)
*

** 8. RG. — §§ 3, 13 UnlWG. Wirkung eines einer deut
schen Mundart entnommenen Namens für ein Nahrungs
oder Genußmittel (Kroatzbeere für Fruchtbranntwein) als 
örtliche Herkunftsbezeichnung.

Die in Schlegel in der Grafschaft Glatz ansässige K l.'1 
erzeugt und vertreibt Brombeerlikör. Für ihren Likör 
ist seit dem Jahre 1913 ein Warenzeichen „T.s echte 
Grafschaft Glatzer Gebirgskroatzbeere“  eingetragen. 
„Kroatzbeere“  ist eine in Schlesien gebrauchte mund
artliche Bezeichnung für Brombeere. Gegenwärtig be
nutzen auch noch mehrere andere Firmen im Deutschen 
Reiche das Wort „Kroatzbeere“  als Namen für Brom
beerlikör. Der Bekl. stellt ebenfalls Brombeerlikör her 
und bringt diesen unter der Bezeichnung „Echte Kroatz
beere“  in den Handel. Die Kl. erblickt darin einen Ein
griff in ihr Zeichen- und Ausstattungsrecht und einen 
Verstoß gegen die Regeln des lauteren Wettbewerbes. 
Sie hat vorgetragen, sie habe das Wort „Kroatzbeere“  
schon seit dem Jahre 1907 als erste Firma für Brom
beerlikör verwendet. Seit 1913 habe sie ihren Likör im 
wesentlichen unter der abgekürzten Bezeichnung „Echte 
Kroatzbeere“  vertrieben, die längere in die Zeichenrolle 
eingetragene Bezeichnung dagegen weniger benutzt. Sie 
habe die abgekürzte Bezeichnung auf allen ihren Ge
schäftsbogen und in ihrer gesamten umfangreichen Wer
bung verwendet. Die Bezeichnung „Echte Kroatzbeere“  
habe sich als Kennzeichen ihres Erzeugnisses in Schlesien 
und auch in verschiedenen anderen deutschen Gebieten, 
wie Ostpreußen, Pommern usw., im Verkehr durchge
setzt. Der Bekl. rufe dadurch, daß er neuerdings sein Er
zeugnis unter dem Namen „Echte Kroatzbeere“  in den 
Handel bringe, bei den Verbrauchern einen Irrtum über 
die Herkunftsstätte hervor. Er sei ihr deshalb zur Unter
lassung und, da er vorsätzlich zum mindesten aber fahr
lässig gehandelt habe, auch zum Schadensersatz ver
pflichtet. Die KL hat beantragt, den Bekl. zu verurteilen, 
es zu unterlassen, den von ihm' vertriebenen Brombeer
likör auf den Flaschenetiketten oder sonst in seiner 
Werbung als „Echte Kroatzbeere“  zu bezeichnen und ihr 
über die Zuwiderhandlungen gegen seine Unterlassungs
pflicht Auskunft zu erteilen, und weiter, festzustellen, daß 
der Bekl. ihr zum Ersätze des durch diese Zuwiderhand
lungen entstandenen Schadens verpflichtet sei.

Das BG. hat der KL aus § 3 UnlWG. stattgegeben. 
Voraussetzung dafür ist einmal, daß der Bekl. in öffent
lichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für 
einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, ¡über 
den Ursprung seiner Ware unrichtige Angaben gemacht 
hat. Unstreitig hat der Bekl. einen von ihm erzeugten 
Brombeerlikör unter dem Namen „Echte Kroatzbeere“  
in den Handel gebracht und diese Bezeichnung auch als 
Aufdruck auf den Flaschenetiketten verwendet. Das BU. 
untersucht zunächst, ob diese Bezeichnung als Beschaf- 
fenheits- oder als Herkunftsangabe anzusehen sei,_ es 
unterscheidet dabei aber nicht scharf zwischen einer 
persönlichen und einer örtlichen Herkunftsangabe. Die 
Bezeichnung des Ursprungs oder der Herkunft kann 
sich auf den Ort oder das Gebiet beziehen, aus 
dem die Ware stammt, oder auf d ie ' Person, die sie 
herstellt. Kratzbeere ist eine Bezeichnung für Brom
beere (rubus fructicosus), die nicht auf Schlesien be
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schränkt ist, sondern sich auch sonst im östlichen M it
teldeutschland findet. M it dem in der Schreibweise der 
Parteien „Kroatzbeere“  besonders hervorgehobenen Zwi
schenlaut zwischen einem langen a und o gehört das 
Wort der schlesischen Mundart an; es wird besonders 
in der Grafschaft Glatz und im Waldenburgischen ge
braucht. Das haben das LG. und das BG. übereinstim
mend festgestellt, und es wird durch die Auskunft der 
Industrie- und Handelskammer in Berlin bestätigt. Bei 
D o r n  se i f ,  „Der deutsche Wortschatz nach Sachgrup
pen“ , 1934, S. 155, wird für das benachbarte Noixlost- 
böhmen für Brombeere die mundartliche Bezeichnung 
„Krozbiäre“  angegeben. Ein einer deutschen Mundart 
entnommener Name für ein Nahrungs- oder Genußmittel, 
der in der Schreibweise von dem entsprechenden Wort 
im Schriftdeutsch deutlich unterschieden wird, enthält für 
sich allein schon einen Hinweis darauf, daß die so be- 
zeichnete Ware aus dem Gebiet herrührt, in dem diese 
Mundart gebräuchlich ist, besonders, wenn dieses Gebiet, 
wie hier, einen bestimmten Teil des Deutschen Reiches 
Umfaßt. Unstreitig wird das Wort „Kroatzbeere“  aber 
gegenwärtig auch von deutschen Unternehmern außer
halb Schlesiens als Bezeichnung fü r Brombeerlikör ge
braucht, und der Bekl. hat eine Reihe von Preisverzeich
nissen nichtschlesischer Großhandlungen mit Likör
essenzen und Fruchtsäften vorgelegt, in denen Kroatz- 
beer-Essenz und Kroatzbeer-Grundstoff angeboten wer
den. Deshalb ist davon auszugehen, daß das Wort 
„Kroatzbeere“  zu einer allgemeinen Beschaffenheits
angabe für Brombeerlikör geworden ist, und daß die be
teiligten Verkehrskreise in der mundartlichen Bezeich
nung allein einen Hinweis auf eine bestimmte örtliche 
Herkunft nicht oder nicht mehr erblicken. Der Beld. ver
wendet das Wort „Kroatzbeere“  aber n i c h t  a l l e i n ,  
sondern unter Voranstellung des Beiwortes „Echt“ , und 
dieser Zusatz macht, ebenso wie der Zusatz „Original“  
die Bezeichnung nach der Rechtsprechung des erk. Sen. 
zu einer Herkunftsangabe (vgl. RGZ. 137, 282 [290]). 
Daß die Bezeichnung vom Verkehr so gedeutet wird, be
stätigen auch die durch das LG. von verschiedenen In
dustrie- und Handelskammern eingeholten Auskünfte.

Die Rev. macht demgegenüber geltend, daß jeder Käu
fer von Lebens- und Genußmitteln reine und unver
fälschte Ware erwarte, die nicht unter Verwendung 
künstlicher Stoffe hergestellt sei, daß für Fruchtbrannt
wein im § 102 BranntwMonG. v. 8. April 1922 (RGBl. 
S. 405) in dieser Hinsicht besonders strenge Vorschriften 
beständen, und daß der Zusatz „echt“  deshalb nichts 
anderes enthalte als den Hinweis auf einen unverfälsch
ten Brombeerlikör. Dem ist aber, wie schon das BU. 
mit Recht ausführt, nicht beizutreten, denn gerade, wenn 
die beteiligten Verkehrskreise von vornherein von der 
Annahme ausgehen, ein reines, unverfälschtes Erzeugnis 
zu erhalten, ist der Zusatz „echt“  a ls  b l o ß e  B e 
s c h a f f e n h e i t s a n g a b e  selbstverständlich und damit 
bedeutungslos. Die beteiligten Verkehrskreise werden ihm 
deshalb einen anderen Sinn beilegen, und dieser Sinn 
kann nur der einer örtlichen Herkunftsangabe sein. Der 
Bekl. hat seine Niederlassung in Berlin und stellt seinen 
Brombeerlikör dort her. Wenn er diesen Likör auf den 
Flaschenetiketten, mithin in Mitteilungen, die für einen 
größeren Personenkneis bestimmt sind, als „Eie h'te Kroatz- 
beere bezeichnet, so liegt darin eine unrichtige Angabe 

er “ en Ursprung der außerhalb des Gebietes, in dem 
das Wort „Kroatzbeere“  mundartlich verwendet wird, 
erzeugten Ware.

Die unrichtige Angabe des Bekl. ist geeignet, den An
schein eines besonders günstigen Angebots hervorzuru- 
Ivrr- Un i 's* die zweite Voraussetzung des § 3 Unl-

• ul Gefüllt. Das besonders günstige Angebot kann sich 
nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Güte der 
Ware beziehen. Die Abnehmer eines als „ E c h t e  Kroatz- 
heere * angebotenen Fruchtlikörs werden in den Glauben 
versetzt, etwas Besonderes zu erhalten, indem der ange
botene Fruchtbranntwein entweder aus echten schlesi
schen Kroatzbeeren oder nach besonderen örtlichen Re- 
zepten oder örtlichen Erfahrungen hergestellt ist. Die 
beteiligten Verkehrskreise erhalten somit den Eindruck 
eines besonders günstigen' Angebots und werden durch 
den unrichtigen Zusatz „echt“  zürn Kauf angelockt. 

lJie Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch

nach § 3 UnlWG. sind somit gegeben. Da die Kl. eben
falls Brombeerlikör herstellt und in den geschäftlichen 
Verkehr bringt, kann sie den Unterlassungsanspruch nach 
§ 13 Abs. 1 UnlWG. ohne Rücksicht darauf geltend ma
chen, ob sie für ihr Erzeugnis die Bezeichnung „Echte 
Kroatzbeere“  im Verkehr durchgesetzt hat oder nicht.

Auch die weiteren Ansprüche der Kl. auf Auskunfts
erteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des 
Bekl. sind nach § 13 Abs. 2 Ziff. 1 UnlWG. unabhängig 
davon gegeben, ob die Bezeichnung „Echte Kroatzbeere“  
innerhalb beteiligter Verkehrskreise sich als Kennzeichen 
für die Ware der Kl. durchgesetzt hat, und ob dieser dar
an ein Ausstattungsschutz nach § 2 WZG. zusteht. Nach 
§13 Abs. 2 UnlWG. ist der Bekl. zum Schadensersatz 
schon dann verpflichtet, wenn er die Unrichtigkeit der 
von ihm gemachten Angaben kannte oder kennen mußte, 
d. h. infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte. Bei Anwen
dung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mußte der 
Bekl. sich sagen, daß durch den Zusatz des Beiwortes 
„echt“  bei den Abnehmern eine unrichtige Vorstellung 
über die Herkunft des Fruchtbranntweüis hervorgerufen 
wurde. Darauf, daß ihm der Sinn des Wortes „Kroatz
beere“  als einer örtlich begrenzten mundartlichen Be
zeichnung für „Brombeere“  nicht bekannt gewesen sei, 
kann der Bekl. sich nicht berufen, denn es muß von je
mandem, der eine Ware unter einer bestimmten Bezeich
nung in den Verkehr bringt und sich mit dieser am Wett
bewerbe beteiligt, verlangt werden, daß er sich vorher 
über den Sinn und die Bedeutung dieser Bezeichnung un
terrichtet. Zur Begründung des Schadensersatzanspruches 
aus §§ 3 und 13 Abs. 2 UnlWG. ist nicht erforderlich, 
daß der Bekl. mit der Verletzung eines Schutzrechts der 
KI. rechnen mußte. Deshalb ist es dafür ohne Bedeutung, 
daß die Rev. geltend macht, der Bekl. würde auf etwaige 
Anfragen von den Industrie- und Handelskammern in 
Berlin und in dem benachbarten Magdeburg die Auskunft 
erhalten haben, die Bezeichnung „Echte Kroatzbeere“  
habe sich in den beteiligten Verkehrskreisen der Kammer
bezirke nicht als Hinweis auf die Herkunft von der Kl. 
durchgesetzt.

Danach hat das BG. den Ansprüchen der Kl. auf Un
terlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Scha
dens ersatzpflicht zu Recht stattgegeben.

(RG., II. ZivSen., U. v. 16. März 1942, II 121/41.) [He.]
*

9. RG. — § 21 UnlWG.; § 852 BGB. Bei einem Zusam
mentreffen unlauteren Wettbewerbs und unerlaubter Hand
lung unterliegen die sich ergebenden Ansprüche einer 
eigenen Verjährung gemäß § 21 UnlWG. und § 852 BGB. 
Die Entsch. v. 6. April 1937, I I 257/36 (JW. 1937, 2654 ” ) 
steht dem nicht entgegen.

Das BG. ist im Gegensätze zum. LG. der Ansicht, daß 
die Verjährungsvorschriften des § 21 UnlWG. nicht an
wendbar seien, soweit (Ansprüche aus einem Tatbestand 
hergeleitet werden, der neben einer Zuwiderhandlung 
gegen das WettbewerbsG. zugleich auch einen Verstoß 
gegen Vorschriften des bürgerlichen Rechts enthält, dab 
vielmehr, soweit diese verletzt sind, die hierfür geltende 
Verjährung Platz greife. Es erachtet demgemäß eine Ab
weisung der Widerklage wegen Verjährung, wie sie das 
LG. ausgesprochen hat, nicht für begründet, wenn das 
mit ihr beanstandete Verhalten der Kl. auch als un
erlaubte Handlung im Sinne der §§823f. BGB. anzusehen 
wäre, da in solchem Falle, wie zwischen den Parteien 
unstreitig sei, eine Verjährung nach §852 BGB. nicht 
in Betracht komme. Das BG. schließt sich damit der 
Rspr. des RG. an, die dahin geht, daß bei einem Zu
sammentreffen unlauteren Wettbewerbs und unerlaubter 
Handlung im Sinne der §§ 823 f. BGB. die Ansprüche aus 
den verschiedenen Rechtsgründen auch einer eigenen 
Verjährung nach den Vorschriften des § 21 UnlWG. und 
des §852 BGB. unterliegen (vgl. RGZ. 74, 436; 109, 273; 
GRUR. 1936, 994; 1939, 557 sowie die — auch das Ver
hältnis des § 3 UnlWG. zu § 823 Abs. 2 BGB. behandelnde 
— Entsch. II 107/39 v. 17. Febr. 1940: GRUR. 1940, 375). 
Von dieser Rspr. abzugehen, besteht kein Anlaß, Wenn 
in der Entsch. des erk. Sen. v. 6. April 1937, II 257/36 
(JW. 1937, 2654 V =  GRUR. 1938, 50 =  MuW, 1938, 90) 
der Ablauf der in §61 HGB. festgesetzten kurzen Ver-
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jährung für Ansprüche nach Abs. 1 das. auch als maß
geblich bezeichnet worden ist, soweit die Verletzungs
handlung zugleich den Tatbestand einer unerlaubten 
Handlung oder des unlauteren Wettbewerbs erfüllt, für 
die an sich längere Verjährungsfristen laufen, so kann 
hieraus entgegen der Ansicht Ba u mb a c h s  (Bern. 1 C 
zu 8 21 UnlWO.), auf die das LG. Bezug nimmt, nichts 
gegen die vorerwähnte Auffassung hergeleitet werden.
8 61 Abs. 1 HGB. w ill die Ansprüche des Dienstberech
tigten aus der Verletzung des Wettbewerbsverbots des 
s 60 HGB. allgemein und ohne Rücksicht auf den Grad 
des Verschuldens des Handlungsgehilfen regeln, die Ver
letzungsfolgen also in ihrer Gesamtheit erfassen. Das 
ist bei Ansprüchen aus dem WettbewerbsG. im Verhältnis 
zu ihrer möglichen Begründung auch aus sonstigen 
rechtlichen Gesichtspunkten nicht der Fall. Ein T at- 
bestand kann seiner äußeren oder inneren Gestaltung 
nach Ansprüche auf wettbewerbsrechtlicher Grund age 
auslösen, ohne daß solche auch nach allgemeinem bür
gerlichem Recht begründet sein müßten, und umgekehrt.
§ 21 UnlWG. betrifft nur die aus dem Wettbewerbsgesetz 
selbst herzuleitenden Ansprüche.

(RG., U. v. 1. April 1942, II 124/41.)
*

10. RG. — §§ 6, 8 PatG.
1. Grundsätzliche Gegenüberstellung der Begriite „ue- 

genstand der Eründung“ und „allgemeinerer (erweiterter) 
Erfindungsgedanke“ und der Voraussetzungen ihrer bchutz-
fähigkeit. . „

2. Offenkundige Vorbenutzung kann auch durch im nau -
halt des Herstellers erfolgende Benutzung d“r̂  Hausg - 
hilfen, die im allgemeinen nicht zur Verschwiegenheit v 
pflichtet sind, erfolgen. ,,

3. Die Versendung eines Gegenstandes in verschlossenen 
Kisten an einen inländischen Empfänger und die î “sckhl‘e" 
ßende Ausfuhr ins Ausland ohne Änderung der Verpackung 
stellen kein Indenverkehrbrmgen im Inlande dar, selbst 
wenn der Absender mit einem inländischen Verkauf dur.„ 
den ersten Empfänger rechnete.

Die Frage nach Neuheit, Fortschritt und Erfindungs
höhe kann für den in einem Verletzungsstreit ent
scheidenden Richter nur entstehen, wenn nach seiner 
Feststellung der mit dem durchschnittlichen Können 
und Wissen des Tages der Anmeldung^ausgestattek 
Fachmann des betreffenden Gebietes, der nicht am 
Wortlaut der Patentschrift haftet und seinen Blick nicht 
bloß auf das Nächstliegende richtet ohne eigenes er
finderisches Zutun aus der Patentschrift über die tech 
nische Anweisung hinaus, die ihm durch sie unmittel
bar ohne eine besondere Überlegung offenbart wird, 
noch eine weitergehende (allgemeinere) Lehre entnimmt, 
d°e nündestens noch einen anderen ohne erfinderischen 

hh ren Weg zur Lösung der vom Erfindet 
gestellten M fgabe weift (vgl. z. B. GRUR 1938 417, 
fn I-1030 695- 1940, 89, 540). Dieser erweiterte (allge-
m eineref Erfüidungsgedanke ist nämlich nur dann durch 
meine re; c n  § & er gegenüber dem Stand
das Patent g s > Anmeldung neu, fortschrittlich der Technik zur Zeit dcrnAn ^e  p£ fun^  Qb das der
und erfinderisch , e;ne Verletzungsklage ent-

-aSt,ri 16 nVht,.r ob Wie der Vollständigkeit halber
erwähnt0“  \  de dem Schutze auch eine im Ertei- erwannt sei, v\u Rp tA unzweideutig ausgespro-
lungsverfahren om oder ein unzweideutig erklärter
chene Beschranku g entgegenstehen. Dagegen kann 
Verzicht des Anmelders e Technik zu einer Ein-
die Frage, ob der . nötige, gegenüber einemschränkung d «  Schutzumfang^noage, g g  a,s
erweiterten E rIjnduM S.I^Jeris ’ch anerkannt hat, über
neu, fortschrittlich und erden, da es ein Wider
haupt nicht mehr g Gedanken gegenüber
sprachi in sich selbst ist emen ortsc]lrif tli| h und
aem Stande der T e"h", d ihn fk ich w o h l auf Grund 
d e s S e s  " d e f  Technk ^eder0 einzuschränken, weil 
^ n ic h t  neSu "sei. Ebensowenig kann ge|enuber anem
allgemeineren Erfindungsgedanke d Verletzun|sform

dungsgedanken ,die Aufgabe gelöst worden ist; denn 
der erweiterte Gedanke muß, damit eine Patentver- 
letzung angenommen werden kann, stets derart sein, 
daß auch die angegriffene Form ohne weiteres von ihm 
miterfaßt wird (GRUR. 1941, 469 [470]), — wobei zu 
beachten ist, daß die sog. technischen Gleichwerte, 
d. h. die Mittel, die in der Techmk als regelmäßig 
gleichwirkend und sich daher gegenseitig vertretend 
bekannt sind, patentrechtlich betrachtet nicht verschie
dene sondern dasselbe Mittel sind (GRUR. 1940, 23 
[25]- 1941, 465 [467]), sofern nicht das Patent gerade 
darauf beruht, daß von verschiedenen als regelmäßig 
gleichwirkend bekannten Mitteln eins als für den be
treffenden Zweck besonders geeignet herausgesucht, 
die anderen Mittel dagegen abgelehnt worden sind.

Die Lehre wiederum, die der Fachmann der Patent
schrift, d. h. dem Patentanspruch unter Heranziehung 
der Beschreibung und der Zeichnung, ohne besondere 
Überlegung entnimmt — der sog. Gegenstand des Pa
tents —, darf vom Verletzungsrichter grundsätzlich 
nicht darauf geprüft werden, ob sie gegenüber dem 
Stande der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch 
ist- vielmehr steht diese Prüfung allein dem für die 
Erteilung verantwortlichen RPatA. zu. Der Stand der 
Technik kann allerdings für den über eine Patentver
letzung entscheidenden Richter insoweit von Bedeutung 
sein als er zu einer einschränkenden Auslegung Anlaß 
geben kann, d. h. zu der Feststellung, daß der mit 
der Entwicklung des betreffenden Fachgebietes bis zur 
Zeit der Anmeldung vertraute Fachmann der Patent
schrift als neue technische Anweisung nicht so viel ent
nehme, wie sie nach ihrem Wortlaut zunächst zu 
lehren scheine, sondern etwas weniger.

Der Be kl. hatte geltend gemacht, schon die Lehre, 
die der Fachmann dem Patent unmittelbar entnehme, 
und erst recht der vom BG. seiner Entsch. zugrunde 
„elegte erweiterte Erfindungsgedanke sei sowohl durch 
linen Weinflaschenuntersetzer als auch durch Kannen
untersätze vorweggenommen gewesen die der Fabri
kant Wilhelm L. vor dem Jahre 1927 in Deutschland 
offenkundig benutzt habe. Darin lag zugleich das Vor
bringen daß jene offenkundige Vorbenutzung der An
erkennung des Fortschrittes und — zu mindestens im 
Zusammenhalt mit den durch öffentliche Druckschriften 
bekannt gewordenen Vorrichtungen ■ der Anerkennung 
der Erfindungshöhe des erweiterten Erfindungsgedan
kens entgegenstehe. , _ D . ,

Auf Grund der Beweisaufnahme stellt der BerR. fest. 
Der Bruder Wilhelm L.s, Paul L. hat etwa im Jahre 
1923 einmal bei Wilhelm L. einen Untersatz für Wem. 
laschen gesehen, der aus einem Metallteller mit Filz- 

einlage bestand und an zwei Seiten eine elastische 
Schnur mit einer Ausgestaltung hatte, die es gestattete 
sie über einen Flaschenhals zu legen . Wilhelm L. hat 
auch davon gesprochen, daß Paul L. diese Untersetzer 
vertreiben sollte, doch ist es dann nicht dazu gekom
men. Denselben Flaschenuntersetzer haben auch die 
Zeuginnen Frau Qu. und Frau O., die von 1921/2_ 
bzw '7923/24 bis 1929 Hausangestellte Wilhelm L.s 
waren, bei diesem gesehen; und auch der jetzige Ehe
mann der einen Hausangestellten, Heinrich O., hat ein
mal bei Wilhelm L. einen Flaschenuntersetzer gesehen. 
Über die Herstellung und den Vertrieb des Untersetzers 
wissen die beiden "Hausgehilfinnen und Heinrich O. 
dagegen nichts; ebensowenig ist ihnen und Paul L. 
etwas über Kannenuntersätze bekannt. Eine Frau L. hat 
einmal als Arbeiterin in dem Betriebe der Firma L. 
&Co Teller aus Metall, Filzplatten und Spiralfedern 
zusammensetzen sollen, wozu ihr von Josef L., einem 
anderen Bruder Wilhelm L.s, Anweisungen erteilt wer
den sollten; diese Anweisungen hat sie jedoch nicht 
erhalten, und sie hat die Arbeit auch nicht ausgeführt.

Ferner hat das BG. als richtig unterstellt, daß W il
helm L. mehrere Lieferungen Untersätze mit elastischen 
Haltezügen nach Hamburg versandt und daß Josef L. 
diese Untersätze - in die Kisten verpackt habe. Es hat 
aber nicht als bewiesen angesehen, daß eine der Kisten 
in Hamburg oder sonst im Inlande geöffnet worden sei, 
sondern hält es für möglich, daß die Kisten, und damit 
sämtliche Untersätze ins Ausland, nämlich nach Holland 
und in einen Ost Staat, gelangt sind, ohne daß sie in

134
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Deutschland jemand anderes als die im Betrieb L.s 
Beschäftigten gesehen hätten.

Alles das hat sich nach der Annahme des BO., wie 
aus dem Zusammenhang seiner Ausführungen hervor
geht, vor dem Juni 1927 abgespielt.

Die Geschehnisse bei Wilhelm L. sieht der BerR. 
deshalb nicht als eine offenkundige Vorbenutzung an, 
weil sich die Vorführung des Flaschenuntersetzers im 
Kreise der häuslichen; Gemeinschaft Wilhelm L.s abge
spielt habe und eine solche Vorführung nicht derart sei, 
daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige 
möglich erscheine.

Diese Beurteilung ist nicht erschöpfend und daher 
nicht geeignet, die Annahme zu tragen, eine offenkun
dige Vorbenutzung sei nicht nachgewiesen.

Nicht bezweifelt hat das BG. ersichtlich, daß Wilhelm 
L. schon dadurch, daß er den Flaschenuntersetzer vor 
den Hausgehilfinnen und dem späteren Ehemann1 der 
einen von ihnen sowie vor Paul und vor Josef L. zur 
Schau stellte, gleichviel aus welchem Grunde das ge
schah, ihn i. S. des §2 PatG, benutzte (GRUR. 1939, 
710). Offenkundig ist nun eine Benutzung dann, wenn 
sie die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet, daß be
liebige Dritte und damit auch Sachverständige eine zu
verlässige, ausreichende Kenntnis von dem Gegenstand 
erhalten, mag dies unmittelbar dadurch geschehen, daß 
ein unbegrenzter . Personenkreis die Benutzung wahr
nimmt oder wahrnehmen kann, oder mittelbar dadurch, 
daß sie nur einzelne wahrnehmen, unter denen sich 
nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Sachverständige 
befinden oder bei denen die Möglichkeit besteht, daß 
ihre Kenntnis an beliebige Dritte weiterdringt (vgl. das 
Urteil I  54/41 vom 7. Oktober 1941: DR. 1942,' 281 “ ) 
Eine Wahrnehmbarkeit des Untersetzers durch einen 
unbegrenzten Personenkreis oder durch nicht zur Ge
heimhaltung verpflichtete Sachverständige in dem Be
triebe oder in dem Haushalt Wilhelm L.s war nach den 
Feststellungen des BerR. allerdings nicht gegeben. Denn 
die Zahl derjenigen, die ihn gesehen haben, war eng 
begrenzt; und als Personen, die sich beruflich oder 
gewerblich auf dem Gebiete der Herstellung, des Ver
triebes oder des Gebrauchs von Gegenständen der hier 
m Betracht kommenden Art betätigten oder sich auch 
nur aus Liebhaberei oder einem ähnlichen Grunde da
mit befaßten und sich infolgedessen eine besondere 
Sachkunde auf diesem Gebiete erworben hatten, kommen 
allenfalls Paul und Josef L. sowie vielleicht noch der 
eine oder der andere Arbeiter oder Angestellte W il
helm L.s in Frage, und von ihnen muß angenommen 
weiden, daß sie über das, was in dem Betriebe ihres 
Bruders und Arbeitgebers hergestellt wurde, damit es 
gewerblich verwertet werde, Stillschweigen zu bewahren 
hatten. Dagegen läßt sich nach den bisherigen Fest
stellungen die Möglichkeit nicht ausschließen, daß eine 
der beiden Hausgehilfinnen oder Heinrich O. ihre 
Kenntnis an andere Weitergaben, und daß sie auf diese 
Weise auch derart zu Sachverständigen drang, daß diese 
den Untersetzer nachbauen oder nachbauen lassen konn
ten. Eine Hausgehilfin und erst recht der Bräutigam 
einer solchen haben nämlich in der Regel keine Ver
anlassung, über das zu schweigen, was sie an prakti
schen Geräten, an denen sie selbst für ihren eigenen 
künftigen Hausstand, und an denen Verwandte und Be
kannte Interesse haben können, im Haushalt des Ar
beitgebers gesehen haben; und sie haben im allge
meinen auch dann keine Veranlassung zum Schweigen, 
wenn der Arbeitgeber zufällig der Hersteller des Ge
rätes ist. Der Untersetzer war auch so einfach, daß 
auch der technisch nicht Vorgebildete seine Beschaffen
heit und seine Zweckbestimmung und die Mittel, die 
zur Erreichung des Zweckes angewandt worden waren 
ohne Schwierigkeit erkennen und sie andern schildern’ 
konnte. Eine Feststellung dahin, die Kenntnis von dem 
Untersetzer sei gleichwohl tatsächlich nicht über den 
Kreis der Hausgehilfinnen usw. hinausgedrungen, ist 
vom BG. nicht getroffen worden. Auf Grund dessen 
was bisher festgestellt worden ist, kann somit die 
Offenkundigkeit dieser Vorbenutzung Wilhelm L s . nicht 
nur nicht verneint, sondern sie muß zum Gegenteil 
bejaht werden.

Die Rev. hat ferner beanstandet, daß das OLG. eine 
offenkundige Vorbenutzung von Untersätzen durch Lie
ferungen Wilhelm L.s nach Hamburg nicht als er
wiesen angesehen hat. Sie vertritt die Ansicht, in der 
Versendung der Untersätze an den inländischen Ab
nehmer, ohne daß diesem die Verpflichtung zur Ge
heimhaltung auferlegt und1 ohne daß ihm Vorschriften 
über die A rt und den Ort des Absatzes gemacht worden 
seien, liege ein Indenverkehrbringen im Inlande, und 
dieses sei auch dann offenkundig gewesen, wenn die 
Ware restlos ins Ausland gegangen sein sollte, da der 
fachkundige Abnehmer die genaue Gestaltung der Unter
sätze gekannt habe, wie nach der Lebenserfahrung ohne 
weiteres angenommen werden müsse. Dem kann nicht 
zugestimmt werden. Durch die Versendung von N. aus 
in verschlossenen Kisten, die im Inlande nicht wieder 
geöffnet wurden, sondern ungeöffnet ins Ausland gin- 
gen, gelangten die Untersätze in Deutschland nicht in 
einer Weise in den Verkehr, die es einem Sachver
ständigen ermöglicht hätte,, von ihrer Beschaffenheit 
Kenntnis zu erlangen und sie nunmehr ihrerseits her
zustellen oder herstellen zu lassen oder zu gebrauchen. 
Dabei ist es gleichgültig, ob Wilhelm L. damit rechnete, 
daß die Ware ins Ausland weitergeleitet werden würde, 
oder ob er erwartete, sie werde im Inlande verkauft 
werden. Hätte freilich Wilhelm L. ohne dem Empfän
ger die Verpflichtung zur Geheimhaltung aufzuerlegen 
und ohne daß sich eine solche Geheimhaltungspflicht 
für den Empfänger von selbst verstand, einem Angebot 
auf Abschluß eines bestimmten Liefervertrages über 
einen Posten solcher Untersätze, die er alsbald zu 
liefern willens und in der Lage war, und die der Kunde 
nach seinem Belieben auch im Inlande absetzen konnte, 
oder der Annahme eines von dem Hamburger Kunden 
ausgehenden derartigen Angebotes eine genaue Be
schreibung der Untersätze verbunden oder eine Zeich
nung beigefügt, aus der die Einzelheiten und damit die 
Aufgabe und die Lösungsmittel erkennbar waren, so 
daß danach die Herstellung möglich war, so würden 
keine rechtlichen Bedenken bestehen, hierin eine offen
kundige Vorbenutzung der Untersätze im Inlande durch 
Feilhalten zu erblicken. Allein, daß Wilhelm L. seinem 
Hamburger Kunden eine Zeichnung oder wenigstens 
eine genaue Beschreibung übermittelt hätte, die den 
Kunden in den Stand gesetzt hätte, Aufgabe und Lösung 
zu ersehen und danach den Untersatz auch anderweitig 
anfertigen zu lassen oder anzufertigen, hat das BG. 
nicht festgestellt; es ist das auch nicht ohne weiteres 
anzunehmen, sondern es ist recht wohl denkbar, daß 
dem Hamburger Abnehmer nur allgemein bekannt war, 
daß sich in den Kisten Kannen- oder Flaschenunter
sätze befanden.

(RG., I. ZivSen., U. v. 23. Jan. 1942, I 81/41.)

*

11. RG. — § 47 PatG. Handelt es sich nicht mehr um 
die Feststellung des Schutzumfangs, sondern lediglich um 
die Ermittelung der wirtschaftlichen Bedeutung des Pa
tents als Grundlage für die Bemessung der dem Verletz
ten als Entschädigung zu zahlenden Lizenz, so ist dafür 
zwar grundsätzlich auch der gesamte Stand der Technik 
zu berücksichtigen, es können aber Entgegenhaltungen, 
die trotz ihres technischen Wertes nicht in konstruktions
reifem Zustand greifbar sind, zurücktreten.

Wenn jemand wegen Verletzung eines allgemeineren 
Erfindungsgedankens eines Patentes in Anspruch ge
nommen wird, dann ist eine der Voraussetzungen da
für, daß er als zum Schadensersatz verpflichtet ange
sehen werden kann, die, daß der allgemeinere Gedanke 
gegenüber dem gesamten im § 2 PatG, bezeichneten 
Stande der Technik, also gegenüber jeder einzelnen der 
dort bezeichneten Entgegenhaltungen, fortschrittlich ist. 
Ist jedoch die Verpflichtung zum Schadensersatz und 
damit der Fortschritt gegenüber dem gesamten nach 
dem PatG, zu berücksichtigenden Stande der Technik ein
mal festgestellt, und handelt es sich nur noch darum, 
die wirtschaftliche Bedeutung des Patentgedankens als 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der vom Verletzer 
zu fordernden Lizenz zu ermitteln, dann ist zwar grund
sätzlich auch der gesamte Stand der Technik zu berück-
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sichtigen, die einzelnen Entgegenhaltungen brauchen 
aber innerhalb dieser Fragestellung keineswegs die 
gleiche Bedeutung zu haben. Vielmehr können für die 
wirtschaftliche Überlegenheit des Patentinhabers und 
damit für die Lizenzforderungen, die er stellen, kann, 
Entgegenhaltungen, die technisch wertvoller, aber nicht 
auf dem Markt und nicht in konstruktionsreifem Zu
stande greifbar sind, an Bedeutung zurücktreten, unter 
Umständen sogar sehr erheblich zurücktreten hinter 
Entgegenhaltungen, die in konstruktionsreifem Zustande 
auf dem Markt, aber technisch weniger wertvoll sind. 
Dieser Oedankengang ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Das KO. war also im Recht, wenn es dem Jetter- 
Patent trotz seiner technischen Überlegenheit über die 
zur Zeit der Verletzungshandiungen in Deutschland auf 
dem Markt gewesenen Trockenanlagen einen verhältnis
mäßig geringen Einfluß, auf die wirtschaftliche Bedeut
samkeit des Streitpatentes in Deutschland im Zeitpunkte 
der Verletzungshandlungen zuschrieb. Völlig auszuschei- 
den war allerdings das Jetter-Patent mit dieser Über
legung auch dann nicht, wenn es damals, wofür manches 
spricht, innerhalb der beteiligten deutschen Kreise weit
gehend unbekannt gewesen sein sollte. Es läßt sich die 
Möglichkeit nicht ausschließen, daß ein Mitbewerber, der 
nicht bereit war, die etwa geforderte Lizenz für das 
Streitpatent zu zahlen, den Stand der Technik nach 
anderen fortschrittlichen Lösungen durchmustert hätte, 
dabei auf das Jetter-Patent gestoßen wäre und seine in 
Deutschland nicht geschützte Lehre in eigener Entwick
lungsarbeit benutzt hätte. Deswegen war der Vorder1 
richter allerdings nicht von der Verpflichtung entbunden, 
sich auch von der technischen Bedeutung des Streit
patents gegenüber dem Jetter-Patent ein Bild zu machen, 
und es ist der Rev. zuzugeben, daß es vorzuziehen ge
wesen wäre, wenn er den Sachverständigen schon zu 
einer eingehenden Stellungnahme in dem schriftlichen 
Gutachten veranlaßt und wenn er seinen eigenen Stand
punkt im Urteil eingehender dargelegt hätte. Der Be
stand des Urteils kann dadurch jedoch nicht gefährdet 
werden. Der Sachverständige ist in der mündlichen Ver
handlung auch zum Jetter-Patent näher gehört worden, 
und das, was das Urteil über dessen Verhältnis zum 
Streitpatent ausführt, reicht im. Zusammenhalt mit der 
weiteren Erwägung von der verhältnismäßig geringen, 
praktischen Bedeutung des Jetter-Patentes in Deutsch
land im Zeitpunkte der Verletzungshandlungen aus, um 
das Urteil rechtlich zu tragen.

(RQ., U. v. 13. Febr. 1942, I 83/41.)

Ausschaltung der Juden
12, RG. — § 9 VO. d. RProt. f. Böhmen und Mähren 

üb. d. jüd. Vermögen v. 21. Juni 1939. Für den Anspruch 
auf Ungültigkeitserklärung eines auf Ausschließung eines 
Genossenschafters gerichteten Beschlusses des Treuhän
ders ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

Der Kl. beantragte, die Entscheidungen des vom Reichs
protektor bestellten Treuhänders der bekl. Genossenschaft 
auf Ausschluß des Kl. aus der Genossenschaft und den 
diesen Ausschluß zur Kenntnis nehmenden Beschluß der 
Vollversammlung als ungültig und unwirksam zu er
klären. Die bekl. Genossenschaft beantragte, dieses Be
gehren abzuweisen, und erhob die Einwendung der 
Unzulässigkeit des Rechtswegs. Das Gericht des ersten 
Rechtszugs wies die Einwendung ab, und die beiden 
unteren Gerichte erkannten in der Sache auf Abweisung 
des Klagebegehrens.

Die Revision ist unbegründet.
Der Einwendung der Unzulässigkeit des Rechtswegs be

gegnet das Gericht im ersten Rechtsgang durch ihre Ab
weisung mit einem ins Urteil äufgenommenen Beschluß, 
den die bekl. Partei unangefochten ließ. Das RevG. ist 
deswegen nicht gehindert, zu der in der Revisionsbeant
wortung der bekl. Partei aufgeworfenen Frage der Zu
lässigkeit des Rechtswegs Stellung zu nehmen. Die Frage 
ist stets von Amts wegen, zu prüfen, soweit ein .zulässiges 
Rechtsmittel vorliegt (§ 240 Abs.3c ZPO.); die formelle 
Rechtskraft des abweisenden Beschlusses bindet nicht 
das. Rechtsmitteigericht nach § 42 Abs, 3 c ZPO. Eine all

fällige Nichtigkeit nach §477 Z. 6 c ZPO. wäre durch die 
Rechtskraft noch nicht geheilt (OGHEntsch. v. 27. Jan. 
1904, GUnF 2587; v. 3. Juni 1924, SZV1/209; v. 10. Febr. 
1925, SZV1I/38; v. 14. Jan. 1930, SZXII/11; v. 4. Nov. 
1930, SZ XII/213).

Die Zulässigkeit des Rechtswegs selbst unterliegt kei
nen Bedenken. Eine Zuständigkeit des Registergerichts 
nach §1 des Ges. v. 19. Juni 1931 (cs. GB. Nr. 100) über 
die Grundbestimmungen des gerichtlichen Verfahrens in 
Außerstreitsachen oder nach dem GenG. v. 9. April 1873 
(RGBl. Nr. 70) mit Nachträgen kommt nicht in Frage. 
Vielmehr ist anerkannten Rechtes, daß die Ausschließung 
eines Genossen aus einer eingetragenen Genossenschaft 
durch deren Organe auf die Klage des betroffenen Ge
nossen hin in formeller und sachlicher Hinsicht der Nach
prüfung durch die ordentlichen Gerichte unterliegt (öst. 
RGEntsch. v. 14. Okt. 1902, Hye Bd. 12/1144; AdlCIem 2419; 
OGHEntsch. v. 4. Nov. 1921, SZ III/104, mit eingehenden 
Ausführungen des BG., vom 9. März 1926, SZ VII1/71; 
vom 22. Nov. 1932, ö. RichterZ. 1933, 192).

Im vorl. Fall ist freilich die Ausschließung des KI. nicht 
durch die satzungsmäßig berufenen Organe der Bekl. 
erfolgt, sondern durch den von dem Herrn Reichsprotek
to r für Böhmen und Mähren auf Grund des § 9 s. V. über 

.das jüdische Vermögen v. 21. Juni 1939 (VBL Nr. 6 S. 45) 
bestellten Treuhänder. Dieser leitet so allerdings seine 
Stellung aus einem hoheitsrechtlichen Akt her. Daraus 
folgt aber entfernt noch nicht, daß allein schon des
wegen die von ihm in seiner Eigenschaft als Treuhänder 
namens und für die Bekl. getätigten Maßnahmen eben
falls hoheitsrechtlicher Natur sein müßten. Ein solcher 
Schluß wäre durchaus verfehlt. Es genügt der Hinweis 
auf die zahlreichen sonstigen Fälle, in denen die Hand
lungsbefugnis für eine andere Rechtsperson auf einem 
hoheitsrechtlichen Akt beruht. Sonderbestimmungen, wo
nach gegenüber Rechtshandlungen, die sonst der richter
lichen Nachprüfung im ordentlichen Rechtsweg unter
liegen, das Beschreiten dieses Weges abgeschnitten sein 
solle, wenn sie von einem solchen Treuhänder ergangen 
sind, bestehen nicht. Dann muß es aber .dabei iSein Be
wenden haben, daß die von dem Treuhänder verfügte 
Ausschließung des Kl. aus der Genossenschaft so wie 
sonst der Nachprüfung durch die ordentlichen Gerichte 
unterliegt. Daran kann um so weniger ein Zweifel sein, 
als der Treuhänder hierbei ersichtlich in Ausübung der 
auf ihn übergegangenen sonst dem Vorstande und dem 
Aufsichtsrat zustehenden satzungsmäßigen Befugnisse ge
handelt hat, wie denn auch sachlich die Ausschließung 
auf einen der satzungsmäßig vorgeschriebenen Aus
schließungsgründe gestützt worden ist. Es handelt sich 
endlich auch durchaus um eine von dem Treuhänder 
s e l b s t  kraft e i g e n e r  Entschließung verfügte Maß
nahme, und zwar eben eine solche genossenschaftlicher 
Selbstdisziplin.

Unbegründet ist weiter das Bedenken, das die Revision 
daraus herleiten w ill, daß dem Kl. nach der Satzung 
gegen die von dem Vorstand verfügte Ausschließung die 
Beschwerde an den Aufsichtsrat zugestanden habe und 
daß der Treuhänder als solcher nicht auch über diese 
Beschwerde habe entscheiden können. Daran ist nur so 
viel richtig, daß durch die Bestellung des Treuhänders 
auch dem Aufsichtsrat der Bekl. die Ausübung der ihm 
satzungsmäßig zugewiesenen Befugnisse genommen wor
den ist. Sie sind vielmehr auf die Treuhänder über
gegangen. Daraus folgt aber bestenfalls zugunsten des 
Kl. nur, daß eben mit der Entschließung des Treuhänders 
das Ausschiießungsverfahren im Rahmen der Genossen- 
schaft sein hnde gefunden und der KI. nunmehr mit der 
Weiterverfolgung seiner Rechte auf den ordentlichen 
Rechtsweg verwiesen war.

(RG., II. ZivSen., U. v. 2. Febr. 1942, II 111/41.)

*

13. RG. — § 2 VO. über Nachprüfung von EntjudGesch. 
v. 10. Juni 1940. Die VO. v. 10. Juni 1940 steht der gemäß 
§§ 157, 242 BGB. erfolgenden Herabsetzung von Ansprü
chen aus Dienstverhältnissen mit Juden nicht entgegen. Die 
Angemessenheit der Bezüge der arischen Witwe eines Juden 
ist nach den Belangen dieses zu beurteilen. Daß die Witwe 
Arierin ist, ist nur einer der die Angemessenheit be-

134*
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stimmenden Umstände. Ein weiterer zu berücksichtigender 
Umstand kann sein, daß andere im Ruhestand befindliche 
Angestellte und deren Witwen in der Frage der Ruhege
haltskürzung auf die Vermögens Verhältnisse des Verpflich
teten Rücksicht nehmendes Entgegenkommen gezeigt haben 
und daß das jetzige Vermögen des Verpflichteten zur Zah
lung der Ruhegehälter auf dem durch die nationalsozia
listische Wirtschaftsführung herbeigeführten wirtschaft
lichen Aufschwung beruht, zu dem der Ehemann der Witwe 
nichts beigetragen hat.

L. D., der im Frühjahr 1929 verstorbene jüdische Ehe
mann der arischen, jetzt fast 70 Jahre alten KI., war seit 
1921 bis zu seinem Tode Vorstandsmitglied der Bekl., 
die damals noch die Firma H. & Co. AG. führte. Er 
und die vier anderen Vorstandsmitglieder waren die 
Hauptaktionäre der Gesellschaft, deren Aktienkapital 
5 000 000 91M betrug. Auf Grund gleichlautender An
stellungsverträge v. 23. Nov. 1925 wurde ihnen ein Jah
resgehalt von je 78 000 ¿M, eine Aufwandsentschädigung 
von je 6000 3tM und 10o/o der jeweils an die Aktionäre 
verteilten Dividende zugesagt; im Fall des Ablebens 
eines Vorstandsmitgliedes sollte die Witwe — nach einer 
Übergangszeit — eine Pension von 15 000 3ÜH, außerdem 
einen (in gewissem Umfange auf die Dividende anzu
rechnenden) Zuschuß in Höhe von 2»/0 der Aktien
beteiligung v. 1. Juli 1925 erhalten; die Bezüge der Vor
standsmitglieder konnten durch Beschluß des Aufsichts
rats abgeändert werden, während die Witwenpension 
nebst Zuschuß auf Lebenszeit garantiert wurde.

Infolge finanzieller Schwierigkeiten der Bekl. wurde im 
Jahre 1930 das Aktienkapital im Verhältnis 10:1 auf 
SOOOOOÄft zusammengelegt und dann zwecks Durchfüh
rung der Sanierung wieder auf 2 500 000 ¡UM  erhöht. 
Während die anderen (früheren) Vorstandsmitglieder und 
die Witwe eines Verstorbenen zur Ermöglichung der Sa
nierung auf ihre Rechtsansprüche aus dem Anstellungsver
trage v. 23. Nov. 1925 verzichteten und sich schließlich mit 
frei widerruflichen Zahlungen von monatlich je 600 MC 
begnügten, beharrte die Kl. auf ihren vertraglichen An
sprüchen. Es kam deshalb in den Jahren 1930 und 1931 
zu zwei Vorprozessen. Im ersten handelte es sich darum, 
daß die Firma wegen veränderter Geschäftsgrundlage 
die Weiterzahlung des Zuschusses und auch sonst von 
mehr als monatlich 1000 ¡HM  verweigerte; sie wurde aber 
durch landgerichtliches Urteil zur vollen Zahlung der für 
einige Monate des Jahres 1930 eingeklagten Bezüge 
rechtskräftig verurteilt. Zu dem zweiten Rechtsstreit im 
Jahre 1931 kam es dadurch, daß die Bekl. den Zuschuß 
entsprechend der erfolgten Kapitalherabsetzung ermäßigte; 
infolge der durch die NotVO. v. 6. Okt. 1931 (RGBl. I, 
557) ermöglichten Herabsetzung solcher Bezüge haben 
die Parteien sich dann aber im Febr. 1932 außergericht
lich dahin verglichen, daß die Kl. gegen Abfindungszah
lung von 8 000 ¡HM auf den Zuschuß verzichtete.

Die verbleibende Witwenpension von 15 000.5U£ (mo
natlich 1250 ¡HM) hat die Kl. bis Ende Januar 1940 be
zogen. M it Schreiben v. 29. Jan. 1940 kündigte die Bekl. 
jedoch mit Rücksicht auf den durch die Kriegs Verhält
nisse bedingten Rückgang ihres Umsatzes ab l.Febr. 
1940 eine Herabsetzung der Pension auf monatlich 
600 ¡HM  an. Die Kl. hat deshalb mit der Klage volle Wei
terzahlung ihres Witwengeldes verlangt.

Die Bekl. hat eingewendet, daß die Anstellungsver
trage wegen Vereinbarung! übermäßig hoher Bezüge 
gegen die guten Sitten verstießen sowie daß die KI. sich 
eine Herabsetzung ihrer Bezüge auf ein angemessenes 
Maß jedenfalls deshalb gefallen lassen müsse, weil ihr 
Anspruch auf einem mit einem Juden geschlossenen An
stellungsvertrage beruhe.

Das BG. verneint zunächst die Sittenwidrigkeit des An
stellungsvertrages. Zu den diesbezüglichen, von der Re
visionsbeantwortung beanstandeten Ausführungen des 
BG. Stellung zu nehmen, erübrigt sich deshalb, weil die 
Revision ohne Rücksicht hierauf unbegründet is t 

In der Revlnst. handelt es sich nur noch um die 
bOQtHM nebst Zinsen übersteigenden Monatsbezüge der 
Kl. Wie unter den Parteien unstreitig ist, ist ein Antrag 
auf Entscheidung durch die Schiedsstelle gemäß §2 VO. 
über die Nachprüfung von Entjudungsgeschäften vom 
10. Juni 1940 (RGBl. I, 891) i. Verb. m. der DurchfVO.

v. 14. Nov. 1940 (RGBl. I, 1520) und den RdErl. des 
RWiM. v. 6. Febr. 1941 (RWiBl. 1941, 42) und vom 
27. Febr. 1941 (RWiBl. 1941, 71) nicht gestellt worden. 
Die Zulässigkeit des Rechtswegs unterliegt daher keinen 
Bedenken. Der Erlaß der VO. v. 10. Juni 1940 hat ferner 
nicht etwa, wie die KI. meint, die Wirkung, daß nun
mehr alle anderen Kürzungsmöglichkeiten als auf Grund 
der VO. v. 12. Nov. 1938 oder auf Grund der VO. vom 
10. Juni 1940 ausgeschlossen seien, daß insbesondere eine 
Herabsetzung von Ansprüchen aus Dienstverhältnissen 
mit Juden, die als leitende Angestellte in einem W irt
schaftsunternehmen tätig waren, auf Grund der allgemei
nen Vorschriften der §§157, 242 BGB. nicht mehr zu
lässig sei. Wenn dergleichen gewollt gewesen wäre, 
hätte es keinen Sinn gehabt, die Zuständigkeit der 
Schiedsstelle und die Unzulässigkeit des Rechtsweges 
von einem Antrag abhängig zu machen. Zutreffend weist 
das BG. auch die Annahme der Kl. zurück, daß nach der 
VO. v. 10. Juni 1940 eine Kürzung von Ruhegehalts- oder 
Hinterbliebenenansprüchen dann nicht stattfinden dürfe, 
wenn der jüdische Angestellte schon vor der Machtergrei
fung (30. Jan. 1933) ausgeschieden ist. Der §2 der ge
nannten VO. gibt für solche Annahme nicht den gering
sten Anhalt. Auch sonst ist nicht einzusehen, weshalb 
der genannte Stichtag für die Kürzungsmöglichkeit von 
Bedeutung sein sollte, wenn daran festgehalten wird, daß 
es auf den ursächlichen Zusammenhang der Aufhebung 
des Dienstverhältnisses mit der politischen Entwicklung 
nicht weiter ankommt. Hiervon abzugehen liegt aber 
keine Veranlassung vor.

Die Kl. glaubt nun und macht auch mit der Revision 
geltend, daß im vorl. Falle eine Herabsetzung des ver
traglich ihrem jüdischen Ehemanne zugesicherten W it
wengeldes auf Grund der allgemeinen Vorschriften der 
§§ 157, 242 BGB. deshalb nicht erfolgen dürfe, weil sie 
selbst Arierin sei. Dies hat das BG. jedoch mit Recht ab
gelehnt. In den genannten Vorschriften und Entschei
dungen ist stets nur von Ansprüchen aus Dienstverhält
nissen mit Juden die Rede, wenn auch der Fall, daß der 
dadurch Berechtigte Nichtjude ist, dabei nicht besonders 
hervorgehoben ist. Es ist aber auch nicht richtig, wenn 
die Revision meint, diese Vorschriften und Entscheidun
gen zielten nur darauf ab, die Juden aus dem deutschen 
Wirtschaftsleben auszuschalten. Sie dienen vielmehr auch 
dazu, die unangemessen erscheinenden Auswirkungen von 
solchen früheren Dienstverhältnissen zu beseitigen. Zu 
diesen Auswirkungen gehören alle Ruhegehalts- und1 Ver
sorgungsansprüche, die auf den Dienstverträgen früherer 
jüdischer Angestellter beruhen und die erfahrungsgemäß 
oft unangemessen hoch sind. Auch die Vereinbarungen über 
Zahlungen von Witwengeldern sind mit dem früheren 
jüdischen Angestellten in erster Linie in seinem Interesse 
getroffen worden und kommen nur mittelbar auch der 
Witwe zugute, die zu dem Unternehmen selbst in keinen 
unmittelbaren Beziehungen zu stehen pflegt. Diese Zah
lungen bilden einen Teil se i nes  Arbeitsverdienstes. 
Ihre Angemessenheit ist daher auch in erster Linie nach 
den berechtigten Belangen des jüdischen Angestellten 
selbst, nicht nach denen seiner späteren Witwe zu be
urteilen. Deshalb ist die V o r a u s s e t z u n g  für die in 
ständiger Rechtsprechung anerkannte Herabsetzungsmög
lichkeit solcher Witwengeldbezüge auf Grund der §§157, 
242 BGB. schon dann gegeben, wenn nur der angestellt 
gewesene Ehemann Jude war. Der Umstand, daß die 
Witwe selbst Arierin ist, könnte nur als einer der Um
stände ins Gewicht fallen, die für die Beurteilung der 
Angemessenheit maßgebend sind. Nur in diesem Zu
sammenhang könnte es auch von Bedeutung sein, ob die 
Witwe, wie die Kl. von sich behauptet hat, ihre Be
ziehungen zum Judentum abgebrochen hat oder inwie
weit etwa die Witwengeldzahlungen des Unternehmens 
Juden noch zugute kommen würden.

Mit Unrecht macht die Revision ferner geltend, daß ihr 
jetziger Anspruch nicht mehr auf dem Dienstvertrage des 
Ehemannes der Kl., sondern unmittelbar auf dem Prozeß
vergleich beruhe, den sie im Febr. 1932 mit der Bekl. ge
schlossen habe. Demgegenüber hat das BG. tatsächlich 
festgestellt, daß dieser Prozeßvergleich nur den Zuschuß 
von 2o/0 zum Gegenstand gehabt habe, da die Pension 
im übrigen damals gar nicht im Streit gewesen sei. Im 
übrigen kommt, selbst wenn die Bekl, damals den Pen-
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sionsansprucft der KI. in Höhe von jährlich 15000 
anerkannt haben sollte, eine völlige Umwandlung des 
Anspruchs in dem Sinne, daß er dadurch auf eine neue 
selbständige Grundlage gestellt und seines Charakters 
als Witwengeld entkleidet worden wäre, keinesfalls in 
Betracht. Ein bloßes Anerkenntnis der Verpflichtung zur 
Zahlung des Witwengeldes in Höhe von 15 000 M i jähr
lich würde aber der Geltendmachung der erst später ein
getretenen grundlegenden Änderung der Rechtsanschau
ung nicht im Wege stehen.

Bei der Prüfung der Frage, ob und in welchem Um
fange eine Herabsetzung des Witwengeldes der KI. den 
Umständen nach angemessen erscheint, zieht das BG. 
alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte heran. Daß 
die KI. selbst Arierin ist, erwähnt es in diesem Zusam
menhänge zwar nicht ausdrücklich, hat es aber sicher 
nicht übersehen oder unberücksichtigt gelassen; es geht 
darauf ein bei Erörterung der Frage, ob etwa aus die
sem Grunde eine Herabsetzung des Witwengeldes der 
KI. überhaupt ungerechtfertigt ist, und lehnt dies mit 
Recht ab. Ebenso ist auch anzunehmen, daß das BG. 
mangels entgegenstehender Anhaltspunkte die Behaup
tung der KI., sie habe ihre Beziehungen zum Judentum 
abgebrochen und lasse insbesondere die jüdischen An
gehörigen ihres Ehemannes an ihren Einnahmen nicht 
teilnehmen, als wahr unterstellt. Im übrigen stellt es fest, 
daß die Lage der Kl. nicht ungünstig ist, da sie nach 
ihrer eigenen Angabe noch einen Betrag von 42 000 3Ut 
zur Vermögenssteuer versteuert und ihre Töchter aus-, 
gestattet sind. Unter diesen Umständen, insbesondere 
auch im Zusammenhang mit den außerordentlich hohen 
Bezügen, die die Vorstandsmitglieder sich seinerzeit 
gegenseitig zugebilligt haben, ist es rechtlich nicht zu 
beanstanden, wenn das BG. einen Betrag von 600 M t 
monatlich für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse 
der Kl. als ausreichend und angemessen ansieht. Als aus
schlaggebend für die Herabsetzung der Bezüge der KI. 
auf diesen Betrag erachtet es einmal den Umstand, daß 
die Kl. andernfalls an einer Aufwärtsentwicklung des 
Unternehmens der Bekl. teilnehmen würde, die nicht Ver
dienst ihres Ehemannes, sondern eine Folge des all
gemeinen, durch die nationalsozialistische Wirtschafts
führung hervorgerufenen Aufschwungs ist, sodann aber 
auch den Umstand, daß die Kl. sonst in unbilliger Weise 
gegenüber den anderen pensionierten früheren Vorstands
mitgliedern und der Witwe H., die sämtlich nur noch 
600 A Jl monatlich erhalten, bevorzugt werden würde. Die 
Ausführungen des BG. zum ersten Punkt hat die Re
vision mißverstanden, indem sie der vermeintlichen1 An
nahme des BG. widerspricht, -die Bekl. sei trotz der im 
Jahre 1930 erfolgten Wiedererhöhung des Aktienkapitals 
auf 2500 000 AM nicht imstande gewesen, der Kt. auf die 
Dauer ihre volle Pension weiterzuzahlen. Daß die Bekl. 
hierzu t a t s ä c h l i c h  i m s t a n d e  g e w e s e n  i s t ,  ist in 
der Tat unstreitig. Das BG. stützt aber, wie der Zu
sammenhang seiner Ausführungen ohne weiteres ergibt, 
seine Entscheidung auch nur darauf, daß die Bekl. hierzu 
o h n e  den  d u r c h  d i e  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  
W i r t s c h a f t s -  u n d  S t a a t s f ü h r  u n g h e r b e i 
g e f ü h r t e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  A u f s c h w u n g  
n i c h t  i m s t a n d e  g e w e s e n  w ä r e .  Dies leitet es aus 
den eigenen Angaben der Kl. her, daß die Bekl. in den 
Krisenjahren bis zum Jahre 1933 mit erheblichen Verlusten 
gearbeitet hat und daß ihre Bankschulden im Jahre 1933 
noch 3 869 000 M Jt betrugen, daß sie dann aber in den 
folgenden Jahren wieder Gewinne erzielt und bis 1939 ihre 
Bankschulden völlig getilgt hat. Gegen diese Schlußfolge
rung ist rechtlich nichts einzuwenden. Ebenso ist es auch 
durchaus gerechtfertigt, daß das BG. als Maßstab für die 
Kürzung des Witwengeldes die Bezüge der pensionierten 
früheren Vorstandsmitglieder und der Witwe H. mit heran
zieht. Diese haben in dem Krisenjahre 1930 der Notlage 
der Bekl. Rechnung getragen und ihr weitgehendes Ent
gegenkommen gezeigt, um die Sanierung der Bekl. zu er
möglichen, während die Kl., soweit dies angesichts der 
NotVO. v. 6. Okt. 1931 überhaupt möglich war, starr auf 
ihren vertraglichen Ansprüchen beharrt hat. Dem da
maligen freiwilligen Verzicht der genannten Personen hat 
die Kl. es überhaupt nur zu verdanken, wenn die Sanierung 
geglückt und die Weiterzahlung des Witwengeldes an die 
Kl. bisher möglich gewesen ist; sie muß sich daher

billigerweise eine Angleichung ihres Witwengeldes an 
deren Bezüge gefallen lassen.

Endlich macht die Rev. noch geltend, daß die Herab
setzung der Rente der Bekl. auf Kosten der Kl. einen Ge
winn verschaffen würde, der sachlich nicht gerechtfertigt 
sei und den öffentlichen Belangen nicht diene. In dieser Be
ziehung ver.weist sie mit Unrecht auf die Entscheidung 
RArbG. 22, 283/84. Denn dort handelte es sich nur um die 
Anwendung der VO. 12. Nov. 1938 auf frühere leitende jü
dische Angestellte, die vor Erlaß dieser Verordnung im 
Zuge der schon im Gange befindlichen Entjudung der deut
schen Wirtschaft aus dem Dienst ausgeschieden sind, und 
um die Frage, ob ihnen deshalb jegliches Ruhegehalt abzu
sprechen sei. Bei der bloßen Herabsetzung der Bezüge auf 
Grund der §§ 157, 242 BGB. auf ein den Umständen nach 
angemessenes Maß werden jedoch von vornherein die bei
derseitigen Belange berücksichtigt und kann daher von 
einer ungerechtfertigten Bereicherung der Bekl. keine Rede 
sein.

Nach alledem war die Rev. der Kl. als unbegründet zu
rückzuweisen.

(RG., U. v. 16. April 1942, II 119/41.)

*

14. OLG. — § 2 Abs. 1 Zifif. 3 VO. v. 23. Nov. 1938 
(RGBl. I, 1642) (Ausschaltung der Juden aus dem deut
schen Wirtschaftsleben) steht der Zwangsvollstreckung 
nicht entgegen, gibt aber dem Abwickler das Recht, un
ter Anführung konkreter Tatsachen, welche Zahlungsauf
schub rechtfertigen, die dermalige Abweisung des Zwangs
vollstreckungsantrages (die Einstellung der Zwangsvoll
streckung) beim Exekutionsgerichte in Antrag zu bringen.

(OLG. Leitmeritz, Beschi v. 19. Mai 1942, 4 W 11/42.)
*

15. KG. — §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 der 11. VO. z. RBürgG, 
v. 25. Nov. 1941 (RGBl. I, 722); §§873 Abs. 1 und 2, 878 
BGB. Hat ein Jude, dessen Vermögen dem Reiche verfallen 
ist, vorher die Abtretung einer Buchhypothek erklärt, so 
bedarf es zur Umschreibung auf den Erwerber der Zustim
mung des Reiches nur dann, wenn mit der Möglichkeit zu 
rechnen ist, daß der Obergang der Bindung auf das Reich 
dem Volksempfinden widersprechen würde, f )

Im Grundbuche steht für die geschiedene Jüdin L. in 
Tel Aviv eine Sicherungshypothek von 19000 einge
tragen. Nach der Auswanderung der Gläubigerin erklärte 
eine Bevollmächtigte am 26. März 1941 die Abtretung der 
Hypothek und der gesicherten Forderung an den Bankier
H. , wobei sie die Umschreibung im Grundbuche bewil
ligte. Ein entsprechender Antrag des Erwerbers ging am 
26. Nov. 1941 bei dem GBA. ein. Dieses erhob, nachdem 
inzwischen die 11. VO. z. RBürgG. v. 25. Nov. 1941 (RGBl.
I, 722) in Kraft getreten war, die Beanstandung, daß 
das Vermögen der eingetragenen Gläubigerin einschließ
lich der noch dazugehörigen Hypothek dem Reiche verfal
len und deshalb die Zustimmung des Reiches zu der Um
schreibung beizubringen sei. Eine Beschw. des Antragstel
lers wurde vom LG. zurückgewiesen. Seine weitere Be 
schwerde hat Erfolg gehabt.

Nach § 3 Abs. 1 VO. v. 25. Nov. 1941 ist mit deren Jn 
krafttreten das Vermögen der schon vorher ausgewander- 
ten jüdischen Gläubigerin (§ 2 a) dem Reiche verfallen. Zu 
diesem Vermögen gehörte am Stichtage, da die Abtretung 
nach § 873 Abs. 1 BGB. erst mit der Eintragung in das 
Grundbuch wirksam werden konnte, auch noch die be- 
zeichnete Sicherungshypothek (als Buchhypothek: § 1185 
Abs. 1). Diese ist also auf das Reich übergegangen. Daraus 
folgt nach § 19 GBO., § 185 BGB., daß die beantragte 
Umschreibung auf den neuen Gläubiger H. der Bewilli
gung oder Zustimmung des Reiches bedarf, wenn nicht 
eine besondere Rechtslage dessen Mitwirkung ausnahms
weise entbehrlich macht. Ein solcher Ausnahmefall ist in
des gegeben.

§ 878 BGB., auf den der BeschwF. sich beruft, betrifft 
allerdings nur den Fall, daß der Berechtigte, nachdem er 
eine Erklärung i. S. des § 873 Abs. 1 BGB. abgegeben hat 
und die Erklärung für ihn gemäß § 873 Abs. 2, etwa durch
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Aushändigung einer formgerechten Eintragungsbewilli
gung an den Erwerber, bindend geworden ist, in der Ver
fügung über das Recht beschränkt wird. Ein solcher Fall 
liegt hier nicht vor. § 3 Abs. 1 VO. v. 25. Nov. 1941 be
gründet nicht nur eine Verfügungsbeschränkung des aus- 
gewanderten Juden, sondern entzieht ihm das Recht selbst. 
Auf einen solchen Fall ist § 878 BGB. nicht anwendbar 
(KG., 1 Wx 187/41: DNotZ. 1942, 107), übrigens auch nicht 
einmal auf alle Fälle von Verfügungsbeschränkungen in 
der neueren Gesetzgebung (vgl. KG.: JFG. 19, 104).

Der BeschwF. macht ferner geltend, daß das Reich 
bei der angeordneten Gesamtrechtsnachfolge auch in die 
das verfallene Vermögen belastenden Verbindlichkeiten so
wie sonstigen Bindungen eingetreten sei und deshalb — 
ähnlich wie ein Erbe — die Vollendung der durch die Ab
tretungserklärungen eingeleiteten Rechtsänderung, zu der 
nur noch die Eintragung fehle, hinnehmen müsse. Diese 
Ansicht geht ebenfalls zu weit. Die VO. v. 25. Nov. 1941 
läßt mit dem Aktivvermögen eines ausgewanderten Juden 
nicht ohne weiteres auch die Verbindlichkeiten übergehen. 
Das Reich soll vielmehr für die Verbindlichkeiten nur un
ter zwei Einschränkungen haften, nämlich einmal „nur bis 
zur Höhe des Verkaufswertes derjenigen Sachen und 
Rechte, die in die Verfügungsgewalt des Reiches gelangt 
sind“ , und ferner dann nicht, wenn die Erfüllung der Ver
bindlichkeit durch das Reich dem Volksempfinden wider
sprechen würde. Das muß mangels einer besonderen Be
stimmung entsprechend auch für die sachenrechtlichen Bin
dungen i. S. des § 873 Abs. 2 BGB. gelten, da kein Grund 
bestand, diese anders zu behandeln. Nun ist aber hierbei 
die erste Beschränkung der Haftung des Reiches gegen
standslos, weil eine solche Bindung niemals über den Wert 
des von ihr betroffenen Gegenstandes hinausgehen kann. 
Lediglich die zweite Einschränkung, daß die Verwirk
lichung der Bindung dem Volksempfinden widersprechen 
würde, kommt auch in einem Falle der vorl. A rt in Be
tracht. Das GBA. darf aber von diesem Gesichtspunkte 
aus Bedenken nur dann erheben, wenn mit der Möglich
keit einer solchen Gestaltung der Sachlage zu rechnen ist. 
Das trifft hier nicht zu. Denn die Devisenstelle hat die Ab
tretung der Sicherungshypothek bereits, wenngleich von 
anderen Gesichtspunkten aus, geprüft und genehmigt, auch 
die Geltungsdauer des Genehmigungsbescheides mehrfach, 
zuletzt noch am 23. Dez. 1941 bis zum 28. Febr. 1942, ver
längert. Das wäre gewiß nicht geschehen, wenn Umstände 
vorlägen, welche i. S. der — zur Zeit der letzten Verlän
gerung schon in Kraft befindlichen — VO. v. 25. Nov. 1941 
die Bindung des Reiches als des Rechtsnachfolgers der ur
sprünglichen Gläubigerin an die noch nicht vollendete Ab
tretung als dem Volksempfinden widersprechend erschei
nen ließen. Ist aber das Reich, wovon demnach auszugehen 
ist, in die Bindung des §873 Abs. 2 BGB. eingetreten, so 
hat die Abtretungserklärung sachenrechtlich dieselbe W ir
kung, wie wenn sie von ihm abgegeben wäre, bedarf es 
also — anders als bei dem Eintritt in eine persönliche 
Verbindlichkeit — weiterer sachenrechtlicher Erklärun
gen von seiner Seite nicht. Die notwendig gewordene neue 
Verlängerung der Geltungsdauer der Devisengenehmigung 
ist nicht Gegenstand der angefochtenen Zwischenver- 
fügung.

(KG., l.ZivSen. Beschl. v. 30. April 1942, 1 Wx 56/42.)

Anmerkung: Der Entsch. kann nicht zugestimmt werden.
Gemäß § 3 der 11. VO. z. RBürgerG. v. 25. Nov. 1941 

(RGBl. I, 722) verfällt das Vermögen eines Juden mit dem 
Verlust der Staatsangehörigkeit dem Reich. Die Umschrei
bung der Sicherungshypothek war bis zum 25. Nov. nicht 
erfolgt. Folglich war die Sicherungshypothek dem Reich 
verfallen.

Der BeschwF. macht geltend, daß das Reich „bei der 
angeordneten Gesamtrechfsnachfolge auch in die das ver
fallene Vermögen belastenden Verbindlichkeiten sowie 
sonstigen Bindungen eingetreten sei“ . Zunächst liegt ein 
Fall der „Gesamtrechtsnachfolge“  nicht vor. Das Reich ist 
nicht Rechtsnachfolger des Juden gev/orden, denn dann 
würde es ohnehin haften und eine Bestimmung wie die 
des §5 wäre unnötig gewesen. Aus §5 ergibt sich ledig
lich, daß das Reich von sich aus in gewissen Grenzen 
haften w ill für die S c h u l d e n  eines Juden, dessen Ver
mögen dem Reich verfällt. Der Gesetzgeber spricht rfoch

wohl bewußt von Schulden und nicht von Verbindlichkei
ten und Bindungen. Dabei sind naturgemäß solche Schul
den gemeint, die aus der verfallenen Masse befriedigt 
werden können, nicht aber solche Verbindlichkeiten, die, 
wie hier, einen Übergang des Vermögens auf das Reich 
überhaupt verhindern. Hier wurden keine Schulden über
nommen, sondern das Reich würde auf die Hypothek ver
zichten müssen. Das ist nicht der Sinn der gesetzlichen 
Bestimmung. Ein Fall des §5 liegt also gar nicht vor. 
Wenn das Vermögen einmal verfallen ist, kann nicht auf 
dem Umweg über §873 Abs. 2 BGB. und §5 der 11. VO. 
z. RBürgerG. dieser Vermögensverfall vereitelt werden. 
Selbst wenn man der Anwendung des § 5 zustimmen 
würde, so hätte das KG. selbstverständlich prüfen müssen, 
ob die Erfüllung der Verpflichtung, nämlich die Siche
rungshypothek freizugeben, dem Volksempfinden wider
sprechen würde. Der Hinweis, daß die Devisenstelle die 
Abtretung der Hypothek bereits genehmigt hatte, genügt 
nicht, denn für die Devisenstelle spielen völlig andere Ge
sichtspunkte eine Rolle, als solche, die hier in Frage 
stehen. Gerade die nach der Entsch. des KG. eintretende 
Folge, nämlich die Freigabe der Sicherungshypothek, ist 
für die Frage, ob das dem Volksempfinden widerspricht, 
von Bedeutung.

RA. Dr. S c h m i d t - K l e v e n o w ,  Berlin.

Reichsverwaltungsgericht

16. RVG. — Die Ermäßigungsvorschrift des § 25 der 
Berliner WZuwStVO. findet auch bei Neugestaltungsplä
nen der Reiclishauptstadt nur dann Anwendung, wenn das 
veräußerte Grundstück selbst wieder bebaut wird, auch 
wenn ein Wechsel zwischen Straßenland und Bauland 
innerhalb eines bestimmten Blocks infolge der Neu
gestaltung sfattfindet.

Die Ermäßigungsvorschrift findet auf keinen Fall An
wendung, wenn der Eigentümer nicht freihändig ver
kauft, sondern auf Enteignung zu einer höheren Ent
schädigung besteht, als die Stadt freihändig anbietet, f )

Durch notariellen Vertrag v. 13. Mai 1938 veräußerte 
die verwitwete Frau L. in B. vorbehaltlich der Genehmi
gung durch den Reichsluftfahrtminister ihr in Beriin- 
Tempelhof gelegenes bebautes Grundstück an das Deut
sche Reich. Die Genehmigung des Vertrages wurde nicht 
erteilt. Das Grundstück wurde vielmehr gemäß §§ 2 
und 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Neugestaltung deut
scher Städte v. 4. Okt. 1937 (RGBl. I, 1054) enteignet. 
Aus Anlaß dieses Rechtsvorganges wurde die Kl. von 
dem Bezirksbürgermeister des Verwaltungsbezirks Tem
pelhof der Reichshauptstadt auf Grund der Berliner Wert- 
ZuwStO. v. 28. März 1928 und 30. Mai 1933 der SteuerO. 
zu einer Steuer von 21 760Ä-Ä herangezogen. Nach 
fruchtloser Beschwerde verlangte die Kl. mit der Klage 
unter Berufung auf § 25 der SteuerO1. die Ermäßigung 
der Steuer auf 2o/0 des Veräußerungspreises. Durch Ent
scheidung des BezVerwGer. v. 16. April 1941 wurde die 
Klage abgewiesen. Die — zugelassene — Rev. der Kl. 
hatte keinen Erfolg.

Der Streit der Parteien in der Rev. betrifft nur die 
Frage, ob ein Anspruch der Kl. auf Gewährung der im 
§ 25 der SteuerO. vorgesehenen Steuerermäßigung be
steht. Gemäß dieser Vorschrift wird „bei Veräußerungen 
von unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Bebau
ung“  und „von bebauten Grundstücken zum Zwecke des 
Abrisses und der Wiederbebauung“  die Steuer auf 2o/o 
des Veräußerungspreises ermäßigt. Das BezVerwGer. ist 
unter Bezugnahme auf die Rspr. des PrOVG. (vgl. 
OVG. 87, 159) davon ausgegangen, daß eine Veräuße
rung zum Zwecke des Abrisses und der Wiederbebau
ung nur dann gegeben ist, wenn ein sog. Zweckvertrag, 
d. h. ein Veräußerungsgeschäft, vorliegt, inhaltlich dessen 
die auf ein bestimmtes Ziel, die Wiederbebauung, ge
richtete Willensübereinstimmung der Beteiligten ver
traglich festgelegt ist. Da im vorliegenden Falle die 
Beteiligten die Wiederbebauung des Grundstücks nicht 
zum Gegenstand vertraglicher Vereinbarungen gemacht 
haben, hat der erste Richter das Vorliegen der Voraus-
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Setzungen für eine Ermäßigung der Steuer gemäß § 25 
der SteuerO. verneint.

Maßgebend fü r die Stellungnahme der Vorentscheidung 
war der wirtschaftliche Zweck der im §25 a. a. O. vor
gesehenen Steuerermäßigung, der dahin geht, Grund
stückseigentümern einen Anreiz zur Veräußerung ihres 
baureif gewordenen Geländes zum Zwecke der Förde
rung der Bautätigkeit und der Bekämpfung der Woh
nungsnot zu bieten. Die Erfüllung dieses Gesetzes
zweckes kann nach Auffassung des ersten Richters nur 
dann als gesichert angesehen werden, wenn dem Grund
stückserwerber eine schuldrechtliche Verpflichtung auf
erlegt ist, das Grundstück in der bestimmten Art zu 
benutzen. Die Rev. führt aus, zwar böten die Motive 
für eine Gesetzesbestimmung eine wichtige Erkennungs
quelle für seine Auslegung; im vorliegenden Falle habe 
aber zur Zeit der Schaffung des § 25 der SteuerO. der 
Gesetzgeber nicht daran denken können, daß neben  der 
damals herrschenden individualistischen Unternehmerauf
fassung und  sogar großenteils an de r en  S t e l l e  ein 
so großzügiger nationalsozialistischer Unternehmer als 
Staatsträger großzügigster Neugestaltungspläne von Ber
lin treten würde. Wenn aber schon für die einfachen 
verhältnismäßig kleinen Einzelfälle von privaten Be
bauungsplänen der Gesetzgeber damals eine Steuer
befreiung eingeführt habe, um die Abstoßung von bau
reifem Gelände dem jeweiligen Eigentümer wertzuwachs
steuermäßig zu erleichtern, dann müsse das für das groß
zügige Neugestaltungsprogramm des Führers erst recht 
gelten. Es käme ferner hinzu, daß seit der Einführung 
der Steuerbegünstigungsvorschrift des §25 der SteuerO. 
gerade für die Fälle der Neugestaltung Berlins bestimmt 
sei, daß das Reich den Ertrag der Wertzuwachssteuer 
aus solchen Fällen erhalten solle. Es habe sich also der 
Zweck des Gesetzes ebenso geändert wie die Grundlage 
der Gesetzesvorschrift. Es gehe deshalb nicht an, die 
heute als überlebt anzusprechenden Motive in der engen 
Weise auszulegen, wie der Vorderrichter es getan habe. 
Bei freierer Beurteilung der alten Motive und unter Be
achtung der heutigen großzügigen Bebauungspläne lasse 
sich die durchaus dem Wortlaut nach passende Vorschrift 
im Sinne der Auslegung der Kl. anwenden.

Dieser Auffassung der Rev. kann nicht beigetreten 
werden.

§ 25 Abs. 1 der SteuerO. bringt in Anlehnung an § 17 
Abs. 1 der MustStO. klar zum Ausdruck, daß die vor
gesehene Steuerermäßigung nur gewährt werden kann, 
wenn eine Grundstücks Veräußerung zum Z w e c k e  der  
B e b a u u n g  o de r  W i e d e j b e b a u u n g  erfolgt ist. 
Fehlt diese Zweckbestimmung, so kommt eine Steuer
ermäßigung auf Grund des § 25, das sog. Bebauungs
privileg (vgl. M ü t h l i n g ,  „Wertzuwachssteuerrecht“ ,
3. Aufl., Einl. S. 5), nicht in Betracht. Daß dies die Ab
sicht des Gesetzgebers bei Schaffung der Ermäßigungs
vorschrift war und daß diese Absicht des Gesetzgebers 
in dem Wortlaut des § 25 der SteuerO. einen klaren, 
keinen Zweifel zulassenden Ausdruck gefunden hat, wird 
von der Rev. nicht bestritten. Das Vorbringen der Rev. 
zielt vielmehr darauf hin, entgegen der Absicht des 
Gesetzgebers das Anwendungsgebiet der Ermäßigungs
vorschrift auf a l l e  Grundstücksübereignungen auszu
dehnen, bei denen es sich um die Bereitstellung von 
Gelände für die N e u g e s t a l t u n g  von B e r l i n  han
delt. Ein solches Verlangen ist nicht begründet. Durch 
die von der Rev. angenommene Änderung in den für die 
Beurteilung der Bedeutung des § 25 der SteuerO. wesent
lichen Verhältnisse könnte bei der gegebenen Rechtslage 
nur dann eine dem Verlangen der Kl. entsprechende 
Auffassung begründet werden, wenn dieses Verlangen 
nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Rechts
anschauung als berechtigt anzuerkennen wäre. Ob dies 
der Fall ist, kann nur unter Zugrundelegung der Gesetze 
und Verordnungen geprüft werden, die zur Regelung der 
in Frage kommenden Sachgebiete von der nationalsoziali
stischen Staatsführung geschaffen worden sind. Aus der 
VO. über die Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin 
v. 5, Nov. 1937 (RGBl. I, 1162) ist hierfür nichts zu ent
nehmen. Diese Vo. ist auf Grund des Gesetzes über die 
Neugestaltung deutscher Städte v. 4. Okt. 1937 (RGBl. I, 
1054) erlassen, ln dessen §13 ist Bestimmung darüber 
getroffen, von welchen Steuern der Erwerb usw. von

Grundstücken, die zur Durchführung von städtebaulichen 
Maßnahmen erforderlich sind, befreit ist; hinsichtlich der 
Wertzuwachssteuer ist dagegen folgendes festgesetzt:

„Eine etwaige Wertzuwachssteuer wird erhoben. Sie 
fließt in die Kasse des Reichs und ist für Zwecke der 
Durchführung der in diesem Gesetz vorgesehenen Maß
nahmen zu, verwenden.“

§ 2 der VO. zur Durchführung des Gesetzes über die 
Neugestaltung deutscher Städte v. 3. Nov. 1938 (RGBl. I, 
1553) behandelt eingehend mehrere — hier nicht in Be
tracht kommende — Fälle, in welchen bei einer aus An
laß der Entziehung eines Grundstücks zur Durchführung 
der städtebaulichen Maßnahmen zur Erhebung gelangen
den Wertzuwachssteuer eine Beurteilung entgegen den 
sonst geltenden Grundsätzen der Zuwachsbesteuerung zu 
erfolgen hat. Diese eingehende gesetzliche Regelung 
zwingt zu dem Schluß, daß darüber hinaus bei der Ver
äußerung von Gelände für die Neugestaltung deutscher 
Städte eine Ermäßigung der Wertzuwachssteuer nicht 
beabsichtigt war. Deshalb und im Hinblick auf die oben 
wiedergegebene Vorschrift des § 13 des Gesetzes vom
4. Okt. 1937 über die Erhebung der Wertzuwachssteuer 
ist die Annahme der Kl. nicht zutreffend, es müsse bei 

. j e d e r  Entziehung von Grundeigentum zum Z w e c k e  
der  N e u g e s t a l t u n g  der Reichshauptstadt Berlin die 
in §25 der SteuerO. für Veräußerungen zum Z w e c k e  
der  B e b a u u n g  und  W i e d e r b e b a u u n g  vorge
sehene Ermäßigung der Wertzuwachssteuer auf 2<>/o des 
Veräußerungspreises eintreten.

Es is t  v i e l m e h r  in j ed e m  E i n z e l f a l l ,  i n 
w e l c h e m  aus A n l a ß  e i n e r  G r u n d s t ü c k s ü b e r 
e i g n u n g  zum Z w e c k e  de r  N e u g e s t a l t u n g  der  
Re i chs  h a u p t s t a d t  B e r l i n  e i ne E r m ä ß i g u n g  
der  W e r t z u w a c h s s t e u e r  a u f  2tyo des V e r ä u ß e 
r u n g s p r e i s e s  gemäß §25 d e r S t e u e r O .  b e g e h r t  
w i r d ,  zu p r ü f e n ,  ob die Voraussetzungen für die An
wendung der bezeichneten Vorschrift gegeben sind. Dann 
erhebt sich zunächst die Frage, ob überhaupt in den 
Fällen, in welchen die Verpflichtung zur Entrichtung von 
Wertzuwachssteuer durch eine E n t e i g r i u n g  von 
Grundeigentum begründet wird, eine Anwendung der 
Begünstigungsvorschrift des §25 der SteuerO. in Be
tracht kommen kann. Diese Frage ist zu verneinen. Die 
Steuerermäßigung ist im § 25 der SteuerO. ausdrücklich 
nur für V e r ä u ß e r u n g e n  von Grundbesitz zum Zwecke 
der Bebauung bzw. der Wiederbebauung vorgesehen. Als 
Veräußerung im Sinne dieser Vorschrift kann nicht jeder 
Rechtsvorgang angesehen werden, der den Übergang des 
Eigentums an Grundstücken und Anteilen an Grund
stücken betrifft (§ 1 Abs. 1 der SteuerO.), sondern ledig
lich ein Rechtsvorgang, bei welchem der Übergang des 
Eigentums auf Grund von zur Eigentumsübertragung 
verpflichtenden schuldrechtlichen Vereinbarungen zwi
schen Veräußerer und Erwerber, d. h. eines V e r ä u ß e 
r u n g s g e s c h ä f t s  im Sinne des bürgerlichen Rechts 
stattfindet, nicht aber die in § 2 Buchst, b der SteuerO. 
aufgeführten ohne Vorliegen eines schuldrechtlichen Ver
pflichtungsgeschäfts sich vollziehenden Eigentumsüber
gänge (z. B. Zwangsversteigerung, Enteignung, Aus
schluß). Das ergeben folgende Erwägungen: Wie bereits 
bemerkt, ist die Schaffung der Steuerbegünstigung durch 
die Absicht des Gesetzgebers veranlaßt, den Grundstücks
eigentümern einen Anreiz zur Veräußerung von bau
reifem Gelände behufs Förderung der Bautätigkeit zu 
bieten. Das hat zur Folge, daß bei einem Eigentums
wechsel an Grundbesitz, der nicht auf Grund von schuld
rechtlichen Vereinbarungen zwischen Eigentümer und Er
werber stattfindet, sondern ohne oder gegen den Willen 
des Eigentümers erfolgt, die Möglichkeit einer Anwen
dung der Begünstigungsvorschrift entfällt (vgl. hierzu 
u. a. S t o r c k - W i l l ,  „Die Preußische Mustersteuerord
nung für die Erhebung einer Wertzuwachssteuer“  S. 342, 
38); denn es würde. dem wirtschaftlichen Zwecke der 
Vorschrift widersprechen, eine Ermäßigung der Steuer 
auch in den Fällen eintreten zu lassen, in denen der 
Eigentumsübergang infolge Fehlens einer entsprechenden 
Mitwirkung des Eigentümers niemals durch die von dem 
Ortsgesetz beabsichtigte Wirkung veranlaßt sein kann, 
dem Grundstückseigentümer einen Anreiz zu einer Grund
stücksübereignung zu geben. Es kommt weiter hinzu, 
daß eine V e r ä u ß e r u n g  zum Z w e c k e  de r  B e b a u 
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u n g  schon begrifflich nur dann als vorliegend erachtet 
werden kann, wenn entsprechende Abreden zwischen 
dem Grundstücksveräußerer und dem Grundstückserwer
ber getroffen worden sind. Mag der Nachweis für das 
Vorliegen solcher Abreden noch so sehr erleichtert, es 
sogar als ausreichend angesehen werden, aus dem Ein
tr itt einer bestimmten Sachgestaltung eine Willensüber
einstimmung zwischen dem Veräußerer und Erwerber als 
gegeben zu erachten, so müssen doch entsprechende Ver
einbarungen vorliegen, um eine Veräußerung zum Zwecke 
der Bebauung als gegeben erachten zu können (vgl. hier
zu u. a. M ü t h l i n g ,  „Wertzuwachssteuerrecht“ , 3. Auf!.,
S. 149). Die danach erforderliche Willensüberemstimmung 
zwischen Veräußerer und Erwerber kann aber in den 
Fällen des § 2 b der SteuerO., in denen der Eigentums- 
Wechsel ohne Abschluß eines Veräußerungsgeschäfts er
folgt, niemals vorhanden sein. Der Begriff der „Veräuße
rungen“  i. S. des _§ 25 Abs. 1 der SteuerO. bezieht sich 
daher nur auf die in § 2a der SteuerO. behandelte Über- 
tragung des Eigentums durch „Veräußerungsgeschäfte“ , 
während die Anwendung des § 25 der SteuerO. auf die 
in § 2 Abs. b der SteuerO. aufgeführten Fälle, „ini denen 
es eines Veräußerungsgeschäfts zum Übergang des Eigen
tums nicht bedarf“  ausgeschlossen ist.

Bei dieser Rechtslage entfällt die Möglichkeit, im vor
liegenden Falle den1 § 25 der SteuerO. anzuwenden, da 
der Eigentumsübergang, der zu der angegriffenen Her
anziehung Anlaß gegeben hat, auf einer Enteignung be
ruht. Ob und aus welchen Gründen der ursprünglich 
vorhanden gewesene Wille der Kl., das Grundstück im 
Wege der „Veräußerung“  zu übereignen, nicht zur Aus
führung gelangt ist, ist dabei unerheblich, da es ledig
lich darauf ankommt, ob eine „Veräußerung“  tatsächlich 
stattgefunden hat gder nicht. Danach erweist sich schon 
aus diesem Grunde das Begehren auf Zubilligung der 
in § 25 der SteuerO. vorgesehenem Ermäßigung als nicht 
gerechtfertigt, n  daß die Rev. der Zurückweisung 
unterliegen muß, ohne daß es eines Eingehens auf die 
weiteren Bemängelungen der Kl. bedarf.

Die entgegengesetzte Auffassung der Kl. ist letzten 
Endes dadurch veranlaßt, daß sie das wirtschaftliche Er
gebnis der Steuererhebung in: dem vorliegenden Einzel
fall als so unbillig ansieht, daß nach ihrer Auffassung 
eine Abänderung unumgänglich notwendig ist. Durch 
solche Erwägungen kann aber nicht die Anwendung der 
für jede Grundstücksveräußerung maßgebenden Gesetzes
vorschriften ausgeschlossen werden. Billigkeitserwägun
gen kann lediglich die Steuerbehörde Rechnung tragen, 
welcher gemäß § 33 der SteuerO. die Befugnis erteilt ist, 
aus Billigkeitsgründen eine Herabsetzung der Steuer im 
Einzelfalle vorzunehmen.

(RVG., U. v. 9. Dez. 1941, IV Z 1/41.) ,

Anmerkung: Die Wertzuwachssteuerordnungen sehen 
im allgemeinen eine Steuerermäßigung für den Fall vor, 
daß unbebaute Grundstücke zum Zwecke der Bebauung 
veräußert werden. Die Berliner WertZuwStO. geht noch 
weiter und dehnt die Steuerermäßigung aus auf die Ver
äußerung von bebauten Grundstücken zum Zwecke des 
Abrisses und der Wiederbebauung. Derartige Bestim
mungen sind auch in den Wertzuwachssteuerordnungen 
anderer Gemeinden enthalten. Das RVerwGer. nimmt in 
der vorstehenden Entsch. zu zwei wichtigen Wertzu
wachssteuerfragen Stellung, die in diesem Zusammen
hang im Zuge der Neugestaltung deutscher Städte immer 
wieder auftauchen. Die eine Frage lautet dahin, ob in 
den Veräußerungsvertrag die Bestimmung mit aufgenom
men werden muß, daß die Bebauung bzw. Wiederbebau-

ung bezweckt wird. Die zweite Frage ist, ob auch bei 
Enteignungen die Bebauungsvergünstigung Platz greifen 
kann. Zu der ersten Frage führt das RVerwGer. aus, daß 
die Steuerermäßigung nur gewährt werden könne, wenn 
die Bebauung oder Wiederbebauung der Zweck der Ver
äußerung gewesen ist. Offenbar w ill das RVerwGer. 
sich nun nicht der engen Auslegung des BezVerwGer. 
anschließen, daß in dem Veräußerungsgeschäft der Zweck 
der Bebauung vertraglich festgelegt sein müsse. Die zi
tierte Entsch. des OVG. 87, 160 ist durch eine spätere 
nicht veröffentlichte Entsch. des OVG. v. 23. Juni 1934, 
V I IC 10/33, nicht aufrechterhalten worden. In dieser 
neuen Entsch. betont das OVG., daß die erforderliche 
vertragliche Übereinstimmung nicht notwendig im Ver
trage selbst beurkundet zu sein braucht, daß es viel
mehr auch genügt, wenn aus den ganzen Umständen der 
Veräußerung und der Beschaffenheit des Grundstückes 
in Verbindung mit der alsbaldigen Bauerrichtung der 
Schluß gezogen werden kann, daß die Veräußerung zur 
Errichtung eines Wohnhauses erfolgt sei. Dieser Rspr. 
schließt sich auch das RVerwGer. an. Die Berliner Wert
ZuwStO. schränkt nun aber die Steuervergünstigung aus
drücklich ein auf den Grundstücksteil, der tatsächlich 
bebaut wird und das Vierfache der bebauten Fläche. Bei 
dieser Bestimmung ergibt sich die Härte, daß die Steuer
vergünstigung nur dann gewährt werden kann, wenn das 
veräußerte Grundstück selbst wieder bebaut wird. Fällt 
die veräußerte Fläche zufällig in Straßenland oder 
Grundflächen, so kann die Ermäßigung bei der engen 
Fassung der SteuerO. nicht zum Zuge kommen. Fiier 
könnte nur eine Änderung der SteuerO. eine billige Lö
sung schaffen. Das Gericht konnte hier nicht von sich 
aus helfen.

Die Entsch. in der weiteren Frage, ob die Steuer
ermäßigung auch bei Enteignungen zu gewähren ist, 
erscheint dagegen nicht bedenkenfrei. Das RVerwGer. 
empfindet selber seine Entsch. als unbillig und verweist 
auf den Billigkeitsweg. Seine Entsch. wird von dem Ge
danken getragen, daß unter Veräußerung nur der Ver- 
außerungsvertrag verstanden werden könne und, wenn 
auch in losester Form, die Übereinstimmung der Par
teien über die Bauabsicht dargetan sein müsse. Dabei wird 
m. E. dem Gesichtspunkt des Einigseins über den Be
bauungszweck allzu großes Gewicht beigelegt. Dem Ver
äußerer wird es meist gleichgültig sein, was mit seinem 
Grundstück geschieht. Der Erwerber dagegen erwirbt 
das Grundstück, um es zu bebauen. Der Veräußerer hat 
an diesem Verwendungszweck nur insofern Interesse, 
als die Werfzuwachssteuer dadurch geringer wird und 
der Kaufpreis für diese Steuerermäßigung beeinflußt 
werden kann. Gewiß bezweckt die Steuervergünstigung 
eine Förderung der Bautätigkeit und einen Anreiz^zum 
Bauen. Diese Gesichtspunkte treffen aber auch m. E. 
auf eine Enteignung zu, insbesondere wenn es sich um 
eine Enteignung handelt, die einen beabsichtigten Kauf
vertrag ersetzt, der deshalb nicht zustande kam, weil 
man sich über den Preis nicht einig werden konnte. 
Auch die Enteignung ist eine Veräußerung, allerdings 
eine zwangsweise. Die WertZuwStO. spricht aber ledig
lich von Veräußerungen und nicht von Veräußeruno-s- 
geschäften. Die Entsch. hat zur Folge, daß der Ver
äußerer unter dem Druck, die Steuervergünstigung zu 
verlieren, sich zu einer freiwilligen vertraglichen Ver
äußerung entschließen muß und von der Durchführung 
des Enteignungsverfahrens Abstand nimmt. Wer sich zu 
dem Enteignungsverfahren entschließt, wird mit dem 
Entzug der Steuervergünstigung bestraft. Das ist gewiß 
kein begrüßenswertes Ergebnis.

RA. Dr. S i e g f r i e d B r a n d t ,  Steuerberater, Berlin.

Schr i f t l e i t ung :  Hauptschriftlciter i. N.: Rechtsanwalt Dr. He l mut  Seydel .  Stellv. Hauptschriftleiter: Rechtsanwalt 
Er i ch  Schmidt .  Mitarbeiter: Rechtsanwälte Rudo l f  Hensen und Rudo l f  Lepp i n  (z. Z. bei der Wehrmacht). An
schrift der SchrifWeitung: Berlin W 35, Lützowufer 18 n. Fernruf: 213718.— Anzeigenabteilung Berlin W 35, Lützow- 
ufer 18 ». Fernruf: 224086. Ver lag:  Deutscher Rechtsverlag GmbH., Berlin W 35, Hildebrandstr. 8. Fernruf: 224054; 
Leipzig C 1, Inselstr. 10. Fernruf: 72566; Wien I, Riemergasse 1. Fernruf: R 27216. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2

vom 1. Oktober 1939. Drück: Oscar Brandstetter, Leipzig.



Deutsches Jugendrechf
Beiträge fü r  d ie  Prax is  und N eugestaltung des Jugendrechts

Herausgeber: Staatssekretär Dr. Roland Freisler

Soeben ist Heft 2 erschienen

Gegenwartsfragen 
der Jugendrechtspraxis

Aus dem Inhalt:
Staatssekretär Dr. Freisler: Einige Hinweise zur Handhabung 
des Jugendarrestes, vor allem zu.seinem Vollzug / Werner Hess, 
Chef des Amtes HJ.-Gerichtsbarkeit: Die Gerichtsbarkeit der 
Hitler-Jugend / Prof. Dr. Sichert: Arbeitsamt und Vormund- 
schaftsgericht bei der Begründung von Berufserziehungsver
hältnissen / Dr. Gottfried Neesse: Bemerkungen zur Entwick
lung des nationalsozialistischen Jugendrechts / Staatsanwalt 
Blunk und Landgerichtsrat Dr.Kämmerlein: Wege zur Beschleu
nigung des Verfahrens in Jugendstrafsachen / Senatspräsident 
Krieg: Fürsorgeerziehung und Schutzaufsicht im Lichte der 
Rechtsprechung.
Ferner enthält das Heft von Landgerichtsrat Dr. Kümmerlein eine 
Umschau zum Jugendrecht sowie eine Fortsetzung der begon
nenen Übersichten über Gesetzgebung und Verwaltung, die auf 
die Rechtsprechung ausgedehnt worden ist, sowie über das 
Schrifttum zum Jugendrecht.

Umfang 142 Seiten Preis RM 4,20

R. v. D E C K E R ’S V E R L A G ,  
G. S C H E N C K ,  B E R LIN  W 15

A ch tung !
An a lle  V e rfra c h te r!

D I E  R E I C H S B A H N  G I B T  B E K A N N T :

B e t r i f f t :  Schnellste Be- u n d  E n tla d u n g  der Güterwagen.

Zur Beschleunigung des TransportmiLtcluinlaufes sind die 
Be- und Entladefristen im Güterverkehr neu festgesetzt und 
wesentlich verkürzt worden. Jetzt gilt es, die Be- und Entladc- 
arbcit.cn zu allen Tages- und Nachtstunden durchzuführen. 
Die Verladung der Fertigung muß anteilig auf die 7 Tage der 
Woche verteilt werden. Wo eigene Arbeitskräfte nicht aus
reichen, hat der Empfänger sich rechtzeitig um den Einsatz 
einer Ladckolonne zu bemühen. Die Be- und Entladung muß 
sofort nach Bereitstellung der Güterwagen beginnen. Alle tech
nischen Hilfsmittel sind hierbei einzusetzen. - Bei verzögerter 
Entladung wird Zwangscntladung und Zwangszufuhr der 
Cüter durchgeführt, und zwar schon bei drohender Über
schreitung der Ladefrist. In schweren Fällen werden Versäum
nisse bei den Ladearbeiten mit Gefängnisstrafen geahndet.

Räder müssen rollen für den Siegt

irinloöung
Nach § 15 der Satzung berufen"”w ir hiermit die dies
j ähr i ge ordent l i che  Mi t g l i ede r ve r samml ung  auf

Sonnabend, den i .  August 1942, 

vorm ittags 12 U h r , nach Berlin  in das 

Haus der Reichsgeschäftsführung des N S R B ., 

Tiergartenstr. 20/21
ein.

T a g e s o r d n u n g
1.. Vorlage des Geschäftsberichtes und des Jahres

abschlusses zum 31.12.1941, 
des Berichtes des Aufsichtsrats und des Vorschlages 
des Vorstandes zur Verteilung des Reingewinns,

2. Beschlußfassung über die Reingewinnverteilung,
3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats,
4. Verschiedenes.

Der Dorftanö
Her Doufftlien Anw alt- u. Ilo tat-öorfithotung, 

tobonsDorficlierungsDorein a. 6.

Dr. Oel lers Dr. B i schof f

G e le g e n h e its a n z e ig e n  re c h tz e it ig  a u fg e b e n !

D E T E K T E I  IH N D E N B E R G  AUShuntlet
BERLIN W 30/11, Nürnberger Sir. 29/30, Eernrul: 243434 U. 243480
Von bekannten Anwälten u. Juristen ständig in Anspruch genommenes Büro für 
die Erledigung vertraulicher Angelegenheiten, tseschaffg. von unbedingt verläß
lichem Beweismaterial durch unauffällige Beobachtungen und geheime Ermitte
lungen in allen Fällen des Zivil-und Strafrechts. Wahrg. wirtschaftl. und indu
strieller Interessen, Nachforschungen, Beschaffung von Urkunden etc., sowie 
ausführl. Spezialberichte Uber Personalien, Herkunft, Vorleben, Lebenswandel, 
Einkommen und Vermögenslage usw. allerorts. Unverbindliche Vorbesprechung.

f ia n ö le , w ie  ö u  m ö c h tc ft,
öaß Dein Vater gehandelt  hätte:  
nimm eine gute Cebeneoerflchcrung!
Prüfe daher unbeeinflußt und in aller lRuße 
die fparfamc unmittelbare „hannonerfche 
Werbung", die billigen „hannoocrfchen 
tarife" und den erfreulichen „hannoocr* 
fchen ßeioinnplan". Wende Dich — ehe eo 
zu fpät fein Uönnte — an die altbewährte

ĵ nnnoperfchc €cbcnsücrftehmmg
auf ßcgenfel t ighei t  zu f iannooer  
normal» preußifcher ßeamten*Verein 
Poftanfchrift: fiannooer 1 • Poftfach 50 bn

eine £ebenooeriieherung, öie freuöe macht

3ch bitte, ohne mich zu oerpflichten, um Jhre Druchfachen 
Ober £ebeno*/ ß'möer*/ penfions- Renten « Verficherung

name;__________________________________

Stanö:_____________________________ geb. am:___________

Ort:__________________________________________________

___________________________________________ Straße flr.:
15 bn



jltNST'UNW A a t ^  a u SSTEUE^

« ^ r Ä " TOctntR

w  UWSEM .

BAYERISCHE BEAMTENVERSICHERUNGSANSTALT
Allgemein«, Leben»»», sich«,ungs»«, ein au< Gegenseitig*«,!

MÖNCHEN 2 * LENBACHPLATZ 4

( Dr. Atzler
Fernunterricht
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

 ̂ B e r I i n W 3 0 , L u i t p o l d s t r a ß e  4 0

3ufrfiriftcn auf 
3tfferan3etgcn bitte fchon auf 

Dem Briefumfdilag Deutlich 
mit Der ]iffcrnummer 

hennjeithnen!

!n 3. erweiterter Auflage sofort lieferbar:

S d ie id u n g  o h n e D crfd iu lD c n
Von Rechtsanwalt Dr. ß. oon Scanjoni

Umfang: 135 Seiten Preis: RM. 1.80

Zu bez iehen durch den B uchhande l  oder d i r e k t v o m  V er l ag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.« Berlin/Leipzig/Wien
B e r lin  W  35, H ild e b ra n d s tra ß e  8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Erschöpfende Auskunft
über jede Person allerorts diskret, zu
verlässig, reell. Dienstleistungsprinzip.
Priuat-flusHunltei Marianne Bandsom
BtRLIN  W 15, 91 ZS 78, Knesebeckstr. 54

S e r m i n f a l e n b e r
F Ü R  DAS JA H R  1943

f i e f e r ß a r  w i e  B i s h e r :

2Tr. 1: ©vößc (35x23 cm) 
2Tr. 2: ©röße (34x1172 cm) 

TTr. 3: ©röfje ( 3 4 x l l7 2cm) 

2Tr. 4: ©rößc (34x117s cm)

etwa 5.00 
etwa OiOT 3.25 

atmet SUEt 3.00 

ctroa 0i27l 1.75

S n O i n  O 17, 23 l u m e tt ft r a fj e 29
‘gernfpreefjer: ©ammeüTtr. 598026

©reiDe»«i2l., f3tUnf ĉr ©trafjc 50, ‘gernfprcdicr 21647 
£)a«n6tttg 36, ©änfemarft 35, gernfpreetjer 34 5808 

Setpjfg, SSectfjoDenftrafic 11 
Stettin, Paffnuer ©fräße 1, ^ernfprc^cr 36239

Jm -

Das interlohale und interpersonale 
Prluatrechl im groieulsctien Baum

Von Dr. G. Hubernagel
84 S e i t e n .  K ar t .  R M 2.70

Der Verfasser behandelt in seinem Werk umfassend und grundlegend 
die Probleme, welche sich aus der Rechtsverschiedenheit im groß
deutschen Raum ergeben. Bisher sind diese Fragen seit 1915 nicht mehr 
erschöpfend in einer Einzelschritt dargestellt worden. Die Abhandlung 
zeigt erstmalig für das gesamte Gemeinrecht als systematische Dar
stellung in 15 Abschnitten die Lösungen für das interlokale und inter
personale Privatrecht auf. Die Gesetze der dem Altreich ein- und an
gegliederten Gebietsteile sind weitgehend bei den einzelnen Abschnitten 

verwertet.
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt^vom Verlag
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H /  Berlin/Leipxig / Wien

B e r lin  W  35, H ild e b ra n d s tra ß e  8
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland : 

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1



. t i l û D D c r n O n t i r t i

Seit 1848
die politisch-satirische Wochenschrift 

Ein Spiegelbild dej deutschen Geschichte 
und des Weltgeschehens

Erscheint jeden Donnerstag 
Einzelheit 30 Piennig

S T E IN IGER-VERLAGE BERLIN SW68

Traumaplast

Vas feilende 
Wundpflaster

In allen Apotheken u. Drogerien
<Lß a r i ¿ßC cw vti, ¿ßorvn a .& h m ,._____

Jugendstrafrecht und Hitler-Jugend
von D r. jur. Gerhard Klemer

Band 2 der „Schriften zum Jugendrecht“ , Herausgeber: 
Prof. Dr. W. Siebert, Prof. Dr. F. Schaffstein und 

Prof. Dr. F. Wieacker
Umfang: 110 Seiten 2. Au f l age  Preis: RM 5.10

Die bereits in 2. Auflage erschienene Arbeit behandelt die Stellung 
iind Aufgaben der HJ. in der Jugendsfrafrechtspflege. Besondere Be
achtung verdient der Abschnitt „Die HJ. in der künftigen Jugendstraf- 
rechtsnllege“ , wo der Verfasser die Fragen der Beteiligung der HJ. an 
lien Straf- und Erziehungsmaßnahmen und am Verfahren erörtert. Vor
handene Vorschläge werden aufgeze.igt und viele neue Anregungen 
gegeben. Das Ergebnis der Untersuchungen stellt der Erfasser am 
Schluß in 21 Leitsätzen heraus.“ „Reichsverwaltungsb.att Nr.15/16 1942.

Zu bez iehen durch den Buchhandel  oder  d i r ek t  vom Ver lag
Deutscher Rechtsverlog G.m.b.H. ■ Berlin/Leipzig/Wien

Berlin W  35, Hildebrandstr. 8
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

Da» öffentliche Recht
Fälle mit Lösungen

192 Seiten

Von D r. jur. Oskar Redelbergeir
Assessor beim Regierungspräsidenten in München

Kart. R M 5 .40

In 80 gut ausgewählten Fällen werden Fragen des öffentlichen Rechts erör
tert Die Lösungen zu den einzelnen Fällen sind eingehend und anschaulich. 
Die Rechtsauffassungen des Nationalsozialismus sind konsequent verwirk
licht Als erste Einführung in das Gebiet des öffentlichen Rechts ist das 
Buch das ein großes Material geschickt verarbeitet, ein willkommenes Hilfs
mittel “ Dr. Gr uss endor f  in„Deutsche Freiw. Gerichtsbarkeit“ Nr. 1/42

Zu bez iehen durch den B uchhande l  oder d i r ek t  vom Ver lag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Berlin • Leipzig • Wien
Berlin W  35, HildebrandstraBe 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse l

lOieATielO PHiete 
zaidm  SieyäkrlidLf

U nd rechnen Sie b itte  selber nach, w ieviel es in 

25 Jahren oder ein ganzes Leben lang ausmacht!

U nd was ist dann das Ergebnis ? V iele Volksgenossen, 

die rechnen können, sind durch V ertrag  m it der 

öffentlichen Bausparkasse heute Besitzer eines 

schönen Eigenheims. Das ist auch Ihnen möglich!

Fordern Sie brlle ausführliche Druckschriften
von den öffentlichen Sparkassen Ihres Wohnortes 

oder der
F A C H G R U P P E  Ö F F E N T L IC H E  B A U S P A R K A S S E N  

B e r lin  C2, P o s tsc h ließ fac h  27 

(Soldaten werden um Angabe ihrer Heimatanschrift gebeten)



den Anspruch aut Ungültigkeitserklärung 
eines auf Ausschließung eines Genossen
schafters gerichteten Beschlusses des Treu
händers ist der ordentliche Rechtsweg ge
geben. RG.: DR. 1942, 1067 Nr. 12

§ 2 VO. über Nachprüfung von Entjud- 
Gesch. v. 10. Juni 1940. Die VO. v. 10. Juni 
1940 steht der gemäß §§ 157, 242 BGB. er
folgenden Herabsetzung von Ansprüchen 
aus Dienstverhältnissen mit Juden nicht ent
gegen. Bezüge der arischen Witwe eines Ju
den. RG.: DR. 1942, 1067 Nr. 13

§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 v. 23. Nov. 1938 (RGBl. 
I. 1642) (Ausschaltung der Juden aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben) steht der 
Zwangsvollstreckung nicht entgegen, gibt 
aber dem Abwickler das Recht, unter An

führung konkreter Tatsachen, welche Zah
lungsaufschub rechtfertigen, die dermalige 
Abweisung des Zwangsvollstreckungsantra
ges (die Einstellung der Zwangsvollstrek
kung) beim Exekutionsgerichte in Antrag 
zu bringen. OLG. Leitmeritz: DR. 1942,1069 
Nr. 14

§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 der 11. VO. zum 
RBürgG. v. 25. Nov. 1941 (RGBl. I, 722); 
§§ 873 Abs. 1 und 2, 878 BGB. Hat ein Jude, 
dessen Vermögen dem Reiche verfallen ist, 
vorher die Abtretung einer Buchhypothek 
erklärt, so bedarf es zur Umschreibung auf 
den Erwerber der Zustimmung des Reiches 
nur dann, wenn mit der Möglichkeit zu rech
nen ist, daß der Übergang der Bindung auf 
das Reich dem Volksempfinden widerspre

Für Referendare z. ossfissoreHamsri

chen würde. KG.: DR. 1942, 1069 Nr. 15 
(Schmidt-Klevenow)

Reichsverwaltungsgericht
Die Ermäßigungsvorschrift des § 25 der 

Berliner WZuwStVO. findet auch bei Neu
gestaltungsplänen der Reichshauptstadt nur 
dann Anwendung, wenn das veräußerte 
Grundstück selbst wieder bebaut wird, auch 
wenn ein Wechsel zwischen Straßenland und 
Bauland innerhalb eines bestimmten Blocks 
infolge der Neugestaltung stattfindet.

Die Ermäßigungsvorscnrift findet auf kei
nen Fall Anwendung, wenn der Eigentümer 
nicht freihändig verkauft, sondern auf Ent
eignung zu einer höheren Entschädigung 
besteht, als die Stadt freihändig anbietet. 
RVG.: DR. 1942, 1070 Nr. 16 (Brandt)

Pension Stengert
Berlin W 30, Viktoria-Luise-Platz 4

Telefon: 25 38 6 5
U.-Bhf. ViktOi ia-Luise-Platz v. d. hause. 
Zimm. m. Frühstück ab 2.50 RM., m.Abend- 
essen Inol. Tee ab 3 50 RM. Teilw.fl.Wass. 
Beste Empfehlungen aus Juristenkreisen. 

— 25 Ja h re  —

Radi ,Emweka',
_ die transpon-
I  \  table Antenne,
I  ohne Drant an

Jed. Netzgerät 
, . in einer Minute

anbringbar, bringt lautklar.. viele Sender. 
Keine Hochantenne erford, Über 10000 im 
Gebrauch. Anerkennungen aus allen Gauen. 
RM. 4,65i Nachn. 50 Pfg. mehr. Prosp. fre i! 
_______M ax W u n d e rlic h , Köln 118.

G eh e im -A u fträ g e
Heirats- und Privatauskünfte, Beobach
tungen, Angestellt.-Treue, Ermittlungen, 
Reisebegleitg., Ehe- u. Alimentensachen, 
Beweis- und Entlastungsmaterial usw.
Detektiv Otto Schultz
Hamburg 11, Neueburg 6, B u f: 3118 85. 
G rö ß te  E r f o l g e  seit Uber 20 Jahren I

(3  HERZBLÄTTER)

3 ) ic c fc / iu h n ia r k o

u iit ic r c ’u

t iJ r ä p a m lc j

TOGALWERKGERH.ESCHMIDT 
Fabrik pharmazu hosm. Präparate 

MÖNCHEN

W e r te t lU itg lieD  Dec I1SU.

UNSER OPFER FÜR DAS KRIEGSHILFSWERK IST DER SELRSTVERSTÄND- 
LICHE DANK DER HEIMAT FÜR DIE EINSATZBEREITSCHAFT DER FRONT

Wieder lieferbar:

^cftnellfactei 
6c* iRcidtet'tcuccpcfcftc

D ie  ber oä f j r t e ,  o o l l f t ä n b i g e  ur tb p r e i s w e r t e ,  
n i cht  o e r a l t e n b e  Z  e r  t f a m m I u n g

Stile le ite  bet gcjamten SReid)sfteuergeie|e unb SIus. imb Durdj- 
füßrungsbeliimmungen in fiofebtattform in folgenben SlusgaBen:

Ausgabe I :
Eie geiamten Steidjsfteuergefefce, rb. 2350 Seiten in 2 Sb.........StB!. 1 8 .__

SCudgahc II:
Sie getarnten J!eid)sfteuetgefeije (ohne 3o II. unb Serbraudjfteuer. 
gefeße), rb. 1200 S eiten............................................................... 3i33I. 0 ,8 0

Studgabc I I I :
Sie 30IJ. unb Serbraudjiteuergefcljc unb SReidjsabgabenorbnung,
rb. 1020 Seiten ............................................................................. SR3JJ. 0 ,8 0

9fudgaf>e I la :
Sie Slus* unb Surcfjfüljtungsbeitimmmtgen gu ben gefamten SReidjs. 
jteuergefeßen (otjne 3o II. u. SJerbrautbjieuergefeße), rb. 1900 S. KSt. 9 ,8 0

ituögabe I  uttb Ila :
Sie 3 Sänbe aujammen bejogen, rb. 4250 Seiten, ftatt SKSDl. 22.80 
ermäßigtet (Befamtpreis................................................................<K$Dj. 1 8 ,5 0

Hudga&c I I  unb Ila :
Sie 2 Sänbe aufammen bejogen, rb. 3100 Seiten, ftatt 3iüJ}. 16.60 
ermäßigter ffielamtprel*................................................................(R<D!. 13,50

StettoD Dc.&tto ©djmiät H©.,H6(n,$anfaf)au0

In Kürze erscheint :

Das Deutliche Sriiiffsregifterrecht
Ein Handbuch für die Praxis 

Von
D r. W a lter Heinerici und Paul Gilgan

Amtsgerichtsrat Justizoberinspektor
beim Schiffsregistergericht Berlin beim Reichsjustizministerium

456 Selten RM. 1 4 .-  kart.
Das Werk bringt eine systematische Darstellung des teils neugeschaffenen, teils 
wesentlich umgeformten Stoffes des gesamten Schiffsregisterrechts und behan- 
delt die Verfahrensvorschriften der neuen Schiffsregisterordnung. Die Dar- 

I r 0^ W,rc  ̂ £̂urc*1 zahlreiche Beispiele und Muster für Anmeldungen und 
Verfügungen veranschaulicht und durch Einbeziehung des Kostenrechts ver
vollständigt. — Das Schiffsregisterrecht gilt im ganzen Großdeutschen Reich, 
also sowohl in der Ostmark und im Sudetengau als auch in den Ostgebieten!

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin/Leipzig/Wien

Berlin W 35, Hildebrandstr. 8 
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.,Wien I, Riemergasse 1

Soeben ist erschienen:

D6 rb ra u (h 9 rügQ lung$>S trQ fo (!ro tD nung
Erläutert von D r. J . A nderegg

Assessor beim Deutschen Gemeindetag
272 Selten kart. RM 6.60
P ‘®. Arbeit bringt einen Überblick über das gesamte Bewirtschaftungs- 
S e V ' nf"  besonderer Berücksichtigung der Verbrauchsregelungs- 
Strafverordnung vom 6.4. 1940 in der Fassung der VO. vom 26. 11. 1941.

EmfMnmg» in der die geschichtliche Entwicklung des Be
wirtschaftungsstrafrechts dargestellt ist, folgt der Gesetzestext, der zu

sammenhängend den Erläuterungen vorangestellt ,ist.
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag
Deutscher Rechts verlag G.m.b.H.* Berlin/Leipzig/Wien

Berlin W  35, HildebrandstraOe 8
Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 

Deutscher Rechtsvertag G .m .b.H ., Wien I, Riemergasse 1



Bewerbungen auf Z iffe ra n z e ig e n  stets mit der 
Ziffernummer kennzeichnen; au ch  a u f  dem  U m 
s c h la g , dort am besten in der linken unteren Ecke, 
mit Buntstift umrahmt. — Bei B ew erbungen  auf 
S te llen an ze ig en  niemals Originalzeugnisse, sondern 
mit Namen und Adresse gekennzeichnete Z e u g n is a b s c h rifte n  
beifügen. Auf L ic h tb ild e  rn  müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben“ oder „Eilboten“ 
eingesandte Bewerbungen können nur als „Einschreiben“- oder 
„Eilboten“ - Briefe weitergesandt werden, wenn das Porto hier
für beigefügt ist. Diese Art Briefe und mehrere Bewerbungsschrei
ben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren Um-

Zur 
Beadifung!

schlag die Ziffernummer n ic h t tragen; sie sind nur 
an die Anzeigenabteilung zu richten. •  Anzeigen
preis: die viergespaltene 46 mm breite m m -Zeile  
4 5  Rpf.; für Verleger- und Fremdenverkehrsanzeigen 
56 Bpf.; für Stellen- und einspaltige Gelegenheits

anzeigen 25 Rpf.; für Fami ie lanzeigen und Nachrufe 15 Rpf., 
Ziffergebühr für Stellenangebote 1.50 R M .; für Stellengesuche und Ge
legenheitsanzeigen 5 0 Rpf. •  Anzeigenschluß: jeweils der Don
nerstag der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen und wenn Raum 
noch zur Verfügung steht, jeweils der Montag der Erscheinungs
woche. •  Zahlungen für A n ze ig e n b e trä g e  nur auf das Post
scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages GmbH. -B erlinN r. 451 76----------------   . — uilSMXi.. -  ÍICIUUJ.H,

»»Anzeigen-Abteilung“ Deutscher R eehtsverlag GmbH., Berlin W 35, LUtzowufer 18

Offene Stellen

Kriegs V e r t r e t e r  für meine Anwalts
praxis unter günstigen Bedingungen 
zum so for t igen  Antritt gesucht. 
Rechtsanwalt F. Loda,  BeuthenO/S., 
Tarnowitzer Straße 32.

Kriegsvertreter f ü rA nwa i t s -  u. 
N o t a r i a t s - P r a x i s  nach Thüringen 
gesucht. Arbeitsfreudige Bewerber 
mit überdurchschnittlichen Kenntnissen 
u. Leistungen wollen Unterlagen u. Ge- 
haltsansprüche einreichen an Rechtsan- 
walt Söl le  u.Dr .Zschiegner ,  Gera

Kriegsvertreter rar größere An- 
walts- u. Notariatspraxis nach Halber- 
siac"  gesucht. Unterlagen mit An
gabe der Gehaltsansprüche erbeten an 
Rechtsanwälte Dr. H a p p a c h  und 
Notar Dr. B a 11 o f f, Halberstadt.

Für unsere Rechtsabteilung
suchen wir erfahrenen Juristen. 
Bewerber mit einigen Erfahrungen im 
Wirtschaftsleben werden bevorzugt. 
Es handelt sich um eine Dauerstellung. 
Angebote mit Lichtbild, handschrift
lichem Lebenslauf und Zeugnisab
schriften sind zu richten an die Per
sonalabteilung der R ü t g e r s w e r k e -  
A k t i e ng e se l l s ch a f t ,  Berlin W  35, 
Lützowstraße 33/36.

Für unsere Rechtsabteilung
suchen wir erfahrenen Bürovor
steher. Bewerber mit Erfahrungen im 
Wirtschaftsleben werden bevorzugt. 
Es handelt sich um eine Dauerstellung. 
Angebote mit Lichtbild, handschrift
lichem Lebenslauf und Zeugnisab
schriften sind zu richten an die 
R ü t ge r sw e rk e  -  Aktiengesellschaft, 
Berlin W 35, Lützowstraße 3 /̂36.

Für Landgerichtspraxis in Berlin wird 
Bürovorsteher(in) oder erfahrene 
Bürokraft, notfalls halbtags oder stun
denweise, zur Erledigung von Kosfen- 
sachen und Buchführung gesucht. 
Angebote mit Gehaltsansprüchen und 
Zeugnisabschriften unter A . 2094 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Für Landgerichtspraxis und Notariat in 
einer mittleren Stadt Norddeutschlands 
Kriegsanwaltsvertreter sofort ge
sucht. Angebote unter A . 2095 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W  35, Lützowufer 18.

Vertreter(in) für Anwalts-und No
tariatspraxis (Rechtsanwalt, Assessor) 
für sofort oder später gesucht. Ver
tretungsdauer: 4 bis 6  Wochen. An
schließend Tätigkeit als Hilfsarbeiter 
oder Vertreter für einberufenen Sozius 
möglich und erwünscht. K i ewn ing ,  
Rechtsanwalt und Notar, D a n z i g .  
Karrenwall 7 .

Urlaubsvertreter rar September 
gesucht. Rechtsanwalt D r . Gr obe l ,  
W -Elberfeld. Turmhof 4.

Kammergerichtsanwalt sucht pensio
nierten Richter als H ilfsarbeiter
Vertreter. Ang bote unter A . 2096 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Erfahrenen Bürovorsteher
für beide Fächer, Antrittsfermin 1. 10. 
1942, sucht Dr. Gau p p , Rechtsan
walt und Notar, Elbing,- Wilhelmstr. 44.

Büro vorsteh er(in) oderGehiif(in)
ev. intelligente Stenotypistin, die zur 
Übernahme des Bürovorsteherpostens 
in guter Praxis für beide Fächer in 
der Lage ist, in angenehme Mittelstadt 
nahe Berlin und Oslsee für bald oder 
später gesucht. Gelegenheit zur Ein
arbeitung. Angebote unter A . 2091 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, LUtzowufer 18.

Bürovorsteher zur Urlaubsver
tretung, evtl, auch zur weiteren Un
terstützung meines Bürovorstehers

gesucht. Rechtsanwalt und Notar 
r. Bundschuh.Magdeburg.Breiter 
Weg 263.

Bürovorsteher od. Anwalfsgehilfe,
der beide Fächer beherrscht, wegen 
Erkrankung des Bürovorstehers zur 
Aushilfe möglichst sofort gesucht. 
Rechtsanwalt Dr. A l f r e d Z u b e r b i e r ,  
Leipzig C 1, Harkortstraße 6 .

In zweiter Auflage liegt vor:

Ocutfche Rechtsgefdiiehte 
und öeutfeit cs Korhtsöonkon

Heft 6 der Schriftenreihe „Rechtspflege und Verwaltung“ 

Von Prof. D r. Johann von Leers

179 Selten RM kart. 2.40

„Das von seinem Verfasser als Leitfaden gedachte Werk ist trotz 
der knappen Zusammenfassung des Stoffes mehr als nur ein Leit
faden. Mit gutem Erfolg wird der Versuch unternommen, vom Blick
punkt der nationalsozialistischen Weltanschauung den Ablauf der 
Ereignisse zu sehen, zu werten und verständlich zu machen. -  Das 
Werk verdient, nicht nur zum Studium des jungen Rechtswahrers 
erarbeitet, sondern darüber hinaus unter den Rechtswahrern der 
Praxis sowohl wie allen politisch interessierten Volksgenossen über
haupt, weite Verbreitung zu finden."

StA. D r. Ehrhardt in  „ Deutsches Strafrecht“ 7/8 1941 

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Berlin /  Leipzig /  Wien
Berlin W  35, Hildebrandsiraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donangaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Zuverlässige Sekretärin in Ver-
trauensstellg. als Alleinkraft bei gutem 
Lehrling von Rechtsanwalt und Notar 
im Berliner Westen gesucht. Angeb. 
unter A . 2050 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Wirtschafts-( Voll-) Jurist,
seit 1914 im öffentl. Leben, schrift- 
und verhandlungsgewandt, beste Re
ferenzen, sucht S teilung oder M it
arbeit bei großen Gutachten, Rechts
mitteln, Strafverfahren usw. Angeb. 
unt. A . 2089 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

W ir suchen zum baldmöglichsten Ein
tritt perfekte Stenotypistin für un
sere Rechts- u. Grundstücksabteilung. 
Bewerbungen mit üblichen Unterlagen 
erbeten an die Personalabteilung der 
„ B r a u  n k o h l e n w e r k e  
Sal zd et fu r t h  A. G., Ber l in  W  15, 

Brandenburgische Str. 27

Stenotypistin| möglichst beide Fä
cher, Nähe Bayerischer Platz, ge
sucht. Anruf 256624.

••••••••••••••••••o

j Gesuchte Stellen jjj
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rechtsanwalt, 39Jahre, seit 11 Jah- 
ren in eigener Praxis, sucht aus per- 
söni. Gründen anderen Wirkungskreis, 
auch bei Behörden. (Keine Präxisüber
nahme oder Anwaltsvertretung.) An-

gebote unter A . 2090 an Anzeigen-Abt.
'eutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 

LUtzowufer 18.

Jüngerer Rechtsanwalt über
nimmt nebenberuflich Mitarbeit mit 
der Aussicht auf spätere Assoziation, 
evtl, auch Ferienvertretung in Berlin. 
Angebole unter A.2097 an Anzeigen- 
Abtlg. Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W  35, LUtzowufer 18.

Volljuristin mit langjähriger An
walts- und vorübergehender Tätigkeit 
in der Industrie, gute Referenzen und 
Zeugnisse, etw. Sprachen, Schreib
maschine, Steno, gute Erscheinung, 
sucht Stellung in Handel oder In
dustrie in SUddeutsctjIand. München 
und Umgebung bevorzugt. Angeb. unt. 
A . 2093 an Anzeigen-Abteilung Deut
scher Reehtsverlag, B e r l i n  W 35, 
LUtzowufer 18.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • •

: Bekanntmachungen jjj
j verschiedener Art :::
••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••

Gute Anwaltskanzlei ¡.Zentrum
Nürnberg wegen Todesfall zu ver
kaufen. Näheres: Dr. S t i e g l e r ,  
Nürnberg, Karolinenstr. 55.

Anwaltspraxis mit 3-Zirnmer-Woh- 
nung in schön gelegener Kreisstadt 
nahe Berlin sofort abzugeben. An-

gebote unter A.2088 an Anzeigen-Abt.
•eutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 

Lützowufer 18.

Anwalts-Praxis mit sehr gutem 
N otariat in kleiner Stadt im Münster
land (Amtsgericht), Nähe Industrie-

febiet, durch Todesfall frei geworden, 
’raxisräume mit Einrichtung und ein

gearbeitetes Personal können über
nommen werden. Ang. unter A . 2092 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Rechtsanwalt und Notar in Berlin (Rhein
länder) möchte dortige gute Praxis 
abgeben und kleinere mit Notariat
in schön gelegenem Ort West- oder 
Süddeutschlands übernehmen. Haus
übernahme oder Tausch möglich. Auch 
andere geeignete Tätigkeit kommt in 
Frage. Angebote unter A . 2060 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Palandt, BGB. ,  zu kaufen
gesucht. Rechtsanwalt P f e i f f e r ,  
Hirschberg im Riesengebirge.

Zu verkaufen: Die Sammlung „Das 
neue Deutsche Reichsrecht“, heraus
gegeben von Pfundtner-Neubert. In- 
dustrieverlag Spaeth & Linde. Preis 
200.— RM. Elfriede H öraf Radebeul 2, 
Blumenstr. 1 1 .

BeroisfleteRiiue nmflflfH“
K O L N ,  Neußer  St raße 5

I  Privatauskünfte, Beweismaterial ■  
fü r  a lle  Prozesse übera ll. |

3>te 23üd)er tue Deutfdien Bed)touerlngea erholten Oie ln jeher Bud), 
hanhlung. Katalog ui»b profpehte liefern mir auf ülunDh 
Imítenlos unb bicehL
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Völkerrechtliche Groftraumordnung
mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte 

von Univ.-Prof. Dr. Carl Schmitt, Preuß. Staatsrat 

4. erweiterte Auflage. 64 Seiten. Kartoniert RM. 4.20

»Ein hochaktuelles Werk! Der Verfasser schildert die Entwicklung der 
bisher in der rechtswissenschaftlichen Systematik und Begriffsbildung 
vernachlässigten Frage der völkerrechtlichen Raumordnungsprinzipe. — 
Jeder, der sich für die Grundlagen der Neugestaltung des europäischen 
Großraumes interessiert, wird das Buch nicht nur mit Gewinn, sondern 
wegen des übersichtlichen Aufbaues und der klaren Sprache auch 

mit Genuß lesen."
L G D ire k to r D r . R e ind l in  ,,Deutsches Recht“  C N r . 15I16, 1941.

Zu be z iehen durch den Buc hha nd el  oder  d i r ek t  vom V er l ag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin /  Leipzig /  Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Das Recht der M airversiciierung
Von Dr. jur. Paul Sdimidt>Tüngler

219 Seiten Kart. RM 5.40
Das vorliegende Buch gibt eine gesamte Darstellung der deutschen 
Kraftfahrversicherung unter Berücksichtigung sämtlicher neuer Bestim
mungen. Es ist nicht nur für den Juristen geschrieben, sondern so all
gemeinverständlich, daß jeder, der sich mit Fragen der Kraftfahrver
sicherung zu beschäftigen hat, dieses Buch als Rüstzeug braucht. Als 
Anhang sind die wichtigen Gesetzestexte, wie das Pflichtversicherungs
gesetz, die Ergänzungs- und Änderungs-VO. zum Pflichtversicherungs
gesetz, das Gesetz über den Versicherungsvertrag in neuester Fassung, 
die Verordnung über die Versicherung von Kraftfahrzeugen, beigefügt.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. • Berlin /Leipzig/Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

ßeutsdkec JU cfttsw ahcec!
Mit 2 0  O O P .- RM. im Todesfall, 4 0  0 0 0 . -  RM.
im Invaliditätsfall, 2 0 . - RM. Tagegeld vom 1.Tage ab
sind Sie bei einer Überweisung des Vierteljahresbeitrages von 40.25 RM. 
ab sofort rechtsverbindlich bei dem Deutschen Lloyd, Berlin, bedingungs
gemäß unfallversichert, und das Versicherungsdokument geht Ihnen zu. 
Das gilt für alle Rechtswahrer bis zum 67. Lebensjahre, die auf Grund des 
nachstehenden Antrages aufnahmefähig sind. Über 10000 Versicherungs
nehmer sind durch unsere Firma versichert, und weit über 500000.- RM. 
konnten auf Grund der Unfallverträge über uns ausbezahlt werden.

Versicherungsvermittlung
Dr. iur. Schumann, Berlin-Schöneberg

Eisenacher Straße 81 — Postscheckkonto Berlin 169316 — Fernruf 718909.

_____ Keiner sollte sich ausschließen!______
Ich wünsche Aufnahme in die Unfallversicherung auf fünf — zehn Jahre.

1. Vor- und Zuname:--------------------------------------------------------------------------------
Anschrift: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Geboren am--------------- -- in ------------------------- —___________________

2. Soll in die Versicherung eingeschlossen sein:
Lenken oder regelmäßige Benutzung von Kraftfahrzeugen?.________ ___
(Besonderer Zuschlag)

3. Sind Sie vollständig gesund?-----------------------------------------------------------------
Wenn nicht, woran leiden Sie?_____________________________________
Sind Sie weit- oder kurzsichtig?-------------------------------------------;_______ ,_
Körpergewicht? —---------- Pfund. Größe?------------ cm.
Haben Sie schon Unfälle erlitten?------ --------:____________ _____________

4. Höhe der Versicherungssummen?.— -------------------------- ------------------------ ;
5. Bestand oder besteht für Sie bereits eine Unfallversicherung?______ __

Bei welcher Gesellschaft?— <----------------------- —  --------- -----------1_____ _
Falls erloschen, aus welchem Grund?——----- — ..........................................

(Ablauf, Kündigung der Gesellschaft usw.)
6. Mir ist bekannt, daß nach Vollendung des 60. Jahres an Stelle der Kapi

talzahlung bei Berufsunfähigkeit eine lebenslängliche Rente tritt.
Unterschrift (deutlich): ------- -------- --------------------------------------------------
Anschrift:------------  — — ^ — . . . . . .  ■--------- . ...------------

N achw uch sfch u lu n g  
im  K ölner Ford-W erk !

Auch während des Krieges wird die Ausbildung unseres 
Facharbeiter-Nachwuchses mit der gleichen Gründlichkeit 
durchgeführt wie im Frieden. Ja, mehr noch, neben der 
reichen Erfahrung aus dem Bau vieler tausend Ford-Wagen 
werden dem Nachwuchs auch die Nutzanwendungen aus 
dem harten Fronteinsatz unserer Fahrzeuge vermittelt

W ir bereiten unsere Jungen auf ihre große Aufgabe aufs 
beste vor: Ford-Wagenbauer von morgen zu sein! Sie sind 
die Garanten dafür, daß Ford-Wagen auch in Zukunft zu 

den fortschrittlichsten zahlen werden.

FORD-WERKE AGKÖLN'RHEIN

Soeben is t  erschienen:

Die öeutfthe prcisgcfetjgebung
von Wirtschaftsprüfer Dr. Hubert Post

208 Seiten Kart. RM. 6.—
Zu einer gut fundierten Beurteilung des geltenden Preisrechts gehört 
sowohl die Kenntnis der vielen vor dem Kriege herausgegebenen Ge
setze als aueh der im Kriege erlassenen Anordnungen und Gesetze. 
Es bedarf hierzu einer klar ausgerichteteu Einführung, die dieses Buch 
in vollem Umfange gibt. Es hat das Ziel, der gesamten W i r t s c h a f t ,  
den W i r t s c h a f t s t r e u h ä n d e r n ,  den R i ch te r n  und A nw ä l t en  
usw. eine überschauende Kenntnis der Rechtslage auf dem Gebiet des 
Preisrechfs zu geben. Das Buch ist als das vollständigste Werk dieses 

Gebietes zu betrachten.

Zu be z iehen d u rch  den Buchhandel  oder  d i r ek t  vom Ver lag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. ■ Berlin/Leipzig/Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I,  Riemergasse 1

BRIEFMARKEN
Ankauf, ^ dexo tuH fy, 

S cU ä b zu H fy  u n d  \Je tw e c tu H Q , v o h  H c u U tiU s e * .

Edgar Mohrmann
Briefmarkenfachgeschäft und vereidigter und öffentlich bestellter 

Briefmarken-Versteigerer

Hamburg 1, Speersort 6
Telegram m -A dresse Edmoro - T e l. 334083/84


